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V o r v e r i ch t. 

^ch habe schon in meiner Vorerinnerung beym ersten Theil alles 

gesagt, was ich zu sagen nöthig hatte, und finde anizzo nichts 

anzumerken für nöthig, außer zu erinnern, daß, wenn in diesem 

zweyten Theil hie und dort einige Verordnungen vorkommen, die 

nicht so ganz auf Liefland und Ehstland angewandt werden, und 

man daher» meynen möchte, daß solche wohl hatten fortbleiben 

können, solche deswegen doch angeführt werden müssen, weil fie 

einmal zur Beobachtung bekannt gemacht worden, und ihrem In» 

halt« nach, unter diese Sammlung gehören. 
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V e r z e i c h n i ß  
derer 

- noch nachgekommner Herren Pränumeranten. 

err Sekretalre Treiber in Dorpat, Herr Baron von Holmdorf, 

Herr Baron von Rosen auf Palloper, Herr Commissaire Ucke auf Nen« 

nal, Herr Major Baron von Ungernsternberg auf ErmeS, Herr Pa« 

por Blume auf Suntzel, Herr Major v. Gessineky in Dorpat, und 

Herr Advokat Haehn in Werro. 



Vierte Abtheilung, 
Welche diejenigen Verordnungen enthält, welche mehr die 

innere allgemeine Ordnung, Sicherheit und 
Bequemlichkeil zum Gegenstande haben. 

Ich mich schon lii der, der dritten Abtheilung dieses Handbuchs 

vorangeschickten Einleitung hinlänglich erklart zu haben glaube, warum ich 

die Polizeyverordnungen in diese zwey Abtheilungen gebracht, uud auf diese 

Art unterschieden habe; so bleibt mix hier nichts mehr zu sagen übrig, und 

ich beziehe mich in allem auf erwehnte Einleitung» 

Erster Abschnitt, 
Von den Diebstcklen über und unter zwanzig 

Rubel. 

an kann nicht wachsam genug seyn, um das Publikum zu sichern, 

daß es nicht den Diebstälen und Plünderungen der Leute und Herumtreiber 

ausgesetzet sey, dahero auch ein jeder verbunden ist, dergleichen schädliche 

Leute anzuzeigen, und nach Umstanden auch gefangllch einzuliefern. Dieses 

letztere liegt nun allen Güterbesitzern und ihren Verwaltern vorzüglich ob, 

'2r, Thl» A und 
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und sie sind verbunden, alle dergleichen Leute, dle sich kn ihren Bezirken 
finden lassen, zu arretiren, und dem Niederlandgerichce mit einem Berichte 
über das begangene Verbrechen einzuliefern. Ein jeder Diebstal ist aber 
entweder über oder unter 20 Rubel, und wird überhaupt nach der aller­
höchsten Jmanoiukase vom zten April 1784 in folgende Gattungen und Gra­
de eingetheilt. 

1) Raub, wenn jemand einen zu Wasser oder zu Lande anhalt, und den« 
selben in der That schrecket, mit Gewehr, oder mit der Hakd, oder 
mit sonst etwas, oder jemanden niederwirft, ihn frech plündert, oder 
etwas abnimmt, oder zu geben abzwingt, oder des Schreckens bey Feuer« 
schaden und dergleichen sich zu Nutze machet, oder sonst jemanden im 
dunklen plündert, oder vom Schiffe oder Fuhren, Haabe, Guth und 
Waaren, oder sonst bewegliches Vermögen fortnimmt. Ein solcher 
Rauber wird beym Niederlandgericht in Verhaft genommen, und nach 
summarischer Untersuchung, als ein Kriminalverbrecher an die Justiz­
behörde abgegeben, unter welcher er sortirt. 

2) Diebstal, wenn jemand nehmlich Geld, oder anderes bewegliches Ver­
mögen heimlicher Weise, ohne Willen und Konsens des Eigners ent­
wendet, - solches verkauft, verpfändet, oder sonst für sich ausgiebt. 
Wenn er nun einen Diebstal über 20 Rubel an Werth begehet; so 
wird solcher gleichfalls als ein Kriminalverbrecher behandelt, und an das 
gehörige Gericht abgegeben. Wenn aber der Diebstal am Werth un­
ter 20 Rubel ist; so soll der Dieb das erstemal in Verhaft genom­
men, und so lange auf Arbeit gesetzet werden, bis er das Gestohln« 
und noch sechs Prozent darüber abgearbeitet und an den bestohlnen be­
zahlt hat, zum zweytenmal soll der Dieb, wenn er unter es Rubel 
gestohlen, wieder auf Arbeit geseHet werden, vorhero aber zum Em» 
pfang mit einer Gerte zwey Hiebe auf das Kleid erhalten. Hier muß 
er so lange sitzen, bis er für den Bestohlnen den Werth des Diebstals 
mit sechs Procent, und eben soviel zum Besten des Aebeitshauses ab, 

gear-
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gearbeitet hat. Wenn der Dieb zum drittenmale 2s Rubel stiehlt, 
und alle drey Diebstäle weniger, als 20 Rubel betragen, wird er wie­
der auf Arbeit gesetzet, nach dem er zum Empfang drey Hiebe mit der 
Peitsche (Plett) erhalten.. Nun muß er so lange sitzen, bis er für 
den Bestohlnen den Werth des Diebstals, mit sechs Procent, und zwie­
fach soviel, für das Arbeitshaus abgearbeitet , und bezahlet hat. Wenn 
jemand aber zum viertenmal stiehlt, oder daß sein Diebstal zum driks / 
tenmal schon zwanzig Rubel übersteigt; so wird er auch als ein Kri-
minalverbrecher behandelt. 

z )  Beutelschneiderey, wenn nemlich Jemand auf öffentlichem Markt, oder 
bey einer sonstigen Volksmenge Jemanden etwas aus der Tasche her­
ausziehet, oder durch Betrug, oder Erdichtung, oder plötzlich Jeman­
den etwas abholet, oder wetzpraktisiret, oder von Kleidern Tressen, oder 
sonst was abschneidet, oder etwas kauft, und ohne Geld zu bezahlen 
davon laust. Wenn nun jemand eine solche Art Betrug zum ersten» 
mal unternimmt und der Werth zwanzig Rubel betragt; soll er dem 
Gerichte übergeben, wenn aber der Werth weniger als zwanzig Rubel 
betragt, auf Arbeit gesetzet werden, bis er den Werth zur Befriedi­
gung des Betrognen abgearbeitet hat; Wenn er zum zweytenmale ei­
ne solche That unternimmt, und beydemale nicht den Werth von zwan­
zig Rubel übersteigen, so soll er einen Tag auf Wasser und Brodt 
sitzen, alsdenn den Werth des Betrogenen zwiefach abarbeiten, einmal 
für den Betrogenen, und einmal für das Arbeitshaus. Wenn Jemand 
zum drittenmal solchen Betrug ausübet, und alle dreymale weniger, 
als zwanzig Rubel betragen, der soll drey Tage auf Wasser und Brodt 
sitzen, und hernach so lange arbeiten, bis er den Werth des entwand­
ten dreyfach abgearbeitet hat, einmal für den Betrogenen, und zwey­
mal zum Besten des Arbeitshauses. 

Zwey-



Zweyter Abschnitt, 

Vom Morde und andern Verbrechen. 

<1lle Diebstale unter zwanzig Rubel; so wie alle Verbrechen, welche 
den Verbrecher nicht zum Kriminalschuldigen machen, werden bey den Nle-
derlandgerichten abgemacht, indem im ?2sten §. der allerhöchst emanirten 
Polizeyordnung ausdrücklich vorgeschrieben ist, daß das Polizeyamt Diebstäle 
und Beutelschneidereyen, die weniger als zwanzig Rubel betragen, und nicht 
zum viertenmale ausgeübet werden, ahnden soll. Obgleich nun wohl alle 
Kriminalverbrechey nicht beym Niederlandgerichte, als der Polizey des Krei­
ses abgemacht werden können; so ist es doch dasjenige Forum, bey welchen 
zuerst alle im Kreise vorgessllne Verbrechen, sie mögen seyn, von welcher 
Art, und von welcher Erheblichkeit sie wollen, angezeigt werden, und die 
Verbrecher wo möglich mit eingeliefert werden müssen. Wenn demnach ir« 
gend unter einem Gute eine That und ein Verbrechen ausgeübet worden, 
die der Besitzer des Gutes nicht durch eine bloße hausvaterliche Zucht ab­
machen kann, so ist derselbe verbunden, solches sogleich dem Niederlandge­
richte anzuzeigen, welches alsdenn zu beprüfen, und zu urtheilen hat, ob 
der Thater als ein bloßer Polizey-, oder als ein Kriminalverbrecher zu be­
handeln ist. Wenn es nur immer angeht, so ist es erforderlich, bey dem 
Berichte auch sogleich den Thater gesanglich mitzusenden, weil ein jeder ver­
bunden ist, einen Verbrecher festzunehmen, und dem Gerichte zu über!ie> 
sern. Wenn der Thäter eingeliefert wird, so müssen auch die vorhandenen 
Zeugen entweder sogleich mitgestellet, oder falls solche unter einem andern 
Gute etwa befindlich wären, im Berichte angezeiget werden; so wie auch 

das 
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tas Korpus Delikt! mitzusenden ist (*). Gemeiniglich werden aber solche 
Berichte, wegen Diebereyen, Vergehungea und Kriminalverbrechen sehr kurz 
abgestattet, welches doch nicht seyn sollte, denn auch die kleinsten Umstände 
müssen nicht fortgelassen werden, indem durch die vollständige Anzeige des 
ganzen Vorfalls es dem Richter leichter gemacht wird, hinter die ganze Sa-
che zu kommen» Der Gutsbesitzer ist der erste, der einen in seiner Grenze 
ergrisnen Verbrecher, es sey ein Fremder, oder von eignen Leuten, spricht. 
Ehe und bevor er solchen also dem Gericht als einen Arrestanten zusendet, 
muß er sich ja wohl erst von dem begangen seyn sollenden Verbrechen un­
terrichten, weil er sonsten auch einen Unschuldigen auf bloße falsche Anktage (**) 
als einen Uebelthäter und Arrestanten behandeln könnte. Dem Gutsbesitzer, 
Amtmann , oder Disponenten wird es also auch leicht, dem Richter den Vor­
fall genau anzuzeigen, und meiner Meynung nach ist solches durchaus Pflicht 
und Schuldigkeit. Nun folgen zu dieftn beyden Abschnitten einige For­
mulare zu Anzeigen und Berichten. 

A) An 

(*) Korpus Aelkktk nennt män bey Ktiminalverbrechen dasjenige, woran dee 
Thäter eben das Verbrechen ausgeübet hat. Z. E. Wenn jemand einen er­
schlagen hat; so ist die Leiche des Erschlagenen das Korpus Delikti, welche 
demnach auch Mitgesandt werden muß, damit solche durch denArjt und Chi, 
turgum gerichtlich obduzirt und besichtiget werden kann. 

(**) So kann ein fremdet unbekannter Ketl kommen und Hey irgend einem 
Gutsbesitzer eineN Menschen in seiner Grenze als Todschläger anzeigen. Ei, 
Nett solchen Angebet müßte man gleichfalls nicht aus den Augen lassen, 
man Müßte ihn anhalten, feine Anzeige zu beweisen, und ihn wo möglich 
dem Gerichte Mit vorstellig Ntachen, nachdem man erst aN Ort und Stelle 
so viel als möglich die Wahrheit vermache untersucht hatte, um den Be­

richt über den Vorfall so vollständig als möglich zu machen« 
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An 
Ein N. N. Riederlandgericht 

von 
dem Gute N. N. 

pflichtmaßiger Bericht. 
Ein hiesiger Bauer, Namens N. N. ist von einem fremden unver-

paßten Kerl, der sich N. N. nennet, und von dem Gute N. N. als erb 
ausgiebt, bestohlen worden. Der Dieb ist des Nachts mit Gewalt in die 
Klete meines Bauern eingebrochen, und hat ihm folgende Sachen entwandt. 
(Nun kommt das Verzeichniß des Gestohlnen und was ein jedes Stück 
werth ist.) Obgleich der Dieb auf der That ertapt worden, und mein Bauer 
auch alle seine Sachen wieder erhalten hat; so übersende ich ihn hiebey doch 
Einem Niedenlandgericht zusommt den Zeugen, damit dasselbe belieben mö« 
ge, ihn als ein Dieb und Räuber den Gesetzen nach zu behandeln. 

N. N. 

An 
Ein N. N. Niederlandgericht 

von. 
dem Gute N. N. 

Schuldigster Bericht. 
^ Mein eigner Erbkerl Namens N. N. hat vor einiger Zeit meinen 

Bauern N. N. bestohlen, und ihm folgende Sachen entwandt. (Hier kommt 
das Verzeichniß der Sachen, und wieviel jedes Stück werth gewesen«) Ich 
habe diesen Kerl izzo erst wieder habhaft werden können, er hat aber be­
reits sämmtliche gestohlne Sachen veräußert. Ich stelle ihn demnach zu« 
sammt dem Bestohlnen vor Ein Niederlandgericht, und bitte gehorsamst, ihn 
zu befragen, wo er die Sachen gelassen, und wo möZlich meinem Bauern 
das Seinige wieder zu verschaffen , weil Niemand von Einem fremden uns 
verpaßten Menschen dergleichen Sachen kaufen muß. Zugleich zeige ich auch 

an, 
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an, daß dieser N.N. bereits hier auf demHof< mir den begangnen Dicb-
stal ganzlich eingestanden hat. 

R. N. 

^ An 
Ein N. N. Niederlandgerlcht 

von 
dem > Gute N. N. 

Bericht. 
Es hat sich hier unter meinem Gute im N. N. Kruge, der traurige 

Vorfall zugetragen, daß der Knecht N. N. von dem Gute N. N. meinen 
Bauern N. N. mit dem er sich im betrunknen Muthe gestritten und ge­
schlagen, durch einen unvorsichtigen Schlag mit dem Stock (oder mit was 
es sonst war) auf der Stelle erschlagen hat. Ich habe ihn sogleich festneh­
men lassen und übersende ihn hiebey zusammt der Leiche des Erschlagenen 
durch den Krüger und einige Bauern, die dabey gewesen, an das Nieder­
landgerlcht, und bitte zur Beerdigung der Leiche nach geschehener Obdukzion 
einen Schein zu ertheilen» 

N. N. 

An 
Ein N. N. Niederlandgerichc 

von 
dem Gute N. N. 

Bericht. 
Beyfolgende Erbmagd von diesem Gute mit Namen N. N. hat ihr 

in der Unehe erzeugtes Kind allem Anschein nach vorsätzlich umgebracht, und 
hernach in das Wasser geworfen. Ich zeige solches hiemit den Verordnun­
gen gemäß an, und sende zugleich die Zeugen, wie auch die Leiche des Kin. 
des mit, zu dessen Beerdigung ich einen Schein zu ertheilen, gehorsamst bitte. 

N. N. 

Anmerk. 
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Anmerk. Sind tlun Hey einem Morde oder andern Verbrechen vyhr Umstände 
vorgefallen, die zur Sache gehören; so müssen solche in dergleichen Be­
richten mit eingerückt werden. Uebrigens können nach diesen Formularen 

^ bepnahe alle Anzeigen und Berichte eingerichtet und abgefaßt werden, wenn 
nur die nach Beschaffenheit der Sache nöthigen Veränderungen erfolgen. 

Dritter Abschnitt, 
Von den Begräbnissen. 

«S «ine allgemein bekannte Sache Ist, daß das Beerdigen der 
Leichen in den Kirchen für die Gesundheit derer, welche sich in selbiger ver« 
sammlen, zumal in der Sommerszeit, sehr nachtheilig ist; so ist diese schad« 
liche Gewohnheit, so wie ander Orten, auch hier zu Lande abgeschaffet. 

Nach dem gener. gouv. Patent vom 2z. Febr. 177z, müssen die alten 
Begrabnisse in den Kirchen zugemauret, und besondere Gottesacker angelegt 
werden, und nach diesem und dem Patent vom izten Juny 177z ist bey 
Anlegung solcher neuen Gottesacker die Vorschrift zu beobachten, wie folget. 

H. 1. Sie können bey der Kirche bleiben , wenn solche von den Woh­
nungen gehörig entfernet ist, doch aber müssen sie hundert Faden von der Kir­
che abliegen, und müssen auch wenigstens dreyhundert Faden um die runde 
von allen Wohnungen und Dörfern entfernet seyn. 

H. 2» Solche Gottesacker, die vor Emanirung besagten Patents vom 
z zten Juny 177z in guter Entfernung von Dörfern und Hausern bereits 
Angelegt waren, können so bleiben. 

H. z. Alle Kirchhöfe müssen gehörig umzäunet seyn. 
§. 4. Wo gar keine Gottesacker sind, und demnach neue angeleget 

werden, müssen die Eingepfarrten ein Stück Land auSmitteln, und können, 
wenn 
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wenn die Kirche etwa mit Ackerland umgeben ist, den Platz dazu auch zwey 
bis drey Werste von der Kirche anzeigen. 

H. 5. Wenn ein einziges Gut hiezu einen Platz giebt, müssen die an­
dern demselben ihren Theil nach Quantität und Qualität vergüten. Patent 
vom 9ten April 177z. 

§. 6. Wenn dabey, aber Streitigkeiten vorfallen; so werden solche durch 
Vermittelung der Oberkirchenvorsteher, und bey der Statthalterschaftsregies 
rung entschieden. Ebend. 

§. 7. Wer Begräbnisse plündert und Leichen aus den Sargen hebt, 
wird nach der allerhöchsten Jmänoyukase vom 8ten Febr. 1759 als ein Kri-
minaloerbrecher angesehen und behandelt, indem nach beregter allerhöchsten 
Ukase auf eine solche That Lebenöstrafe stehet» 

Vierter Abschnitt, 
Von den Bettlern. 

»»> i«n», 

einem jeden wohl polizirten Lande wird darauf sehr strenge gehal­
ten, daß keine Bettler sich herumtreiben. Lüderliche Leute werden in Ar­
beitshäuser gebracht, und solche, die würklich schwach und unvermögend stnd, 
werden auf Kosten des Staats ernähret. In einem Lande aber, wo Erb­
bauern sind, müssen die Erbherrn für ihre Unvermögende, arme kranke oder 
gar gebrechliche Erbleute Sorge tragen. Dieses ist denn auch der Fall hier 
in Liefland und Ehstland, und die Polizeygesetze sind ganz dahin gerichtet, 
daß durchaus keine Bettler, und auch nicht lunter solchen Namen herum­
treibende lüderliche Leute gelitten werden sollen. 

2r. Th!. B §. 14 Kel-
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§. !, Keine Bettler sollen auf den Straßen geduldet werden. Wen« 
Ausländer sich herumtreiben und betteln; so sollen sie, wenn sie auch einen 
Paß haben, an die Statthalterschaftsregierung zur Verschickung über die 
Grenze gesandt werden. Nach dem generalgouvernementlichen Patent vom 
24. August 1719, der Senatsukase vom l?ten Nov. 178z (*) und dem 
Befehl der Statthalterfchaftöregierung vom 2ten Januar 1790» 

§. 2. Bettlerbuden und Hütte^ sollen an den Straßen nicht gelitten 
werden, nach dem Patent vom i4ten May 1772, und vom Lösten Sept. 
z?8o, weiches sich auf unterschiedene vorhergehende beziehet, und wer da­
wider handelt, und solche leidet, soll mit ic> Rthl., ein Bauer mit io 
Paar Ruthen, und ein freyer deutscher Mensch mit 4 Wochen Gefängniß 
bestraft werden, welche Strafe auch die Schulmeister und Kirchenvormün­
der untergehen sollen, wenn sie bey der Kirche fremde Bettler außer den 
Kirchspielsarmen leiden. 

§. z. Wenn ein Possessor, Arrendator oder Disponent Bettler bey 
sich duldet, und sie nicht an das Gericht liefert, soll er 25 Rthl. AlbertS 
Strafe bezahlen. Patent vom zr. May 1768. 

H. 4. Ein Bauer, welcher Bettler bey sich hehlet, und aufnimmt, 
soll mit iO Paar Ruthen gestrast werden, nach dem Patent des General« 
gouvernements vom -9sten Januar i?ü7. 

Anmerk. Wenn also fremde Bettler in einem Gebiete sind, sie mögen es nun 
wirklich nöthig haben, oder sich nur aus Faulheit oder Lüderlichkeit dafür aus, 
geben; so müssen solche ordentlich wie Läuflinge, und wenn sie auch einen 
Schein haben, an das Niederlandgericht des Kreises gesandt werden, dahero 
solches auch den Güterbesitzern eingeschärft ist. Denn 

.§. 5. Alle Possessoren sollen ihre Gebiete genau durchsuchen lassen, da-
mit sich bey ihnen keine Bettler aufhalten können, und falls sich welche auf­
halten, müßen sie, wie die Läuflinge von Hof zu Hof ans Gericht trau-

spor-

(*) Nach dieser Ukase sollen auch überhaupt alle müßig herumtreibende Aus, 
länder über die Grenze geschickt werden. 



sportiret werden. Nach dem Befehl der rigischen Statthalterschaftsregierung 
vom i4ten May i?7s. 

§. 6. Jedes Kirchspiel und jeder Erbherr soll seine Bettler ernähren, 
und derjenige Erbherr, welcher seine Bauern nicht versorgt; sondern bet« 
teln laßt, soll io Rubel Strafe erlegen, welche vom Niederlandgericht ein« 
getrieben, und an die Kreisrenterey abgegeben werden, der Statthalterschaft^ 
regierung aber darüber berichtet wird, nach dem gedruckten Befehl der Statt« 
halkerschaftsregierung vom iztcn Februar 1789, wie auch nach dem altem 
Patent des Generalgouvernements vom i4ten May 1772. 

Fünfter Abschnitt, 
Von den Zigeunern. 

Zigeuner, welches auch gemeiniglich Herumtreiber, und lüder« 
liche faule Leute sind, sollen gleichfalls im Lande nicht geduldet; sondern fest« 
genommen und an die Gerichte geliefert werden, wenn sie nicht irgendwo 
hingehören, und angeschrieben sind, nach des Generalgouvernements Patent 
vom 29sten Oktober 1747, und -ysten Oktober 1768. Nach diesen Pa­
tenten sollen auch keine Barenleiter geduldet, sondern über die Grenze ge­
schaffet werden. 

§. 1. Nach Eines dirigirenden Senatsukase vom zi. Decbr. 178z 
ist befohlen, daß solche Zigeuner,' die nirgend angeschrieben sind, mit glei­
cher Abgabe, wie die Kronsbauern belegt werden, und unter Aufsicht des 
Oekonomiedirekteuren seyn sollen, damit sie alle an bequemen Stellen ver­
pflanzt werden, nach Inhalt der Jmanoiukase vom zten May i?8z. 

H. 2. Alle 



12 

§. 2. Alle Zigeuner, welche sich aus benachbarten Kreisen und Gou­
vernements in Liefland einfinden, sollen festgenommen werden, damit solche 
an ihre Oerker wieder zurückgesandt und mit ihnen nach obiger Verordnung 
verfahren werden könne, nach der Senatöukase vom 24sten Januar 1784, 
und solche Zigeuner, welche bey der Revision nicht angeschrieben sind, sollen 
von den Posscssoren beym Kammeralhofe angegeben, und zu einem Obrok 
von z Rubel gesetzet werden, nach Eines dirigirenden Senatsukase vom 23. 
December 1784. 

§. z. Nach der Senatsukase vom ?ten November 1784 sollen die 
in diesen Gouvernements gefundenen Zigeuner mit einer Abgc.be von z Rbl. 
70 Kop. für die hohe Krone von jeder mannlichen Seele, und 2 Kopeken 
vom Rubel Zulage beleget werden, wenn selbige nicht etwa schon ander Or­
ten angeschrieben sind, in welchem Falle mit ihnen nach Inhalt des §. 
zu verfahren wäre. 

§. 4» Diese Abgabe muß alsdenn von der -ten Hälfte des i?8zsten 
Jahres abgerechnet werden, weil zu dieser Zeit sämmtliche Kronsbauern auf 
Obrok gesetzet wurden. Ebendas. 

H. 5. Den Zigeunern sollen keine Passe ertheilet werden, wenn sie nicht 
irgendwo schon ansäßig, und zum Obrok angeschrieben sind, in welchem Fal-
le sie sich aber allein bey den Behörden ihres Orts wegen Passe melden 
können. Senatöukase vom Listen November 1784. 

H. 6. Niemand soll mit einem unverpaßten Zigeuner irgend Verkehr 
und Handel treiben, noch ihn bey sich aufnehmen und halten, sondern ihn 
sogleich dem Hofe oder Niederlandgerlcht anzeigen. 

H. 7. Die Possessoren sollen durch ihre Kubjasse fleißig nachsuchen 
lassen, daß in ihren Gebieten keine unverpaßte Zigeuner sich aushalten. 

§. 8. Wenn jemand einen oder mehrere Zigeuner im Walde oder an« 
der Orten herumziehen sieht; muß er solches sogleich dem Hofe anzeigen, da­
mit derselbe sie festnehmen und mit ihnen tisch den Verordnungen verfahren 
kann. 

§. 9. Die 



§. 9« Die Prediger sollen zwar einem Zigeunerkind die Taufe nicht 
verweigern, doch müssen sie solches auf der Stelle dem Hofe oder Nieder« 
landgericht anzeige», sich auch selbst auf das fleißigste nach den Eltern des 
Kindes und ihrem Aufenthalt erkundigen. 

H. io. In den Krügen sollen dergleichen Zigeuner gar nicht gelitten 
werden, und der Krüger der es thut, soll vom Niederlandgericht mit io 
Rbl. für das Kollegium allgemeiner Fürsorge, und wenn er sie nicht erle­
gen kann, mit Leibesstrafe angesehen werden. Der KrügSr muß dahero so-
gleich dem Hofe anzeigen, wenn sich in seinem Kruge, oder seiner Gegend 
dergleichen Zigeuner finden lassen» 

§. li. Der Possessor, der nach erhaltener Anzeige nicht die schleunig« 
sie Anstalt zur Ergreifung der Zigeuner macht, und die Absenkung derselben 
verabsäumt, soll mit 25 Rbl. zum Besten des Kollegii allgemeiner Fürsor­
ge bestraft werden. 

H. i2. Der Prediger, der ein Zigeunerkind tauft, ohne die vorge-
schriebne Vorsicht H. 9. zu beobachten, soll als einer, der den Gesetzen un­
gehorsam ist, behandelt werden» 

§. iz. Der Bauer, welcher Zigeuner bey sich hehlet, oder solche nicht 
dem Hofe anzeigt, soll daß erstemal mit 5, das zweytemal mit 10 Paar 
Ruthen bestraft, und das drittemal dem Gerichte übergeben werden, welche 
Strafe auck die Kubjasse und andere Baueraufsichter erhalten sollen, welche 
bey den Bauern Zigeuner finden, und dabey stillschweigen, es dulden, und 
nicht anzeigen. 

Attmerk. Sämmtliche letzte Paragraphen vom 6ten bis zum izten sind aus 
dem Befehl der Statchalterschaftsreglerüng vom 6ten November 1790 gezo, 
gen. Denn da die wegen der Zigeuner aus Einem dirigirenden Senüt ertheil­
ten Ukasen, und die andere Verordnungen nicht gehörig befolgt und beobachtet 
wurden, fand sich die Statchalterschaftsregierunq veranlaßt, solche sämmtlich 
nochmals durch den gedachten Befehl vom 6ten Nov. 179c» in diesem Gouver« 
nement einzuschärfen, und die in den §. §. vom 6ten bis izten befindlichen 
Punkte festzusetzen und zu verordnen. 

B Z Fo»-
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Formular 

^ An 
Ein N. N. Ntederlandgeriche 

von 

dem Gute N. N. 

gehorsamster Bericht. 

Es sind unter diesem Gute N. N. einige Zigeuner, zwölf (oder soviel 
<ils da waren) an der Zahl ergriffen worden, welche sich bey dcn Bauern 
herumtreiben. Ich habe solche den Verordnungen gemäß greifen lassen, und 
übersende sie hiebey von Hof zu Hof Einem N. N. Niederlandgerichte, 
wobey zugleich die Herren Güterbesitzer ersucht werden, den Transport die« 
ser Leute der Vorschrift gemäß, von Hof zu Hof unter guter Bauerwache, 
bis nach N. N. ans Niederlandgericht zu besorgen. 

N. N. 

Sechster Abschnitt, 
Von den Juden. 

!)^ach unsern hiesigen Verordnungen sollen die Juden 

H. i. Im Lande keinen Handel treiben, oder sich besißlich niederlassen, 
worauf die Gerichte sehen sollen, nach dem Patent des Generalgouvernements 
vom 29ften Juny i?z8. 

§. 2. Auch nicht geduldet, sondern über die Grenze geschaffet werden, 
wenn sie aber die griechische Religion annehmen, nicht aus dem Reiche ge­
lassen werden, nach der allerhöchsten Jmanoiukase vom Zten Jan. 174z. 

§. z. Und 
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, §. z. Und die Possessores sollen keine Juden aufnehmen, und .in ih' 
?en Diensten halten, bey roo Gotdgulden Strafe. Nach dem Generalgou« 
vernementS Patent vom zisten December 1764 und 2z. Januar 1766. 

' §« 4« Juden dürfen auf den Höfen weder als Brandwelnsbrenner, 
noch in den Krügen als Krüger angenommen und gelitten werden, nach den 
Generalgouvern. Patenten vom zisten December 1764, 2z. Januar 1766 
und i?ten November 1767. 

Siebenter Abschnitt, 
Von den Domestiken. 

ÄVan hat hier zu Lande zweyerley Bediente, nemlich Erbleute, und 
außer diesen auch freye und deutsche Leute, welche letztere sich auf eine ge­
wisse Zeit für ein gewisses Lohn, bey einem Herrn engagiren. Dieser letz-
teren Gattung wegen sind nun auch die gehörigen Gesetze gegeben, und 
durch solche sowohl ihre Schuldigkeit und ihre Pflichten gegen den Herrn, 
wie auch umgekehrt, das Betragen der Herrschaft gegen ihre Bediente fest­
gesetzet worden, nach welchen sich beyde richten müssen. 

§. l. Dem Herrn ist unbenommen, seine Bediente und HauSleute 
wegen Vergehungen mit einer hausväterlichen und gelinden Zucht anzusehen, 
wenn dieses aber geschehen; so kann der Bediente nicht nach desselben Ver­
gehenswegen, an das Gefängniß oder Zuchthaus abgeliefert werden, und soll 
in solchem Falle daselbst nicht angenommen werden. Nach des Generalgou­
vernements Patent vom zo. September i?8Z. 

H. 2. Die Herren haben an dem Vermögen ihrer Dienstleute eine 
stillschweigende Hypothek, und wenn dergleichen vor der Zeit aus dem Dienst 

gehen; 



gehen; "so verlieren sie eines Jahres Lohn, dahero sie solchen dem Herrn 
zwey Monat vorhero aufkündigen müssen. Nach dem Patent vom Listen 
July 1764, und der L. O. pag. 445. -

§. z. Wenn aber Herrschaften ihre Dienstleute-vor Ablauf des Jah­
res ohne Ursache verstoßen; so sind sie ihnen den ganzen Jahreölohn zuzah­
len schuldig. Patent vom zi. July 1.764. 

H. 4. Wer einen Hausbedienten irgend seinem Herrn abspenstig macht; 
soll dafür bestraft werden. Ebendaf. 

H. 5. Keine Herrschaft kann ihren freyen Bedienten über die akkor« 
dirte Zeit zu bleiben zwingen; sondern muß ihm seinen ganzen Lohn aus­
kehren, und ein gehöriges Zeugniß ertheilen, nach dem Patent vom zisten-
July 1764, und nach dem Patent vom i8ten Oktober 1780, nach wel­
chem letzteren auch ein solcher noch mit 20 Rubel bestraft werden soll. 

H. 6.^ Schlechten Leuten sollen keine guten Zeugnisse ertheilet werden, 
bey einer Strafe von 20 Rthl., nach der Landeöordnung pag. 54, und 
wer einen andern durch solchen unwahren Abschitd verleitet, soll auch dafür 
verantwortlich seyn, nach des Generalgouvernements Patent vom zisten 
July 1764» 

Inmerk» Alle diese Paragraphen von 2 bis 6 passen nicht nur auf ordinaire 
Bediente, sondern auch auf Wirthschaftsbediente und Amtleute, als welche be­
sonders in dem Patent vom zisten July 1764 gleichfalls ausdrücklich benannt 

sind; so wie auch wohl alle die folgenden Paragraphen sich gleichfalls auf alle 
Gattungen von Bedienten und Hausleuten beziehen. 

H. 7. Wenn sich Erbleute, oder auch freye Leute widersetzen, an ih­
rer Herrschaft vergreifen, und andere grobe Vergehungen in ihrem Dienste 
begehen, so überliefert der Herr solche der Polizeybehörde, welche sie denn 
nach dem Patent vom iZten Oktober 1780 entweder mit einer Strafe nach 
Beschaffenheit ihres Verbrechens beleget, oder bey gröbern Verbrechen sie 
an das Gericht abgiebt, wo sie nach den Gesehen bestraft werden. Land. 
Ordn. p. 727. 

H. 8. Alle 



§. 8. Alle Klagen wider Bediente wegen leichter Vergehungen, so 
wie auch Klagen der Bedienten wider ihre Herrschaft, müssen ohne alle 
Weitläufigkeit abgemacht werden. Wenn aber ein Bedienter fälschlich und 
ohne Grund geklaget; so soll er nicht nur dafür bestraft werden; sondern 
dem Herrn steht es überdem frey, den Bedienten fortzujagen, wenn er ihm 
erst für die Zeit, die er gedienet, den Lohn gegeben, nach dem Patent vom 
i8ten Oktober 1780. 

§. 9. Wer einen Bedienten ohne erhaltenen Schein in Dienste nimmt, 
soll 20 Rthl. Strafe bezahlen. Landesordmmg p. zz. 

§. 10. Fremde Dienstboten, die sich über sechs Wochen außer Dienst 
herumtreiben, sollen über die Grenze gebracht werden, nach deö General­
gouvernements Patent vom i8ten Oktober i?8o, so wie überhaupt nach Ei­
nes dirigirenden Senatsukase vom i?ten November i?8z olle Ausländer, 
die sich herumtreiben, und ohne Gewerbe sind, über die Grenze gebracht 
werden sollen. 

Formulare.  

Nro. r. 

Vorzeiger dieses Namens N. N. ein freyer (oder deutscher) Mensch, 
hat bey mir als Jäger (oder was er sonst war) treu und ehrlich gedienet, 
und da ich ihn nunmehro aus meinem Dienste entlassen; ertheile ich ihm 
diesen Schein, mittelst welchem ich ihn allen und jeden als einen guten, 
ehrlichen und nüchternen Menschen empfehle. Unter meiner Unterschrift 
und meinem Pettschaft. N. N. den 

N. N. 

Nro. 2. 

Vorzeiger dieses, Namens N. N. ein freyer (oder deutscher) Mensch, 
hat bey mir ein (oder wie lange er gewesen) Jahr gedienet, und ist nun 

2p. Thl. C von 
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von mlr entlassen worden. Ich kann diesen Menschen zwar als einen treuen 

und fleißigen Hausbedienten empfehlen, muß aber dabey anzeigen, daß er 

die Zeil über, da er mir gedienet, sehr dem Trünke (oder einem andern 

Lasier) ergeben gewesen. Unter meiner Unterschrift und Siegel N. N. den 

N. N. 

Nro. z.' 

Vorzeiger dieses N. N. ein freyer (oder deutscher) Meufch, hat bey 

mir als Friseur (oder als was er sonst engagirt war) gedienet, und ist nun 

von mir abgelassen worden. Obgleich er nun wohl seine Arbeit recht gut 

verstehet; so kann ich ihn doch, als einen lüderlichen Menschen, an Nieman­

den empfehlen. Unter meiner Unterschrift und Siegel. N. N. den 

N. N. 

Anmerk. Diese Formulare sind mehr des Beyspiels wegen hier, weil wohl 
ein jeder dergleichen Erlassungsscheine selbst verstehet anzufertigen. Die letzte 
Gattung von Scheinen werden wohl so leicht nicht ertheilet werden, und der 
abgelassene Bediente wird auch lieber ohne Schein, als mir einem solchen aus 
dem Dienste gehen. Allein hier ist auch nicht die Rede davon, was gemein­
hin geschiehet, sondern was nach den Verordnungen geschoben sollte. Und 
wenn es gewiß ist, daß unter den Bedienten sehr oft lüderliche Leute, und 

Trunkenbolde sind, so ist es eben so gewiß, daß dergleichen Scheine öfters nö­

thig seyn werden. Und wollte man hierauf antworten, daß man auch einem 

schlechten Menschen gern einen guten Schein giebt, um ihn nicht unglücklich zu 
machen, sondern fortzuhelfen, und daß die Menschenliebe uns dazu auffordert; 

so wäre hiebey denn selbst ohne auf das strenge Recht zu sehen, wohl zu beden­
ken, daß man dadurch, wenn man einem schlechten Bedienten einen guten Ent­

lassungsschein ertheilet, sehr oft einen andern ehrlichen Mann verleiten kann, 
einen solchen Menschen in Dienste zu nehmen, und Schaden zu leiden, dahero 

denn auch solche falsche Entlassungsscheine wie vorher angeführt worden, aus­
drücklich und bep Strafe verboten sind. 

Achter 



Achter Abschnitt, 
Von den Postinmgsverwallern und Post-

stationcn. 

^n der zweyten Abtheilung dieses Werks !st bsrcltS von den Pssli-

rungen, und deren Einrichtung das Nöthige angeführt, und zugleich ver­

sprochen worden, in der vierten Abtheilung noch diejenigen Verordnung?» 
zu liefern, durch welche eigentlich das Verhalten und Betragen der Rüstn« 

den und der Postirungsverwalter, und die auf den Postßationen seyn sollen« 

de Ordnung festgesetzet und bestimmt worden. 

Reinlichkeit ist die Haupteigenschaft eines jeden guten Wirthen, und 

Vorzüglich eines Hauses, welches für das Publikum und zur Aufnahme hoher 

und niederer Personen bestimmt ist. Es ist solche also auch den sämmtli­

chen Postkommissiren auf das beste anempfohlen, und ferner auch ein Höf« 

liches und bescheidenes Betragen gegen alle Reisende von allem und jeden 

Stande. Nackstdem aber sollen auch alle Reisende sich ordentlich und Höf« 

lich gegen die Postkommissairs betragen, und sie nicht mit unrechtmäßige;» 

Sachen und Begehrungen belastigen oder gar drücken und leiden lassen. 

§. i. Die Reisenden sollen sich nicht weigern, die gehörigen Progon-

ge!d?'.', nemlich zwey Kopeken für jede Werst für jedes Pferd, richtig zu be­

zahlen. Patent des Generalgouvernements vom zten Sept. i7iz und Sc« 

n.".5MasL vom -vsten April 1780. 

§. 2. Die zur Postirung gehörigen Pferde sollen in gutem Stande, 

U7.d r.'ch: nur im Winrer, sondern auch im Sommer mit harten Futter 

!^:^5'.::n wcrden. Generalgouvernementliches Patent vom 5m, August 
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§. z. Die Kourierpfcrde sollen das ganze Jahr hindurch, immer in 
Stall n auf trocknem Futter gehalten, und gar nicht auf die Weide gelas­
st n werden, Patent der Sratthalterschaftöregierung vom 2vsten November 
r?87.  

H. 4. Den Posten und Postillons sollen die Reisenden geherig aus 
dem Wege kehren, Patent des Generalgouvernements vom 2vsten Januar 
-7)6.. 

§. 5. Wenn auf den Postirungen noch SchüSpferde gestellet werden, 
wie solches geschiehet, wenn hohe Reisende passiren, welche viele Pferde nö« 
thig haben; so müssen die PostkommissaireS darauf sehen, daß die Bauer-
schaft die bewilligte Progongelver erhalt. Patent vom -6. Jan. 1756. 

§. 6. Wenn dergleichen Bauern mit Scküspferde auf die Postirun­
gen gestellet worden; so dürfen sie dle Postirung nicht ohne Schein vom 
Kommissaire verlassen, bey zehn Paar Ruthen Strafe. Patent vom isten 
Marz 17 59» 

§. 7. Die Durchreifenden sollen die Postkommiss ires nicht übel be­
gegnen, noch weniger schlagen, und dürfen zu ihrem Fortkommen keine Kou-
rierpferde verlangen. Nach der Ukase Eines dirigirenden Senats vom 28. 
April 1769» 

§. 8. Nur die Kouriers, einheimische und fremde, können zu ihrem 
Fortkommen die PostirungSroöpisken (Kübitten) unentgeldlich verlangen, alle 
andere Reifenden aber müssen ihre eigene Equipage haben, oder wenn sie 
Postirungskübitten gebrauchen, für solche für jede Station fünf und zwan-
zig Kopeken bezahlen, nach dem Patent des Generalgouvernements vom 26. 
July 1768, und dem gedruckten Befehl der Statthalterschaftsregierung vom 
izten April 1790 und 29sten Febr. 5795» 

§. ?. Nach 
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H. 9. Nach der Publikation der rigischen Statthalterschaftsregierung 

vom 29sten Februar i?9Z sollen die Reisenden die Postirungsverwalter 

nicht zwingen, die Progongelder in Banko Aßignationen zn nehmen, wenn 

die zu zahlende Summa nicht mehr als drey Viertel Theile der Banko» 

Aßignation beträgt. 

§. 10. Nach Eines dirigirenden Senatsukase vom 14. Januar 1782, 

welche unterm -4sten Januar 1786 aus der Statthalterschaftsregierung den 

Niederlandgerichten zur Nachachtung bekannt gemacht wurde, sollen die 

Kreishauptleute die Postmeister (Kommissaire) im Fall des Zauderns bey Ab­

fertigung der Posten und Kouriere wegen besserer Erfüllung ihrer Pflichten 

crinnern, und wegen Fahrlosigkeit der Statthalterfchaftöregierung berichten. 

Diese Vorschrift und deren sichere Befolgung hat die StatchalterfchaftSregies 

runq unterm loten Januar 1789 abermals bey Vermeidung nachdrücklicher 

Strafe einschärfen lassen. 

Anmerk. Zum Auffenchalt der Post und Kouriere gehört auch, wenn sich 
solche in den Krügen umerwegens verweilen. Es müssen demnach die 
Krüger die Postillions und Postknechte in ihren Krügen nicht verweilen las­
sen; sondern sie anmahnen, ihre Reise fortzusetzen, durch nichts aber Ge­
legenheit zum längeren Dableiben geben, indem dergleichen Krüger sich ftlS-

-sten nachheriger Verantwortung aussetzen. 

§. i l. Mittelst Befehls vom 2ysten December 179z hat Eine rigi» 

sche Statthalterschaftsregierung folgende Ordnung festgesetzet und durch den 

Druck bekannt gemacht, wie viel Pferde nemllch nach Verschiedenheit des 

Weges und der Equipage ein jeder Reisender zu nehmen verbunden ist. 

Wovon jedoch die Kouriere ausgenommen, als welche so viel alö möglich 

geschwind fahren und expeditt werde» sollen. 

L z Ord. 



Ordnung. 

Benennung des Fuhrwerks, vor wel­
ches die Pferde gespannt werden sollen, 
und Anzahl der Menschen ausser dem 
Postillion, weiche sich auf dem Fuhr« 
werk befinden dürfen. 

Anzeige, 
wie viel 

Pferde ge 
nomen wer-
den müssen. 

Anzeige, wie viel Werst 
in einer Stunde damit 
zurückgelegt werden dür-
fen. 

Anzeige, 
wie viel 

Pferde ge 
nomen wer-
den müssen. 

in gutem 
Wege. 

in fchlech. 
tem Wege. 

Pferde. Werfte. Werste. 

zwey zehn sieben 

drey acht sechs 

Vier zehn sieben 

sechs acht sechs 

sechs zehn sieben 

acht acht sechs 

Kübitka unbepackt mit zwey Men-
schen . - - -

—— bepackt oder mit drey Men­
s c h e n  . . . .  

Zweysitziger Wagen unbepackt mit drey 
Menschen - - -

bepackt oder mit 
vier Menschen - -

Viersitziger Wagen unbepackt mit vier 
Menschen - - -

bepackt und mit 
den dabey befindlichen Men­
schen . . -

Nach und zufolge dieser Verordnung sind noch folgende Punkte zu mer­
ken und zu beobachten. 

a) Es soll ein jeder Reisender, wes Standes er auch sey, würMch so viel 
Pferde bezahlen, als er nach dieser Ordnung braucht, und faüs er cnch 
cincn Po.ß auf weniger Pferde hätte. Doch sollen die PHküMmlssaj-
res keinen Reffenden nöthigen, wegen eines bey sich h.'.vLnden Kindes, 
oder eines Mantelsacks, oder kleinen Kästchens so viel Pferde zu neh­
men, als wenn das Fuhrwerk würklich schwer bepackt wäre. 

d) Nenn 
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d) Wenn ein Reisender auf diese Ordnung die Anzahl der zu nehmenden 
Pferde betreffend nicht achten wollte; so hat der Postkommissaire Er« 
ItUlbniß, demselben keine Pferde anspannen zu lassen, muß darüber 
aber ungesäumt der Statthalterschaftsregierung berichten. 

c) Es soll Niemand mit den Postpferden fahren (kutschen) als der von 
der Postirutig mit gegebne Postillion, noch weniger die Pferde durch 
eigne Leute treiben lassen, oder sie auch selbst treiben, dahero aber auch 
auf den Postirungen nüchterne und brauchbare Postillions und Fuhr« 
knechte gehalten werden sollen. Würde aber ein Reisender auf dem 
Wege den Postillion wegjagen und durch seine Leute kutschen lassen; 
so ist der Postkommissaire, zu welchem er kommt, schuldig, einem 
solchen Reisenden zum weitern Fortkommen keine Postpferde zu ge« 
den, und soll solches sogleich dem Herrn Kreishauptmann anzeigen, 
und um Untersuchung und Genugthuung bitten. Sollte dieses aber 
von einem Kourier geschehen; so muß derselbe zwar nicht aufgehal­
ten; sondern befördert werden, aber der Postkommissair, bey welchem 
er ankömmt, hat den Vorfall ungesäumt der Statthalterschaftsregie« 
rung zu berichten. 

6) Die Reisenden sollen die angespannten Postpferde in den Städten nicht 
länger, als höchstens eine Stunde aufhalten, oder sich gefallen lassen, 
daß nach Verlauf der Stunde die Postpferde abgespannt werden, sie 
aber das schon bezahlte Progongeld verlieren. 

<?) Die PostkommissairS werden angewiesen, die Reisenden mit gebühren­
der Höflichkeit zu begegnen, welches auch die Reisenden gegen die Post-
kommissaires zu beobachten haben. 

Nenn-
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Neunter Abschnitt, 

Von Denunziationen und Anzeigen. 

>^s stehet nicht nur einem jeden frey; fondern es ist in manchen Fal­
len sogar Pflicht und Schuldigkeit, dem Gerichte Vorfalle anzuzeigen, welche 
wider die öffentliche Ruhe und Ordnung vorgenommen, oder noch vorgenommen 
werden, oder sich zutragen könnten, und durch solche Anzeigen vielleicht ver­
hindert, oder doch unschädlich gemacht werden würden. Damit nun ein sol« 
cher Angeber, der oftmals die beste Absicht dabey haben kann, dadurch, wenn 
er öffentlich bekannt wird, sich nicht verhaßt macht, im Gegentheil aber auch 
ein falscher Angeber zur gebührender Strafe und vom unschuldig und fälsch­
lich angegebnen zur Verantwortung, Beweis und Genugthuung aufgefördert 
werden könne; so ist dabey zu bemerken» 

§. i. Obgleich wohl ein jeder Angeber mit gewissem Erfolg das Ge­
richt um die Verschweigung seines Namens bitten kann; so muß er doch 
die Anzeige selbst mit seinem Vornamen und Familiennamen unterschrei­
ben, nach des Generalgouvernements Patent vom löten May 1754. 
Denn 

H. 2. Nach der allerhöchsten Jmanoiukase vom 2 6sten Sept. 17z 8 
sollen alle Briefe und Angaben von Verbrechen, in welchen sich der Ange­
ber nicht nennt, vom Gerichte nicht nur nicht angenommen; sondern auch 
öffentlich verbrannt werden. 

Zehn-
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Zehnter Abschnitt, 
Ven den Münzen. 

Ä/?ünzen schlagen und prägen zu lassen, ist, wie jedermann bekannt 
seyn muß, nur das Recht des Landesherrn. Derjenige also, der Münzen 
nachschlägt, und wenn sie auch den vollen Werth und drüber haben, thut 
immer Eingriffe in die Landesherrliche Gewalt, und in da6 derselben allein 
zustehende Recht, wozu noch kommt, daß er seine Mitbürger durch derglei­
chen falsche Münzen betrügt, und also ein doppelter Verbrecher ist, der ol­
ler Orten und unter allen Regierungen als ein solcher mit strerrger Strafe 
angesehen wird. Es sollen demnach die Obrigkeiten und besonders die Poll-
zeybehörden darauf genau sehen, daß keine falsche Münzen im Gange sind, 
und wenn sich welche finden lassen, die Verfertiger davon entdeckt werden, 
wie solches nicht nur den Gesetzen allgemein gemäß; sondern auch durch 
des Generalgouvernements Patent vom 2vsten Novbr. 1780 von neuem ein­
geschärft und befohlen worden ist. UebrigenS sind hier in Ansehung hiesi­
ger LandeSmünzen noch folgende sich auf specielle Verordnungen gründende 
Punkte anzuführen. 

H. 1. Niemand darf sich weigern, rußische Kupfer- und Silbermän-
ze in Bezahlung anzunehmen. Nach den auf Ukafen gegündeten Patenten des 
Generalgouvernements vom isten Ocrober 1746, und 20. April 1764. 

§. 2. Alle falsche Münzen sollen ohne Vergütung konfiszirt und nebst 
den Münzgeräthschasten dem Bergkollegio zugestellt werden, und sind die 
Kassirer dieses KolligjumS gehalten, die volle Summa der Behörde in gu­
ter Münze zu liefern. Senatsukase vom 24sten August 1722. 

§. z. Diejenigen aber, welche etwa falsche Münze erhalten haben und 
besitzen, müssen solche in den Münzen gegen richtige umwechseln. Falls sie 

25. Thl. D aber 
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aber von andern falsche Münze erhalten und solches bemerken, müssen sie 
die falschen Kopeken entzwey schneiden, und dem Eigenthümer zurückgeben. 
Nach der  a l le rhöchs ten  Imano iukase vom iz ten  May 1 7 2 5 .  

§. 4. Nach eines dirigirenden Senatsukase vom 4ten Septbr. 1729 
soll sich Niemand unterstehen, alte Münzen zu sortiren und umzuschmelzen, 
und nach dessen Ukase vom 8ten März 1756 ist die Einwechselung und Um-
schmelzung der rußischen Silbermünze bey Lcbenöstrase verboten. 

§. 5. Wohl aber ist verstattet, kupferne fünf Kopekenstücke einzufchmel« 
zen, und zu Gerätschaften zu verarbeiten, nach der allerhöchste« Imanoi­
ukase vom zten Oktober 1757. 

§. 6. Kupferne fünf Kopekenstücke sollen aus fremden Orten nicht über 
die Grenze gelassen; sondern bey der Einfuhr konfiszirt werden, nach Eines 
dirigirenden Senatsukafen vom 2ten Oktober 17z 5, izten Oktober 1755 
und iZten December 1755. 

§. 7. So wie auch überhanpt nach Eines dirigirenden Senatsukafen 
vom l iten May und 2osten November 1744 keine Kupfermünze ins Reich 
eingeführet werden soll. Wohl 

H. 8. Aber können nach der allerhöchsten Imanoiukase vom 8. August 
1755 die neuen zwey Kopekenstücke verarbeitet, auch gegen Erlegung des 
Zolles aus dem Reiche geführet werden. 

§. 9. Weder Gold noch Silber darf aus dem Lande ausgeführt wer­
den, nach des dirigirenden Senatsukafen vom Ilten May und 2vsten No­
vember 1744» 

§. iO. Die aus fremden Ländern eingebrachten rußischen Münzen sol-
len gleichfalls konfiszitt werden, nach Eines dirigirenden Senatsukase vom 
sZstcn März 1772. 

§ .  I i .  Die Kupferne Münze, wenn auch Wappen und Umschrift 
schon verloschen sind, verliert dadurch nichts von ihrem Werthe. Nach den 
Patenten vom isten Sept. 1769 und zten July 1774. 

§. 12. Wenn 
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§. 12. Wenn die silbernen Rubel auch ektvan gespalten sind, oder 
Schiefern haben; so sollen solche dennoch genommen werden und gangbar 
und gültig seyn. Nach des dirigirenden SenatSukase vom 24. May 174?. 

» 

Eilfter Abschnitt, 

Von den Banko-Asssgnsilionen. 

anko-Assignationen sollen den Umlauf des baaren Geldes erleichtem 
und unterstützen, dahero solche auch, wenn sie wie hier zu Lande unter lan­
desherrlicher Autorität kursiren, den Werth des baaren Geldes haben und 
als solches betrachtet und angenommen werden. Derjenige also, der falsche 
Banko-Assignationen macht, ist desselben Verbrechens schuldig, als der fal­
sche Münzenschlager, und betrügt gewiß nicht minder das Publikum, so wie 
er nicht minder sich wider landesherrliche Gewalt und Recht vergeht. Un­
sere Vanko-Assignationen im russischen Reiche bestehen aus solchen, von 
hundert, von fünfzig, von fünf und zwanzig, von zehn und von fünf Ru­
beln. Die ersteren drey Gattungen sind auf weißem Papier, die von zehn 
Rubeln, auf rothem, und die von fünf Rubeln, auf blauem Papier. Die As­
signationen von hundert, von fünfzig und von fünf und zwanzig Rubel, die 
jzzo gelten, sind seit dem Jahre 1786 auf allerhöchsten Befehl im Umlauf, 
und mußten nach Eines dirigirenden SenatSukase vom loten April 1786 
gegen die alten eingewechselt werden. Die von zehn und fünf Rubeln sind 
<rst im Jahr ,787 der mehrern Bequemlichkeit wegen, eingeführt und mit­
telst Ukase Eines dirigirenden Senats vom azsten Marz 1787 in Umlauf 
gebracht worden. 

D 2 Ab-
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Abgenutzte oder beschädigte Reichsassignationen sollen angenommen wer­
den, wenn auch nur eine Unterschrift, eine Nummer und eine Inschrift 
darauf poch geblieben ist, nach Eines dirigirenden SenatSukase vom 26sten 
April i?88. 

Zwölfter Abschnitt, 
Von ansteckenden Krankheiten. 

^ach den allerhöchsten Verordnungen zur Verwaltung derer Gouver­
nements ist bey ansteckenden Krankheiten, wie auch bey würklich sich ereig­
nenden Seuchen folgendes zu beobachten. 

§. l. Wenn sich irgend in einem Kreise ansteckende Krankheiten, als 
Fleckfieber, Blutflüße *) und dergleichen ereignen sollten; so muß die Sache 
vom Kreishauptmann sogleich an Ort und Stelle mit Zuziehung des Kreis­
arztes oder Wundarztes und im Beyseyn des Kirchspielspredigers und zwoer 
Zeugen untersuchet werden, und falls alßdann würklich eine solche anstecken-
de Krankheit gefunden wird; so sondert der Kreishauprmann die Gesunden 
von den Kranken dergestalt ab, daß keine Gemeinschaft zwischen ihnen ob­
walte, und solchergestalt die weitere Ausbreitung verhindert werde, nach dem 
2Z8. §. der allerhöchsten Verordnungen. 

H. Wenn sich aber irgend in einem Kreise eine würkliche Seuche 
ereignen würde; so muß nach dem 239. §. der allerhöchsten Verordnungen 
sich der Kreishauptmann nach der deshalb im Jahr -771 bekannt gemach­
ten Vorschrift verhalten, in Ansehung l) wie an gefährlichen Orten Wa« 

chen 

*) Wozu die unter dem hiesigen Bauervolke so oft herrschende heftige Ruhp 
gehört. 
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chen auszustellen, s) wie die Durchfahrt durch angesteckte Oerter zu sperren 
und Umwege anzulegen sind, z) wie Feuer zu unterhalten, 4) wie alle Vor­
sicht anzuwenden, das Elend zu vermindern, 5) wie die Mittel, sich gegen 
die Ansteckung zu verwahren, in Ausübung zu bringen. Nach der Ukase 
von 1771 aber ist unterandern folgendes, welches vorzüglich hier anzuführen 
ist, befohlen: "Bey einem so unglücklichen Zufall soll man ein angestecktes 
Haus sogleich verschließen, alle Kommunikation mit den Bewohnern dessel­
ben verbieten, und ihnen mit der größten Vorsicht und ohne etwas im Hau­
se anzurühren, auf Krons Kosten Nahrung reichen lassen: weil diese ver­
derbliche Seuche mehr durch Berührung der inficirten Körper und Sachen, 
als durch die Luft ausgebreitet wird, wie solches au6 der Erfahrung bekannt 
ist. Die Gesunden soll man aus dem inficirten Hause nach einem abgeson­
derten Ort bringen, ihnen alle Nahrung reichen, sie vierzig Tage nicht aus­
lassen, sich aller Gemeinschaft mit ihnen enthalten, und ihnen befehlen, daß 
sie sich selbst bestandig mtt Wacholder räuchern, die inficirt gewesenen Häu­
ser ober sollen niedergerissen, mit alle dem, was darinnen ist, verbrannt und 
nichts ausgebracht werden. Hunde und Katzen, die sehr leicht in ihren Haa­
ren die Seuche verbreiten, und ein gesundes Hous inficiren können, soll 
man gleich anfangs, so bald sich nur wo die Pest einfindet, sowohl alda, 
als in den nächsten Gegenden todt schlagen, damit nicht durch sie, da sie 
«US einem Hause ins andere laufen, die Gesunden angestecket werden. In 
die inficirten Dörfer und Städte soll man aus andern umliegenden Oertern 
Niemand lassen, noch aus letzteren jemanden nach den gesunden Plätzen 
sich zu begeben erlauben, und um deswillen solche angesteckte Platze, so lan­
ge die Gefahr dauert, rund herum mit Soldaten, und wenn diese nicht vor­
handen > mit dasigen Einwohnern besetzen." Dieses steht im 9ten Punkt 
der im Jahr 1771 den yten Januar bey Einem dirigirenden Senat gedruck­
ten und emanirten Ukase. Außer diesen Ukafen vom Jahr 1771 ist auch 

noch die vom zistcn December -770 nachzulesen. 

Es 
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Es versteht sich demnach von selbsten, daß wenn sich irgend wo eine 
ansteckende und epidemisch scheinende Krankheit zeigt, solches sogleich der Guts­
besitzer, und in dessen Abwesenheit der Kirchspielsprediger, oder die Dispo­
nenten des Guts dem Kreishauptmann des Kreises anzuzeigen verbunden 
sind, damit er im Stande ist, die Untersuchung nach obiger Instruktion so­
gleich anzustellen. In dieser Anzeige muß wo möglich.schon die Art der 
Krankheit beschrieben werden. 

Formular .  

An 
den Herrn Kreishauptmann des N. N. Kreises *) 

von 
dem Gute N. N. 

gehorsamste Anzeige. 
Unter meinem Gute hat sich eine Krankheit unter den Leuten gezeiget, 

welche der gemachten Erfahrungen zufolge ansteckend zu seyn scheint. Sie 
bestehet, so viel man vorderhand weiß, darin, daß (hier kommt die Be-
schreibung der Krankheit, so viel man nemlich davon anführen kann.) **) Den 
Verordnungen gemäß habe ich solches hiemit gehorsamst anzeigen sollen, wo­
bey ich aber auch bemerken muß, daß ich bereits alle Mittel anwende, um 
dieser Krankheit zu steuren, wie auch die Gesunden von den Kranken ganz­
lich entfernet zu halten, um dadurch die weitere Verbreitung so viel, als 

möglich, zu verhindern. N. N. 

Drey-
*) Oder auch kann eine solche Anzeige an das Niederlandg^icht des Kreises 

gerichtet werden. 

Auch venerische Krankheiten, weil sie ansteckend sind,, werden hiehcr gerechnet, 
besonders wenn, wie es sich mehrmalen zugetragen, ganze Gebieter oder Dorf" 
schalten damit beHaften, welches auch unter andern im Patent vom 4. Novbr» 
,760 vorgeschrieben ist. 



Dreyzehnter Abschnitt, 
Von der Seuche unter Pferden und Vieh. 

»»»i> »>«,» 

Äöenn unter einem Gute oder irgend ein^m Gebiete sich unter Pfer­
den oder Vieh eine ansteckende Krankheit einfindet; so wird gewiß ein jeder 
Eigenthümer selbsten dafür sorgen, daß er, seines eignen Interesse wegen, 
diesem Uebel so schnell, als möglich vorbeuge und wehre. Demungeachtet 
aber muß ein solcher Vorfall sogleich dem Niederlandgerichte oder Kreishaupt-
mann des Kreises angezeiget und berichtet werden, weil dieses Uebel auf das 
Ganze des Landes, oder wenigstens der umliegenden Gegend sehr großen Be« 
zug hat, da es ansteckend ist. 

§. i. Bey einem dergleichen unglücklichen Vorfall ist folgendes zu be­
obachten, damit sich eine solche ansteckende Krankheit oder Seuche, nicht weiter 
ausbreiten kann: i) das kranke Vieh muß von dem gesunden abgesondert 
werden, 2) das gefallne Vieh muß durchaus unabgezogen in einer merkli, 
chen Entfernung von dem Wohnplatze in tiefe Gruben verscharret werden, 
ohne das es mit den Händen berühret wird; sondern zum Einscharren muß 
man sich langer Stangen bedienen, und die Gruben völlig mit Erde aus­
füllen, z) lässet der Kreishauptmann die Wege durch Wohnplatze, in wel­
chen die Viehseuche herrschet, sperren, und leget Umwege an. Nach dem 
24isten §. der allerhöchsten Verordnungen zur Verwaltung derer Gouverne­
ments. 

§. 2. Wenn an einem Orte Viehseuche ist; so soll ein solches von 
der Seuche gefallnes Stück Vieh nicht über eine Stunde über der Erde ge­
lassen; sondern in weiter Entfernung von den Wohnungen verscharret werden, 
bey Strafe von 10 Rubel, nach dem General. Gouv. Patent vom -Zsten 
März 1711. Siehe §. 6 u. 8. < 

§. Z. Zur 



§. z. Zur Verhütung solcher ansteckenden Seuchen und deren Aus­
breitung müssen überhaupt alle im freyen Felde liegende Aeser und das kre-
pirte Vieh tief in die Erde vergraben und in der Grube durchstochen wer­
den. Nach dem Generolgouvern. Patent vom -zsten April 1727. 

H. 4» Wenn etwa im harten Winter solch krepirtes Vieh wegen der 
zu stark gefrornen Erde nicht tief genug vergraben werden kann; so soll sol­
ches auf das baldigste unabgezogen auf dem Felde verbrannt werden, nach 
dem Generalgouv. Patent vom 2isten März 1740. 

§. 5. Wenn Viehseuchen sich im Lande an irqend einem Orte zeigen; 
so muß darüber sogleich berichtet werden, nach den Patenten des Generalgou­
vernements vom 6. May 1740, und 4ten August 1749. 

§. 6. Falls aber dergleichen umgefallenes Vieh nicht gehörig verbrannt, 
oder vergraben worden wäre; so sott dafür 6 Rthl. Strafe erleget, die 
Bauern aber mit Geld und Ruthenstrafe angesehen werden. Nach dem Ge­
nerolgouvern. Patent vom 2z. August 1749. Siehe H. 8-

§. 7. Falls auf der Heerstraße dergleichen Vieh oder Pferde umfallen; 
so müssen die PossessoreS und Disponenten des Bezirks, wo es gefallen, sol. 
che Acser durch die Bauern an entfernte Oerter tief verscharren lassen, nach 
dem Patent des Generalgouvernements vom 6ten Febr. 1758. 

H. 8. Die GutSherrfchaften und Prediger solcher Güter und Kirch­
spiele, woselbst die Viehseuche herrscht; sollen zweymal alle Woche über die 
Ausbreitung der Viehseuche berichten, nach dem Patenf des Generalgouver-
nementS vom 2gsten Sept. 1748, und sollen die Possessores und Dispo­
nenten in ihrem Gebiete fleißig nach dem umgefallnen Vieh visitiren, damit 
es nrcht unbegraben bleibe, widrigenfalls sie für ein unbegraben gebliebenes 
Stück Vieh l oo Rthl. Strafe erlegen. Die dabey saumlq gewesenen Amt­
leute aber mit Gefängniß und die Bauern mit Ruthen bestraft werden sol­
len. Nach den Patenten des Generalgouvernements vom r?ten Oktober 
1748 und roten Januar 1749. 

Attnierk. 
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Anmerk. Sonste» muffteil dergleichen Berichte über den Zustand und die Aus­

breitung der Vieh» und Pferdeseuche an das ehemalige Generalgouvernement 
abgestattet werden, izzo aber an das Niederlandgericht des Kreises, und die­
ses statter wieder darüber Berichte an die Statchalterschaftsregierung ab. 

§. 9. Von solchen Oettern, wo krankes, inficirtes Vieh ist, muß 
keins nach andern Gegenden getrieben werden, und eben so muß auch kein 
gesundes Vieh durch inficirte Gegenden passiren; sondern durch Nebenwege 
gehen, nach dem Patent des Generalgouv. vorn 9ten Januar 1750. 

H. iO. Auch muß aus solchen Gegenden, wo inficirtes Vieh ist, kein 
Vieh gekauset werden, und überhaupt sollen nach Beschaffenheit der Größe 
der Seuche die Viehmarkte eingestellet werden, nach dem Patent des Ge­
neralgouvernements vom i 6 «  Novbr.  1 7 5 8 .  

§. l i. Zar Verhütung der Ausbreitung einer solchen Viehseuche ist 
durch die Patente des Generalgouvernements vom 2zsten Januar 1774, 

i6ten Novbr. 1776 und 2?sten September 1787 verordnet worden, i) daß 
solche Leute, welche vom Hofe Vieh kaufen und nach der Stadt treiben, 
darüber Attestate haben, in welchem die Anzahl des gekauften Viehes, und 
desselben gesunde Beschaffenheit angezeigt wird. 2) Wenn von den Bauern 
Vieh aufgekauft wird; so muß solches mit Vorwissen des Hoseö geschehen, 
und darüber eben ein solches Attestat vorgezeigt werden, z) Die Viehhand« 
ler müssen dergleichen gekauftes Vieh nur durch gesunde Gegenden treiben. 
4) Und auf den kleinen Viehmärkten soll das Vieh den Eigenthümern, die 
nicht mit dergleichen Attestaten versehen sind, den Armen zum Besten kon« 
fiszirt werden. 5) Dergleichen Attestate müssen auch nicht etwan vom Wirth» 
schastSbedienten oder Verwalter; sondern vom Possessor, und in dessen Ab« 
Wesenheit, vom Prediger des Kirchspiels nach geschehener Untersuchung er« 
theilt werden, und dergleichen Vieh ohne Attestate kann von einem jeden 
Possessor, wo es durch getrieben wird, angehalten werden. 

sr. Thl E Anmcrk. 
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Anmerk. Außer diesen in den angeführten Verordnungen befindlichen Verhak 
tungsvorschriften sind auch noch alle sonst mögliche Vorsichtsanstalten zu treffen, 
unter andern daß solche Leute, die das kranke Vieh warten und pflegen, mit 
dem gesunden nichts zuthun haben, daß die Ranken, Geschirre, Stricke und 
andere Sachen, die auf und an solchen infizirten Thieren gewesen, nicht bcp 
gesunden gebraucht werden; sondern solche müssen nach Beschaffenheit der Hef­
tigkeit der Seuche entweder lange gereiniget, oder gar verbrannt werden, »vor» 
über auch schriftliche Befehle und Instruktions vorhanden sind. 

An 

den Herrn Kreishauptmann- des N. N. Kreises *) 

von 

dem Gure N. N. 

gehorsamste Anzeige» 

Da sich auf diesem Gute und im hiesigen Gebiete unter dem Vieh 
(oder Pferden) eine allem Anschein nach ansteckende Seuche eingefunden; 
so habe ich solches pflichtmäßig hiemit anzeigen und berichten sollen. Nach 
der Untersuchung, die ich angestellet, bestehet die Seuche (Hier wird nun 
die Art derselben beschrieben, und wie viel Thiere bereits krepirt, wie viel 
noch krank und wie viel etwa schon wieder hergestellt sind.) Uebrigens wen« 
de ich alles an, um diesem Uebel und besonders dessen weitere Ausbreitung 

vorzubeugen, so wie solches die Umstände und die auf solche Fälle vorhan­
denen Vorschriften erfordern. 

R. N. 

Vier-
*) Oder an das Niederlandgerkcht des Kreises. 



Vierzehnter Abschnitt, 

Von den Apotheken und Aerzten. 

es sich zuträgt, daß auch auf dem Lande und nicht blos in den 
Städten Apotheken etablirt werden, und besonders die Aerzte so gut im 
Kreise als in der Stadt prakliziren; so gehören die deshalb gegebnen Ver­
ordnungen auch hieher, ohnedem da wegen einiger Medikamente besondere 
Vorschriften und Verordnungen ertheilet worden, die auf dem Lande sowohl, 
als in der Stadt zu wissen nöthig, und zu beobachten sind. 

§. i. Wenn Jemand Gifte, oder andere gefahrliche Medikamente aus 
einer Apotheke holen laßt; so muß hiezu ein ordentlicher Schein, in wel­
chem der Gebrauch angezeigt worden, mit gesandt werden, weil sonst der« 
gleichen Arzeneyen von der Apotheke uicht verabfolget werden. Nach der 
allerhöchsten Jmanoiukafe vom 8ten Januar 17zz. 

Amijcrk. Dergleichen Scheine werden auch umerstegelt. 

§. 2. Wenn Bauern dergleichen Arzeneyen holen; müssen sie eine» 
Schein vom Gutsherrn, Disponenten, oder Kirchspielsprediger haben. Ebend. 

H. z. Arsenik und andere Gifte dürfen nirgends zum Verkauf gehas­
ten werden, als blos in den Apotheken, bey Strafe der Konfiskation. Ebend. 
Und nach Eines dirigirenden SenatSukase vom i9ten Januar 1758. 

§. 4. Nach der Ukase Eines dirigirenden Senats vom 2isten May 
178? ist a) der Verkauf des achten rigischen Kunzen-Balsams, in welcher 
Quantität es immer sey, erlaubt, nur in den Trinkhäusern und auf den 
öffentlichen Tischen soll dieser Balsam nicht gehalten und verkauft werden, 
d) ist nicht erlaubi, falschen KunzenS-Balsam zu verfertigen und zu verkau« 
fen, und soll derjenige, welcher solchen falschen Kunzens-Balsam, oder ohne, 

E 2 daß 



daß er zur Verfertigung des Kunzens-Bassam vom Reichs medizinischen 
Kollegia die Erlaubniß Hot, verfertiget, dem peinlichen Gericht übergeben, 
der Balsam aber konfiszirt werden. 

Anmerk. i. Diese Ukase wurde unterm 7ten Juny 1789 mittelst gedruckten 
Befehls aus der Statthalterschaftsregierung bekannt gemacht, und die Polizep-
behörden wurden zugleich angewiesen: erfundenen falschen Balsam fortzuneh­
men, den etwanigen Uebenreter dem peinlichen Gericht zu übergeben, den Bal­

sam aber bis zur weiteren Vwfugung beym Gerichte aufzubewahren. Dahero 

auch über einen solchen Vorfall der Statthalterschaftsregierung zu berichten ist. 

Anmerk. 2. Auch ein Reichs medizinisches Kollegium hat unterm 2. Februar 
1789 die Statthalterschaftsregierung ersucht, darauf genau Achtung geben 
zulassen, daß Niemand falschen Kunzens-Balsam, oder ohne Erlaubniß des 
tnedizinischen Kollegiums verkaufe, welche Requisition die rigische Statthalter­
schaftsregierung mittelst gedruckten Befehls zur Beobachtung publiziren lassen, 
und daß zur Ergreifung solcher Betrüger mit ihrem Balsam demjenigen, wel­
cher dazu vom rigischen Kaufmann Leluchin (als welcher mit Approbation 
des Reichs medizinischen Kollegiums und mit Bestätigung aus Einem dirigi, 
renden Senat das Privilegium erhalten, diesen von ihm verfertigten medizini­

schen Balsam im ganzen russischen Reiche und nach fremden Landern zu verkau­
fen) als Bevollmächtigter mit dem gehörigen Beglaubigungsschein gesandt 
wird, alle Hülfe geleistet werde. 

§. 5. Unterm i4len Juny 1790 hat die rigische Statthalterschaftsre­
gierung mittelst gedruckten Befehls gemäß abermaliger Ukase Eines dirigi« 
renden Senats zur Befolgung ̂ vorgeschrieben, daß Niemand außer dem ri­
gischen Kaufmann Leluchin ohne Erlaubniß des Reichs medizinischen Kol­
legiums, den KunzenS-Balsam nachmachen und solchen verkaufen soll. 

§. 6. Nach der auf allerhöchstem Befehl aus Einem Reichs medizi« 
nischen Kollegia ergangnen Verfügung und Kommunikation an die Statt« 
Halterschaftsregierungen vom zrsten März 1784, welche in dieser Statthal­
terschaft von der Statthalterschaftsregierung zur Nachachtung und Befolgung 
bekannt gemacht worden, ist verordnet: 

1 ») Wenn 
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») Wenn Leute vorgefunden werden, welche sich mit Kuriren der Kran­
ken abgeben, ohne beym medizinischen Kollegia examinirt worden za 
seyn, und von selbigem die Erlaubniß dazu zu haben, sich solche rever-
siren sollen, sich künftig bey gese^licher Strafe nicht mehr mit derglei­
chen heimlichen Kuren abzugeben. 

b) Wenn Jemand für sich einige yuaü neue Arzsneykompositiones her­
ausgeben würde; sollen solche ihm abgenommen, durch medizinische und 
apothekarische Beamte untersuchet, und wie solche gesunden, dem Kol­
legium zu wissen gegeben und auch selbst solche Arzeneyen mit gesandt 
werden. 

c) Diejenigen, welchen zwar die medizinische Praxis erlaubt ist, sollen die 
Kranken mit keinen Arzeneyen unter dem Namen eines Arkani, wel­
ches dem Kollegium nicht bekannt, und von demselben approbirt ist, 
kuriren, und soll Niemand da, wo Apotheken sind, Arzeneyen halten, 
sondern solche nach den Rezepten aus den dazu verordneten Apotheken 
nehmen, ausgenommen, wo keine Apotheken etablirt, oder doch sehr 

entfernt sind. 

6) Auch solche Aerzte und Chirurg!, welche von auswärtigen Akademien 
darüber Attestate haben, sollen, ohne vom Reichs medizinischen Kolle­
gia examinirt zu seyn und von demselben dazu die Erlaubniß zu haben, 
keine medizinische Praxin treiben. 

e) Solchen Personen aber, die vom Reichs medizinischen Kollegio nicht 
examinirt, nicht dazu für tüchtig und würdig erklärt sind, und darüber 
nicht Ukasen aufzeigen können, soll auf ihre Rezepte unter keinerley 
Vorwand weder von KronS noch privat Apotheken Arzeney verabfolget 
werden. 

5) Medikamente, Pflasters und alle giftige Materialien, als Arsenik, Krä­
henaugen, Scheidewasser, Viktriol, und Bernsteinöl, soll nirgends, als 
in den verordneten Apotheken gehalten und verkauft werden. 

§. 7. Nach 



§. 7. Nach Eines dirigirenden Senatsukase vom zosten December 
1754 dürfen die Universalmedizinen?ouäres ä'Ls oder?c>uöres ä'siUisut: nicht 

mehr eingeführt werden. 

Fünfzehnter Abschnitt, 
Von dcr Behandlung und vom Unterhalt der 

Arrestanten. 

Verordnung«» gemäß, darf Niemand ohn« HInImiglicbe Ursach 
und nur allein auf Verfügung oder Befehl einer Gerichtsbehörde, oder eines 
Befehlshabers in Arrest gesetzet und gehalten werden. Warum und ans wel­
chen Ursachen Jemand aber in Arrest gesetzet werden kann, davon ist hier 
nicht die Rede. Denn daß ein solcher Arrestante nicht unnütze, oder zu 
lange im Gefangnisse gehalten werde, dafür haben die Gerichte ihre Jnstruk-

- tionö und Vorschriften. 

Alle Arrestanten sind entweder Krimmal- oder geringere (Polizey) Ver­
brecher, oder Läuflinge, oder Schuldner. Alle Arrestanten werden demnach 
auch entweder vom Gericht ex oNeio, oder auf Ansuchung eines andern 
ins Gefängniß gesetzet. 

§. ?. Alle diejenigen, welche wegen Kriminal- und anderer Verbre« 
chen, überhaupt von AmtSivegen ins Gefängniß gesetzt werden, müssen sich 
durch Arbeit ernähren. Falls aber gar keine Arbelt vorhanden ist, und die 
Arrestanten sich auch nicht aus ihrem Eigenthum ernähren können; so wer. 
den svlche von den Herrn Kommandanten oder Stadtvögten (Gorodnidschey's) 
aus den hiezu denselben angewiesenen KronSgeldern unterhalten, nach den 

Ukasen vom zisien Märj und 4ten May 1754, und der sich darauf grün­
den-



denden Arressantenordn. der ri'gifchen Statthalterschaftsregierung vom 2vsten 

Juny l?85» 
H. 2. Dieb?, welche ihren Diebstahl abarbeiten müssen, sollen von dem 

unterhalten werden, was sie laglich verdienen. Da aber in den Kreisstadt 
ten sehr oft keine Arbeit für dergleichen Leute aufzufinden ist; so sollen 
dergleichen nach dem Befehl der rigischen Sratthalterschaftöregierung vom 
azsten Marz 1787 zu irgend Jemanden, der dazu willig ist, in der Stadt 
oder im Krctse auf einen gewissen Lohn und eine gewisse Zeit zur Arbeit hin­
gegeben werden, oder man soll auch das Gut, oder das Gesinde, wo ein 
solcher Dleb her ist, willig machen, ihn auf ein gewisses Tagelohn zu sich 
auf Arbeit zu nehmen, und das Geld ans Gericht zu bezahlen. Falls aber 
auch dieses nicht möglich auszurichten und aus keine W?ise für solche Per­
sonen Arbeit vorhanden wäre; so sollen solche, die nur einige Rubel abzu» 
arbeiten haben, so lange bis sich für sie einige Arbeit findet, gegen Kau­
tion an ihre Erbstelle abgelassen werden. Diejenigen aber, die schon über 
fünf Rubel gestohlen haben, sollen in solchem Falle, so wohl männliche, als 
weibliche Diebe, nach R'ga an die Statthalterschaslsregierung zur Abarbei­
tung, die männlichen auf den Dünabau, die weiblichen ins Zuchthaus ver­
sendet wcrden. 

H. z. Nach Eines dirigirenden SenatSukase vom 8ten Sept. 176z 
ist vorgeschrieben, daß olle Mörder, nicht nur diejenigen, welche zur schwe­
ren Arbeit verunhcilt worden sind; sondern auch diejenigen, welche des Ver« 

brechens überführt und bis zur Beendigung der Inquisition und erfolgter 
Aburtheilung und Bestätigung im Arreste sitzen, in Ketten gehalten werden, 
nur Wasser und Brodt und keinen Theil an den etwannigen milden Gaben, 
oder Almosen hoben sollen. 

§. 4. Nach der Ärrestantenordnung vom 2vsten Juny 1785 müssen 
solchen Arrestanten, welche weiter tranöporrirr, oder versandt werden, Ketten 
oder Klötze an den Füßen gelegt, und solche besonders ln den Nachtlägerll 
wohl in Acht genommen wetdkn, damit sie nicht entweichen können. 

§. 5« Nach 
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. §. 5» Nach den Verordnungen und dem Befehl der Statthalterschaft^ 
tegierung vom 2z. Marz 1735 müssen kranke Gefangne bis zu ihrer Gene­
sung nicht weiter transportirt, oder versendet; sondern an dem Orte, wo 
sie krank liegen, oder auf dem Transporte krank angekommen; so lange im 
Gefangnisse gehalten werden, bis sie wieder gesund sind, und sie zu Fuß 
fortkommen können, wahrend welcher Zeit sie von ihren Erbstellen, oder Ver­
wandten, und in Ermangelung derselben von dem Herren Kommandanten, 
oder Stadtvogt aus der Kronskassa unterhalten und verpflegt werden müssen. 

§. 6. Wenn Jemand aber auf irgend eines Gesuch zur Strafe, zur 
Sicherheit, oder zur Versendung ins Gefängniß gesetzet wird; so ist derje­
nige, der darum gesuchec, auch schuldig, dem Arrestanten den täglichen 
Unterhalt, und zwar nach dem Ermessen des Gerichts, weil in solchen Fal« 
len die Ursache des Arrestes und die Verschiedenheit der Personen in Be­
trachtung kommen müssen, zu reichen. Falls sich aber Jemand weigert, die­
se Kosten zu tragen; so werden solche vom Gericht ausgelegt, und diese Aus­
lage muß hernach doppelt ersetzet werden. Denn nach Eines dirigirenden 
SenatSukase vom 2z. Oktober 1722 müssen dergleichen vom Gericht gesche­
hene Auslagen demselben doppelt ersetzet werden. 

Sechzehnter Abschnitt, 
Von Herumsendung der gerichtlichen Publikatio­

nen und Patente. 

^ur Herumsendung und Cirkulirung der gerichtlichen Patente und Pu­
blikationen ist schon vom ehemaligen Generalgouvernement unterm 9. July 
1762 und 2O. Juny 1771 das nöthige angeordnet worden, und da nach 

Er-
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Eröfmmg der rigischen Statthalterschaft noch einige Postämter errichtet wur­
den; so fand dieselbe es für nöthig, diese Verordnung zu noch größerer Be­
quemlichkeit der Landeseinwohner abzuändern. Dieses alles habe ich bereits 
mit mehreren: in der zweyten Abtheilung und dem dritten Abschnitt dieses 
Handbuchs, wo von der Kirchspielspost gehandelt worden, angeführt, und 
hier werde ich nur diejenigen Punkte noch bemerken, die stch eigentlich auf 
den Gang der Patente beziehen, welchen die eingerichtete Kicchspielspost be­
sorgen muß. 

§. i. Die Abholung und Bestellung der Patente, Publikationen und 
gerichtlichen Briefe soll auf keine andere Weise, als wie solche in der ange­
hängten Ordnung (*) vorgeschrieben worden, um so weniger geschehen, da 
dieser Ordnung wegen, alle Kirchspiele Gelegenheit erhalten haben, ihre Meys 

nung zu äußern und Vorschläge zu ihnn. 
§. 2. Der Kirchspielöbote muß jedesmal zur vorgeschriebenen Zeit nach 

der Postirung gesandt werden, es möge etwas mit der Post kommen oder 
nicht. §. i. 

H. z. Wenn ein Patent auf einem Gute abgegeben wird, so muß 
der Besitzer oder Amtmann unter seines Namensunterschrift darauf anzeigen, 
dnß es abgegeben, wenn solches geschehen und sodann u»n weiche 
seit die Abscndung bewerkstelliget, und wohin das Patent oder 
die Publikation gesendet wird. Damit dieses aber unter keinerley Vor-
wande verabsäumt werde; so ist weiter verordnet: 5Es hat daher jeder 
Posscffor, wenn er sich nicht selbst auf dem Gute befindet, die 
Veranstaltung zu treffen, daß diests daselbst gehörig beobachtet 
werde, indem er allen aus der Nachlässigkeit seines Guts ent­
standenen Schade»! verantworten und büßen soll. §. 4. 

2r. Thl. F §.4. Wenn 

(*) Da diese Punkte nur eigentlich ein Auszug aus dem Befehl und der Verord, 
nung vom ?ten Febr. 1786 sind, so haben auch die Paragraphen dieses Ab­
schnitts nicht eine gleiche Zahl oder Nummer mit den Punkten in gedachter Ver> 
ordnung, doch sind die Paragraphen am Ende immer bepgemerkt. 
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§. 4» Wenn die Patente und Publikationen auf sämmtlichen Gütern 
herum gewesen, müssen solche bey dem Pastoren des Kirchspiels niedergelegt 
werden, welcher solche, im Fall sie zu gewissen Zeiten von der Kanzel ver-
lesen werden müssen, bey sich aufbewahrt, die übrigen aber in die Kirchen-
lade abliefert. §. 5. 

AlMierk. Solche Publikationen, in welchen ausdrücklich angezeigt worden, daß 
sie an die Behörde zurückgeliefert werden müssen, wie z. E, wegen Schüs-
pferde und dergl. sind auch an die Behörde zurück zu senden. 

§. 5. Wenn die Herren Pastoren wider diese Vorschriften eine erheb­
liche Unrichtigkeit bemerken; so sollen sie solche sogleich dem Niederlandge­
richt anzeigen, damit dieses die Unordnung untersuchen und ahnden 
könne. Um aber hiebey alle unnöthige Weitläufigkeiten zu vermeiden; so 
ist den Herren Pastoren empfohlen, dasjenige (Nut, welches gefchlet, 
zu erinnern, damit so leicht keine Unordnung entstehen möge. §. 6. 

§. 6. Welches Gut seine Boten nicht ordentlich absendet, zahlt das 
erstemal zween Rubel, und so oft es wieder geschiehet, vier Rbl. 
Strafe, und muß außer diesir Strafe für allen verursachten 
Schaden aufkommen. §. 7. 

§. 7. Wenn Jemand auf das Patent, oder die Publikation den Ems 
pfang und die Absendung nicht mit Neyfügung seines Namens ver» 
zeichnet, oder die Absendung nicht binnen höchstens 12 Stunden bewert? 
stelliget, oder den Tag des Empfanges, oder der Absendung unrichtig auf. 
schreibet, oder die verabredete Reihe, wie die Versendung von einem Gute 
nach dem andern folgen soll, nicht beobachtet, sondern das Patent oder die 
Publikation einem Gute außer der Reihe zuschicket, der soll, so oftgefehs 
!et wird, zween Rubel Strafe erlegen. H. 7. 

§. 8. Wenn Jemand aber den Postboten ohne Ursach aufhält, oder 
eine andre Unordnung in diesem Postwesen macht; so soll das Niederland­
gericht den Vorfall umständlich untersuchen, und der Statthalterschaftsregie­

rung 
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rung Bericht darüber abstatten, welche alsdann das Vergehen nach seiner 
Wichtigkeit bestrafen wird. §. 7. 

H. 9. Diese Strafgelder sollen dem Pastor des Kirchspiels, in welchem 
das bestrafte Gut liegt, vom Niederlandgericht gegen Quittung abgegeben 
werden, welcher dafür mit Vorbewust des Kirchenvorstehers, dem er auch 
darüber Rechnung abzulegen hat, Schulbücher kaufen und unter die armen 
Kinder der Bauerschaft vertheilen soll. §. 7. 

Anmerk. Unterschiedene Publikationen MlWil auch mehrmalen oder einmal 
alle Jahre von den Kanzeln der Bauerfchaft verlesen und erklärt werden, wel« 
ches schon immer in den Publikationen am Ende vorgeschrieben und bemerkt ist. 
Da nun dieses aber von den Herren Pastoren nicht ganz genau beobachtet wur­
de, fand sich das ehemalige Generalgouvernement veranlasset, ihnen solchen 
durch den gedruckten Befehl vom Jahr 1770 abermals einzuschärfen. Fol­
gende Patente sind vorzüglich widerholemlich bekannt zu machen. 

1) Am Bußtage und an allen hohen Festtagen, wenn die Gemeinde am 
zahlreichsten ist, das Plakat vom Kindermorde, und Eines dirigirenden 
SenatSukase vom 6ten April 1764 wegen Abschaffung des Hurcnsche-
mels. 

2) Mit den Patenten vom Kindermord müssen auch Eines dirigirenden 
Senatsvorschrist vom inen April 1785, das Patent des Generalgou« 
vernements vom iLten May 17ZZ, und der Befehl der Statthalter« 
schaftöregierung vom 4ten July 1785 wegen der gegen verdachtige 
schwangere Weibspersonen zu beobachtende Vorsicht verlesen werden. 

Z) Jährlich zur Zeit des Namensfestes Eines dirigirenden Senatsukafe 
vom 22sten August 1767 wegen unerlaubter Suppliken der Bauerschaft 
gegen ihre Erbherrschaften. 

4) Jahrlich viermal die drey ersten Paragraphen aus dem Patent vom 
zten Juny ,765 wegen Helung der Lauslinge. 

5) Alle Monate wahrend der Sommerszeit das Patent vom 18» May 
1762 wegen Verhütung des Waldbrandes in deutscher und undeutscher 
Sprache. 

F -
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6) Gegen den Herbst drey Monate nach einander alle Monate einmal 
die Patente vom 4ten März 1697 und 6ten November 1762. 

7) In den Kirchspielen, welche an der russischen Grenze liegen, müssen 
jahrlich viermal die Patente vom i2ten Sept. i?66 und Eines dir!« 
girenden SenatSukase vom 9ten August 1765 wegen verbotnen Brand­
weinhandels und Einfuhr verlesen werden. 

L) Jahrlich um Ostern das Patent vom -9sten.Oktober i?8c> wegen un­
gestempelten Silbers und dessen Konfiskation. 

9) Jahrlich 4weymal um Ostern und Michaelis in den Städten und auf 
dem Lande die unterm a6sten May 1775 durch den Druck publicirte 
allerhöchste Verordnungen wegen der Equipagen und Bcdientcnlivrey. 

Sieöenzehnter Abschnitt, 
Von» Duell und von den Beleidigungen. 

bereits in dem Duellplakat vom Jahr 1682 sind alle Duelle und 
grobe Beschimpfungen, welche dergleichen Schlägereyen verursachen können, 
auf das schärfste verboten. Dieses Verbot ist durch das allerhöchste Duell­
plakat vom 2isten April l73^7 geschärfet und alles deutlicher erklart und 
bestimmt worden. Hier will ich die nöthigsten Punkte aus diesem letzteren 
Duellplakat auszugsweise anführen, und werde den Paragraph aus dem Pla­
kat selbst dabey bemerken. 

§. r Niemand soll in seinen eignen Sachen sein Richter seyn, noch 
in eigner oder fremder Sache das Gewehr ziehen oder gebrauchen. §. r u. 2. 

§. 2. Es darf Niemand den andern weder mündlich noch schriftlich 
zu einem Zweykampf (Duell) Herausfodern, und wenn es ja geschiehet; so 



soll der Herausgefordert« nicht erscheinen, und ein solcher, der auf eine Her-
ausfoderüng den Gesetzen gehorsam gewesen, und nicht erschienen ist, darf 
deshalb weder mündlich noch schriftlich beleidiget werden, oder Vorwürfe er­
halten, nach den z. 4. und zten §. 

§. z. Man kann einen andern durch Worte, Schriften und Thätlich« 
keiten beleidigen. Und zwar beleidiget man einen andern durch Worte, wenn 
man ihn in seiner Gegenwart widergesetzlicher Sachen und Handlungen be­
schuldiget, oder Worte gegen ihn ausstößt, oder seiner Person oder Vermö­
gen drohet. Hinterrücks gesprochn? Schimpfworts sollen für nichts geachtet, 
und dem, der sie gesprochen, zur Schande gerechnet. Schriftlich beleidiget 
man einen andern, wenn man ihn widergesetzlicher Handlungen beschuldigt, 
schriftlich schimpft oder seiner Person und Vermögen schriftlich drohet, nach 
den 11. 12. und iz. §. 

§. 4. Thatliche Beleidigungen sind: 
r) Wenn Jemand den andern mit der Hand, oder mit dem 

Fuße, oder mit irgend einem Werkzeuge drohet. 
2) Wenn Jemand einen andern mit der Hand, oder mit dem 

Fuße, oder mit irgend einem Werkzeuge schlagt, oder ihn 
bey den Haaren zieht. 14- §» 

Anmerk. Zum 14. H. Wenn Jemand einen andern blutig schlägt, 
oder ihm blaue Flecken verursacht, oder ihm Haare ausreißt; 
so sott dieses zu den Verwundungen gerechnet werden. 

§. 5. Unter schwere Beleidigungen werden gerechnet, wenn Jemand 
einen andern beleidiget: 

,) An einem öffentlichen Orte. 
> 2) Im Gotteshause. 
. z) Am Kayserlichttt Hofe. 

4) An einem Gcrichtsorte. 
5) Bey Ausübung des Amtes beleidigt zu werden. 

FZ 6) In 
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6) In Gegenwart Obrigkeitlicher Personen. 
7) In großer Versammlung und Gesellschaft. 
8) Wenn Eltern von ihren Kindern, Herrschaft von ihrem Gesinde, Vor« 

gesetzte von ihren Untergebnen, und Obrigkeiten von den, die unter ih­
nen stehen beleidiget werden. 

9) Wenn Jemand einen andern mit der Hand, oder mit ir­
gend einem Werkzeuge an eine gefährliche Stelle, oder ins 
Gestcht, oder auf den Ropf schlägt. Dieses ist alles nach dem 
i6ten §. 

H. 6. Ueber Beleidigungen kann man Klage führen, und zwar: pein­
liche Alage über schwere Beleidigung, und bürgerliche Alage über 
Beleidigung nach dem iLten H. Wenn Jemand aber wider einen andern 
peinliche Klage erhoben; so ist ihm erlaubt, von selbiger wieder abzustehen, 
und eine bürgerliche Klage anzustellen, §. 19. Allein wer einmal wider ei« 
nen andern bürgerliche Klage erhoben, kann solche nicht mehr in eine pein« 
liche umwandeln, nach dem 2osten §. Wenn Jemand stch nach der 
Beleidigung mit dem Beleidiger versöhnet; so findet keine Ala­
ne statt, H. 2i. So wie auch alles Recht zur Klage fortfallt, wenn 
Jemand, der mündlich, schriftlich oder thatlich beleidigt worden, dem Be­
leidiger gleiche Beleidigung anthut. §. 24. 

h. 7. Wegen mündlicher oder schriftlicher Beleidigungen kann nach Ver­
lauf eines Jahres keine Klage mehr angestellt werden, und wegen thatlicher 
Beleidigung findet nach Verlauf von 2 Jahren keine Klage mehr statt. H. 25. 

H. 8. Eltern können für ihre unmündigen Kinder, Vormünder für ih­
re Mündel und Hausherren für ihre Gesinde Klage erheben, nach dem 20. §. 

H. 9. Es wird das Verboth eingeschärft, daß Niemand vom allen 
russischen Unterthanen und allen, die sich im rußischen Reich aufhalten, un­
ter dem Vorwande erlittener Krankung oder Beleidigung durch Schlagerey 
eigenmächtige Genugthuung fordern oder nehmen, wie auch, daß Niemand 

bey 
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bey einer Schlagerey oder Zweykampf zugegen oder dazu behulflich seyn ssl!, 
H. 52 u. zz. Wenn aber Jemand einen andern mündlich, schrift­
lich, oder durch einen Abgeschickten herausfordert; so beraubt 
er sich dadurch das Recht zur Genugthuung. §. 35. Wenn Je« 
wand eine mündliche oder schriftliche Ausfoderung wissentlich, daß es eine 
ist, einem andern überbringt, der soll als ein Mitschuldiger angesehen wer­
den, es sey denn, daß er die Streitenden versöhne, oder deshalb 
gehörigen OrtS Anzeige thue. §. z8. 

§. lo. Wer sich durch irgend eine Art von Ausfoderung ln seiner 
eignen oder einer fremden Sache zum Richter aufgeworfen hat; soll nach 
den Gesetzen bestraft werden. Diese Strafe besteht darin, daß er diejeni­
ge Summa bezahlt, die der standesmaßigen Besoldung desjenigen Richters 
gleich ist, vor dessen Gerichtsbarkeit die Untersuchung und Entscheidung ei« 
ner solchen Sache gehöret, und er soll so lange in Verhaft gesetzet werden, 
bis er die Bezahlung geleistet. §. 36. 

H. li. Wenn Jemand von solchen Streitenden entfliehet; so sott das 
Gericht davon benachrichtiget werden, dieses aber soll eine öffentliche Be­
kanntmachung ergehen lassen, daß der Entflohene erscheine. Wenn er als-
denn in Zeit von einer Woche nicht erscheinet; so soll das Gericht eine 
zweyte öffentliche Bekanntmachung ergehen lassen; wenn er aber auch hier­
auf nicht erscheint; so soll ihm sein Vermögen genommen und sei­
nen nächsten tLrben gegeben, sein Name aber, als eines, der 
sich des Ungehorsams gegen die Gesetze wiederholentlich schuldig 
gemacht hat, an den Galgen geschlagen werden. §. 45. 

§. 12. Wenn Jemand von einem andern mit gewaffneter Hand an­
gefallen wird, so ist die Gegenwehr, so wie sie in den Gesetzen vorgeschrie­
ben ist, nicht verboten; es soll aber wegen dieser geschehenen Gegenwehr so­
gleich der gehörigen Obrigkeit Anzeige geschehen. §. 50. 

§. iz. Sämmtlichen obrigkeitlichen Personen im Kriegs- und Civil-
jlande ist das Recht verliehen, die Streitenden zu versöhnen, und in per-

fin-



fönlichen Ehre und Unehre betreffenden Beleidigungen Genugthuung nach 

den Gesetzen zu verschaffen. §.45. 
H. 14. Wenn Jemand einen andern verwundet, verstümmelt, oder 

erschlägt; so soll er in Verhaft genommen und vor das peinliche Gericht ge­
stellet werden, wo er, so wie die Gesetze über Verwundung, Verstumme, 
lung und Todschlag verordnen, gerichtet werden soll. H. 37. 

§. 15. Wenn Jemand von einem andern zur Schlagerey oder Zwey­
kampf herausgefordert; so soll der Auögeforderte antworten: daß er nicht 
erscheinen werde, weil es durch die Gesetze verboten ist. Wenn 
er aber nicht auf diese Art antwortet; fo foll er als einer, der 
den Gesetzen Gehorsam versagt, gerichtet werden. §. 48. 

Dieses ist das vorzüglichste aus dem Eingangs erwchnten allerhöchsten 
Duellmandtit, und wem daran gelegen, alles noch ansführlicher zu wissen,, 
muß es schon selbst nachlesen. Die Strafen auf die Vergehungen wider 
dieses Mandat werden vom Gericht nach den Gesetzen und nach Beschaffen­
heit der Umstände bestimmt; so wie denn auch Vergehungen dieser Art nach 
Maasgabe der Personen und der Umstände bey den Polizeybehörden ange­
zeigt, bey den Justizbehörden aber sowohl in peinlichen als bürgerlichen Fäl­

len abgeurtheilt und entschieden werden, sobald dieserhalb vom Beleidig­
ten, oder vom öffentlichen Klqger ex-oNeio Klage erhoben, oder ein solcher 
Fall sonsten angegeben wird. 

Anmerk. 1. Nach der allerhöchsten Imämoiukase vom Zten December 175z, 
in welcher den Ober» und Nntergerichlen ihr Verhalten vorgeschrieben worden, 
stehet auch, daß es nicht zu gestatten ist, daß auch die geringsten Bedienten 
(ncmlich bey den Gerichten) mit ungebnhrendem Verfahren, Schlagen oder 
auf andere unordentliche Weise, sondern nur nach Urtheil und Recht behandelt 
würden.' - -

Anmerk. 2. Wenn Jemand einen Bürger mit Worten oder schriftlich be­
schimpft, der soll dafür so viel an Gelde zu büßen gehalten seyn, als der Be­
leidigte in solchem Jahre sowohl der Krone, als der Stadt an Abgaben entricht 
m, ohne die Art der Abgaben in Betracht zu ziehen: für einen bloßen Schlag 

aber 



aber mit der Hand, ohne einiges Gewehr, oder anderes Werkzeug, soll der 
Beleidiger dem Beleidigten vorgedachte Summa doppelt entrichten, und für 
die Beschimpfung einer Bürgersftau soll der Beleidiger doppelt so viel, als für 
die Beschimpfung ihres Mannes büßen. Stadtordnung pag, 29. §. 91. (*) 

Achtzehnter Abschnitt, 
Von Rekrutenhebung nnd Verkauf der Erbleute 

zur Zeit der Rekrutenhebung. 

Obgleich hier im rigischen und revalschen Gouvernement keine Re­
kruten ausgehoben werden, wie denn auch noch in der aus der Statthalter­
schaftsregierung unterm 2zsien Oktober 178z durch den Druck bekannt ge­
machten Ukase die NekrutenauShebung sich nicht auf die Einwohner des ri­
gischen und revalschen Gouvernements erstrecket, so gilt doch der Befehl, 
daß wahrend der Zeit der Rekrutenaushebung, welche immer bekannt ge­
macht wird, keine Erbleute verkauft werden dürfen, auch für Ehst« und 
jicsiand. Im ersten Kapitel der von Ihrer Kayserlichen Majestät vom 
29sten September 1766 bestätigten Generalverordnung, betreffend die Re­
krutenhebung im Reiche, welcher Punkt iterato mittelst gedruckten Befehls 
aus Einer rigischen Statthalterschaftsregierung unterm 9ten Oktober 1794 
zur Nachachtung bekannt gemacht worden, ist befohlen: 

"Bey jeder Rekrutenaushebung haben die Gutsbesitzer für ihre Güter 
^von der Anzahl Seelen, als auch für die minderjährigen Eingeschriebenes 

2r. Thl. G "von 

(*) Diese wegen der Bürger gegebne Verordnung stehet aus der Ursache in die­
sem Handbuch, weil es sich auch zutragen kann, daß ein Bürger im Kreise, 
also unter der Jurisdiktion der Niederlandgerichte beleidiget wird, und als« 
auch bey dieser Behörde seine Bcschwcrde anbringt. 
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"von ihren Gütern und aus ihrer eigenen Bauerschaft Rekruten zu heben, 
"weshalb zur Abwendung etwan zu entstehender Unterschleiche, besonders aber, 
"um solchen Possessoren, welche einem unmaßigen Eigennutze nachhangen, 
"das Gemeine Beste aber bey Seite setzen, und bey ihrer verkehrten Lebens­
art sich auf alle Weise bemühen, zur wollüstigen Verschwendung und einer 
"ihrem Stande unschicklichen Lebensart, Geld aufzubringen, die Mittel zu 
"benehmen, damit selbige nicht durch den hohen Preis verleitet, ihre Leu« 
"te und Bauern, und zwar mit Auswahl der besten aus einem ganzen Dor» 
"fe, als Rekruten statt anderer verkaufen, und dadurch die Nachbleibenden 
"in äussersten Ruin und Armuth stürzen können, allen und jeden verboten 
"wird, zur Zeit solcher Aushebungen, und zwar von Publikation der Ukasen 
"drey Monate hindurch, seine Leute und Bauern unter einigem Vorwande 
"zu verkaufen. Wie denn auch während dieser ganzen Zeit in den Gerichts­
behörden keine Erbbriefe auf solche Leute verschrieben werden sollen; wer 
"aber dieses Verbot nicht achten, und darwider handeln würde, derselbe soll 
"bestraft werden, und zwar, wer einen Erbbrief bestätiget, von dem soll 
"ein hundert und zwanzig Rubel für jeden Kerl, auch eine gleiche Summa 
"von dem Verkäufer eingetrieben, und der verkaufte Kerl ohne Anrechnung 
"zum Rekruten genommen, von dem Käufer hingegen, außer der beyzu« 
"treibenden Summa von ein hundert und zwanzig Rubel, ein Rekrur aus 
"seinem Dorfe genommen werden." 

Neunzehnter Abschnitt, 
Von den Equipagen und Livreebedienten. 

Ä!ittelst Befehl« vom 2ksten May 177; wurden aus Einem rigi-
fchen Generalgouvernement die allerhöchsten Ukasen und Verordnungen in An« 
sehung der Equipagen und Livreebedienten zur unfehlbaren Nachachtung pu-

bli. 
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von Equipagen und welcher Livreen für die Bedienten ein jeder Stand sich 
zu bedienen Erlaubniß hat. Folgendes ist ein zweckmäßiger Auszug aus 
derselben. 

Nach der allerhöchsten Jmänoiukase vom zken April 1775 ist ver­
ordnet. 

In Ansehung der Equipagen. 

1) Den von den zwo ersten Klassen soll allein freystehen, mit sechs Pser-
den und zween Vorreutern in den Städten zu fahren. 

2) Den von der dritten, vierten und fünften auch mit sechs Pferden, 
allein ohne Vorreuter. 

z) Den von der sechsten, siebenten und achten Klasse mit vier Pferden 
ohne Vorreuter. 

4) Den Oberoffizieren stehet frey, in den Städten in Kutschen und Schlit­
ten mit einem Paar Pferden ohne Vorreuter zu fahren. 

5) Die Edelleute, die keinen Rang mit einem Oberoffizier haben, sollen 
des Sommers entweder reutends, oder in einer Chaise mit einem Pfer« 
de bespannt in den Städten fahren, und nicht mehr als einen Kerl 
hinter sich haben. Auch sollen dieser letztern Chaisen, Schlitten, Cha-
kracken, Chomute, mit keinem Golde, Silber, oder andern Verzierun­
gen versehen seyn. 

In Ansehung der Livree. 

6) Nur die beyden ersten Klassen können ihren Lsqueyen die Livree auf 
den Nathen besetzen lassen. 

7) Die von der dritten, vierten und fünften können die Livree der Be­
dienten einfassen lassen. 

z) Die von der sechsten Klasse können die Livree der Bedienten auf dem 
Kamisol, Kragen und Ausschlagen besetzen lassen. 

9) Die 
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9) Die von der siebenten und achten Klasse können nur die Ermel und 
den Kragen der Livree besetzen lassen» 

10) Die Bediente der Oberoffiziers können gar nicht in besetzter Livree 
gehen. 

11) Die Gemahlinnen oft besagter Klassen genießen der Vorzüge ihrer 
Gemahle, und die minderjährigen Söhne und unverheyratheten Töch­
ter bedienen sich solcher Equipage, als ihren Vätern zukommt. 

12) Wer diesen Befehl übertritt, und sich einer Equipage anmaßet, die 
einer höhern Klasse zustehet, soll jedesmal so viel an Strafgeldern er­
legen, als der etatmäßige Gehalt derjenigen ausmacht, dessen Vorzüge 
er sich widerrechtlich beygeleget hat. 

Nach dem allerhöchsten Jmänoibefehl vom iZten April 1775 ist den 
Edelleuten, welche sich keinen Oberoffiziersrang erworben haben, aber fünf­
zig Jahr alt sind, wie auch den adlicheu Frauen, Töchtern, und Wittwen 
(ohne auf ihre Jahre zu sehen) erlaubt, mit zween Pferden in der Stadt 
zu fahren, die Bedientenlivree aber muß mit nichts besetzet seyn. 

Auf die Beobachtung dieser allerhöchsten Verordnungen sollen nach dem 
vorhin errvchnten Befehl des rigischen Generalgouvernements sämmtliche Fis­
kale auf das schärfste sehen, und die Kontravenienten sollen sogleich dem 
Gouvernement wegen exekutiver Betreibung der verwürkten Ukasenmäßigen 
Strafe angezeigt werden. 

Diese Verordnungen müssen auch !n ihrem ganzen Umfange alle Jahre 
um Ostern und Michael in den Städten und auf dem Lande von den Kan­
zeln der Gemeinde bekannt gemacht und wiederhohlt werden. 

Anmerk. Obgleich die Perordnungen für Kaufleute, Bürger und Stadtein» 
wohner eigentlich hieher nicht gehören; so werde ich doch um diesen Abschnitt 
zu kompletiren auch die Verordnungen wegen der Equipagen und Livree für die, 
fe Stände hiermit anfuhren. 

Nach der allerhöchsten Jmanoiukase vom zten April 1775, ist den Kauf« 
keuten, Bürgern und übrigen angesessenen Personen verboten, an ihren Kut« 

schen 
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schen, Schlitten, Chaisen, Rospnsken und Korbwagen Gold, Silber ode? 
einige Verzierungen zu haben, und ist ihnen blos erlaubt, sich angemahl« 
ter, oder laquirter Fahrzeuge zu bedienen. Die Schlitten oder Chaisen der 
Jswofchiken sollen gelb, sonst aber mit keiner andern Farbe angestrichen 
seyn. 

Nach der allerhöchst emanirten Stadtordnung vom 24sten April 1785 
können die Kaufleute und Bürger in den Städten sich folgender Equipagen 
bedienen. 

1) Bürger aus der ersten Gülde können in den Städten in einer Kutsche 
mit zween Pferden fahren. 

2) Bürger der zweyten Gülde können in den Städten in einer Kalesche 
mit zween Pferden fahren. 

z) Der dritten Gülde ist verboten in den Städten in einer Kutsche zu 
. fahren, und weder zu Sommers, noch zu Winterszeit mehr als ein 

Pferd vorzuspannen. 

4) Den namhaften Bürgern ist erlaubt, in den Städten in einer mit 
zwey oder vier Pferden bespannten Kutsche zu fahren. 

Zwanzigster Abschnitt, 
Von den LuftbäSen. 

>?)e'maß der auf allerhöchsten eigenhändigen Befehl aus Einem dirt« 
glrenden Reichssenat unterm 11. April 1784 emanirten, und mittelst ge­
druckten Befehls aus Einer rigischen Statthalterschaftsregierung unterm 25. 

April 1784 zur Nachachtung bekannt gemachten Ukafe: Sollen zur Vor­
beugung der Feuersbrünste und anderer Unglücksfälle, keine Luftbälle, die 

G z mit 
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mit brennender Luft, oder allerley brennender Materie angefüllet sind, in der 
Zeit vom isten Marz bis den isten December in die Luft gelassen werden, 
bey einer Strafe von zwanzig Rubel an das Kolleglum allgemeiner Fürsor-

ge und Ersetzung des dadurch zu verursachenden Schadens, Nachtheils und 
Verlusts. 

Ein und zwanzigster Abschnitt, 
Von verdächtigen schwängern Weibspersonen. 

Aur Verhütung des Kindermords, und well es sich bey den Inqui­
sitionen solcher Verbrecherinnen meistentheils gefunden, daß die Wirthsleute 
einer verdächtigen, schwangern Person vor dieselbe zu wenig Sorgfalt getra« 
gen, hat das ehemalige rigische Generalgouvernement unterm igten May 
i?zz verordnet, daß alle und jede Wirthe und Hausleute, sowohl im Lan» 
de, als in den Städten, wenn selbige einige verdachtige Umstände an ihren 
Mägden oder andern in ihren Häusern und Gesindern befindlichen unverhey« 
ratheten Weibspersonen bemerken, solche verdächtige Personen durch Hebam­
men visttiren und ein wachsames Auge auf selbige halten lassen sollen. Be­
sonders wird den Bauerwirthinnen eingeschärft, daß solche, wenn sie an ih. 
ren Mägden irgend dergleichen verdachtiges bemerken, solches sogleich der 
Herrschaft oder dem Prediger entdecken sollen, damit durch selbige die Be­
sichtigung und andere Vorkehrungen getroffen werden können. 

Diejenigen, welche dergleichen Anzeigen, oder die Besichtigung und 
sonst nöthige Anstalten unterlassen, , sollen nach Befinden des Gerichts mit 
willkührlicher Leibesstrafe nachdrücklich angesehen werden. 

Un. 
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Unterm liten April 1785 hat Ein dirigirender Senat befohlen, daß 
in Ansehung der schwängern Weibspersonen die gehörige Vorsicht gebraucht 
werden möge, dergestallt, daß, wenn eine Dienstmagd oder andere Weibs­
person der Schwangerschaft verdachtig geworden, selbige ohne auf irgend ei­
nige Einwendung zu achten, sogleich von einer kundigen Hebamme besichti­
get, und wenn sie würklich schwanger befunden würde, diejenigen, den sol­
ches gebühret, unverzüglich davon benachrichtiget, auch von der Zeit an der­
gleichen schwangere Weibspersonen, nach der Menschenliebe mit Hebung 
großer Lasten und schwerer Arbeit verschont werden sollen. 

Den Inhalt dieser SenatSukase hat die rigische Statthalterschaftsregie­
rung unterm 4ten July 1785 durch den Druck zur Nachachtung bekannt 
gemacht, dabey die Verordnung des Generalgouvernements vom 18. May 
17 zz wieder eingeschärft und befohlen, daß die schwangeren Personen mit 
keiner Strafe bedrohet, oder gezüchtiget, noch mit der geringsten abschrek-
kenden Beschimpfung, Vorwürfen, oder dergleichen (*) beleget werden sol­
len; sondern es müssen solche Personen, wie vorhin angeführt, worden, mit 
Schonung und Menschenliebe behandelt werden. Diejenigen, die solches 
unterlassen, und dadurch zu unglücklichen Folgen Anlaß geben, sollen nach 
Bewandniß der Umstände, nach dem Ermessen der Kriminalgerichte, mtt 
willkührlicher, jedoch scharfer und exemplarischer Strafe beleget werden. 

Damit auch Niemand sich in solchen Fallen mit Unwissenheit entschul­
digen könne, so soll diese Verordnung zugleich mit den Kindermordsplakaten 
zweymal im Jahre, wenn die Gemeinde am zahlreichsten ist, von der Kan­
zel verlesen, und der Inhalt derselben von den Pastoren der undeutschen 
Gemeinde verständlich und mit allem Nachdruck eingeschärft werden. 

Sonst 

(*) Worunter denn auch das sogenannte Hauben, da einer solchen verdächtigen 
schwangeren Person eine Haube, als das bey den Bauern gewöhnliche KenW 
Zeichen eines Weibes, aufgesetzet wird, mit begriffen ist. 
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Sonst war es auch gebrauchlich, daß dergleichen gefallne Personen öf. 
fentlich auf dem Hurenschemel in der Kirche sitzen mußten; dieses ist aber 
mittelst Eines dirigirenden SenatSukase vom 6ten April 1764, welche un» 
term 4ten Februar 1765 aus dem Generalgouvernement publizirt wurde, aus« 
drückiich verboten worden. 

Zwey und zwanzigster Abschnitt, 
Vom Verkauf des ungestempelten Silbers. 

verschiedene Gold- und Silberarbeiter an die Bauern unge­
stempeltes Silber unter der gesetzlichen Würde verkauften, und dadurch den 
unwissenden Bauern hintergiengen; so beschwerte sich darüber Heym ehemali' 
gen Generalgouvernement die liefländsche Ritter- und Landschaft, und trug 
darauf an, daß solches abgestellet würde. Das Generalgouvernement ver­
ordnete demnach mittelst gedruckten Befehls vom 29. Oktober i?8o. 

H. 1. Derjenige Golds und Silberarbeiter, welcher Bauer-Silber­
zeug, groß oder klein, unter der gesetzlichen Würde verarbeiten oder gar un« 
gestempelt verkaufen würde, solle das erstemal ausser der Konfiskation des 
Silbers mit 25 Ggl., das zweytemal mit 50 Ggl., und das drittemal aus­
ser der Konfiskation mit Verlust des Bürgerrechts, als ein FalsariuS be­
straft werden. 

§. 2. Alles ungestempelte Silber soll überhaupt konsisziret und der 
Verkaufer überdem mit arbitrairer Strafe belegt werden. 

Diese Verordnung soll alle Jahre um Ostern von der Kauzel verlesen 
werden. 

Drey 
> 

/ 



57 

Drey und zwanzigster Abschnitt, 
Vom Militair« und Civilcharakter. 

3!ach Jhro Kayserllchen Majestät allerhöchsten Befehlen darf nicht 
nur Niemand sich selbst eines ihm nicht zukommenden Charakters bedienen; 
sondern es soll auch Niemand, der einen Charakter hat, sich einen höhern 
beylegen lassen, oder statt eines Civilcharaklers einen Charakter vom Mili« 
tair brauchen. 

§. i. Nach der Ukase Eines dirigirenden Senats vom izken Novbr. 
,7zi ist, da viele Hof- und Civilbeamte, welche im Range der Generale, 
der Staabs- und Oöerofficiere standen, sich selbst nach den Kriegöcharaktern 
und nicht nach dem Amte, in welchem sie würklich angestellt waren, nann« 
ten, auch von andern ihnen dergleichen Titel beygelegt wurden, imgleichen 
da diejenigen Kriegsbeamten, deren einige niedrigere Charaktere, als die ei­
nes völligen Generals, hatten, andere aber blos im Range eines Briga» 
diers, oder eines StaabsofficierS gerechnet wurden, sich gemeinhin für Ge« 
nerale ausgaben, vorgeschrieben worden, daß keiner künftighin sich auf ir­
gend eine Art unterstehe, sich eine seinem Charakter ungebührende Titulatur 
zu geben, welches auch den Domestiquen aufs ernsthafteste zu verbieten sey; 
sondern ein jeder mündlich sowohl als schriftlich sich nach seinem wirklichen 
Charakter benennen solle» 

§. 2. Nach der Ukase vom 2ten August 1756 ist befohlen worden, 
daß sämmtliche Livilbeamte sich nach denjenigen Civilcharakteren, 
jn welchen sie eingeschrieben sind, nennen, auf keine Art aber 
sich der Benennung von Rriegsamtern, den ihre Civilcharaktere 
gleichen, bey Gefahr der Kassation bedienen sollen. 

H. z. Mittelst Befehls vom i6ten Novbr. 179;, welcher unterm 
2vsten December 6. 6. durch den Druck mittelst Befehls aus der Statthat-

2r. Thl. H ter-
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terfchastsreglerung zur Wissenschaft und Nachachtung bekannt gemacht wor­
den, hat ein dirigirender Senat die vorhin erwchnte Vorschrift von neuem 
zur Befolgung eingeschärft und befohlen, daß, gemäß abermaligem aller­
höchsten Befehl, die Civilbeamten künftig hin sich in keinem Falle Benen­
nungen von KriegScharakteren beylegen sollen. 

Vier und zwanzigster Abschnitt, 
Unterschiedenen Inhalts. 

^n diesem Abschnitt kommen verschiedene Punkte vor, welche theils ihrer 
Kürze wegen sich nicht zu ganzen und besondern Abschnitten geschickt haben, 
und welche theils als Nachtrag zu den vorhergehenden vier Abtheilungen 

anzusehen sind. 
§. r. Professionisten, welche sich mit dem Verzinnen des Küchenge-

räths abgeben, sollen hiezu kein Bley nehmen, bey Strafe des Verlustes 
der Ausübung ihrer Profession, auch angemeßner Gefängniß- und LeibeSstra-
fe nach Befinden der Umstände. Gener. Gouv. Patent vom szsten Okto­
ber 1784. 

H. 2. Nach der unterm 2 8sten Februar 178z aus dem rigischen Gener. 
Gouv. durch den Druck bekannt gemachten Eines dirigirenden Senatsukase 
genießen die Buchdrucker mit den übrigen Fabriken und Manufakturen glei­
che Privilegien und ist einem jedem erlaubt, nach eignem Gukbcfinden in 
den Städte« Buchdruckereyen anzulegen, die zu druckenden Bücher müssen aber 
erstlich die verordnete Censur Yassiren, widrigenfalls die Buchdrucker für die un­
terlassene Censur gestraft werden sollen. Nach der unterm igten Nov. 1784 
aus der rigischen Statthalterschaftsregierung bekannt gemachten SenatSukase 
vom isten Nov. 1784 dürfen keine Nationalschulbücher ohne Erlaubniß, bey 
scharfer Ahndung, nachgedruckt werden. 

§. z. Alle 
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§. z. Alle diejenigen, welche sich erdreisten, Leute und Bauern zum 
Ungehorsam gegen ihre Erbherren aufzuwieglen, sollen gleich unter Wache 
genommen, an die nächsten Richterstühle abgegeben und ohne allen Verzug 
nach den Gesetzen, als Stöhrer der allgemeinen Ruhe, ohne Nachsicht be­
straft werden. Eines dirigirenden Senatöukase vom 28. August 1767. 

§. 4. Wenn Bauern unerlaubte Suppliken gegen ihre Herrschaften 
eingeben, sollen nicht nur die Bauern, sondern auch die Konzipier,ten nach 
Inhalt des dirigirende» Senatöukase vom 2 2sten August 1767 scharf be­
struft werden. 

H. 5. Arrendatores auf Kronsgüter sollen Kronsbauern beyderley Ge-
scklechcs weder nach andere Erbgüter versetzen, noch solche zum Dienst und 
Arbeit in Städte und Fleck?» ablasse«, oder solchen ihren Anverwandten zu 
Prtvatdiensten abgeben, nemiick ohne Erlaubniß der Oekonömie, bey schwe-
rer Strafe und fiskalischer Ahndung, nach dem Generalgouvern. Patent vom 
zten März 1779. 

§. 6. Nach der Ukase eines dirigirenden Senats vom 7. Juny 1771 
welche im translat unterm 25. Iuny 1771 hier publicirt worden, ist ver­
ordnet, daß im ganzen russischen Reich keine Lotterie, sie sey von welcher 
Art sie wolle, als eine dem Publiko nachtheilige Sache, weder von Russen» ^ 
noch von den in Rußland sich aufhaltenden Ausländern ohne Hochobrigkeit-
liche Approbation angestellet werden sollen. Im gleichen sollen keine aus« 
ländsche Lotterleplane und Billets weder gedruckt noch verkaufet werden, auch 
Niemand von Jhro Kayserlichen Majestät Unterthanen zu einiger .Lotterie, 
wenn gleich dieselbe in fremden Staaten gespielt würde, sich interessiren, un­
terschreiben und Billets nehmen, es geschehe in welcher Absicht es immer 
wolle. 

§. -7. Die Herren Pastores müssen die summarische Verzeichnisse der 
Menschen ihres Kirchspiels alle Jahre zweymal, im Anfange July und An« 
fange Januar, und die Listen der Kopulirten, Getauften und Gestorbenen 
alle Jahre einmal im Anfange des Januars an die Herren Pröbste gehörig 

H 2 sum« 



6o 

summlrt, und diese, nachdem sie davon die Totalsumma aller Kirchspiele 
ihres Sprengels verfertiget, solche wieder an den Kammeralhof gemäß Be­
fehls vom 2osten Januar 1784 senden. Stirbt ein Pastor oder Probst, 
so müssen die vikarirenden Herren Pröbste und PastoreS die Verzeichnisse 
und Listen besorgen. Welcher Pastor oder VikariuS solches versäumt, soll 
jedesmal zehn Rubel Strafe bezahlen. Nach der dirigirenden Senatöukase 
vom izten Marz 1779 und Generalgouvernements Patent vom 11. April 
1779. 

Anmcrk. Wohnhafte Russen, deren Weiber und Kinder, wie auch Pohlen, 
werden am Ende der Verzeichnisse besonders bemerkt. 

§. 8. Nach dem Generalgouv. Patent vom i?ten August 1777 sollen 
sich im Lande keine Barenleiter aufhalten, und ist allen und jeden untersagt, 
diese Leute auszunehmen, und befohlen, ihnen anzudeuten, daß sie sich mit 
den Baren unverzüglich über die Grenze fortmachen sollen, und wenn sie 
diesem nicht hören, werden die Baren todt geschossen. Nach den Patenten 
vom 29.  Oktober 1747 und 176z.  

§.  9.  Weil dadurch, wenn Flachs oder Hampf in fischbare oder gar 
commune Flüsse eingeweicht werden, nicht nur die Fische dadurch geködtet 
werden, sondern auch das Vieh durch diese Verunreinigung des Wassers 
an der Gesundheit leidet; so hat das ehemalige Generalgouvernement un-
term i?ten August 1777 verordnet, daß Niemand in sifchbaren Gewässern, 
sie gehören den Gütern allein, oder sind mit andern Gütern commun, el« 
nigen Flachs oder Hampf einweichen soll. Sondern zum Einweichen dieser 
Gewächse soll man sich der Niedrigungen in den Gruben und Sümpfen be­
dienen, und allenfalls, wenn dergleichen nicht vorhanden, das zum Wei­
chen erforderliche Wasser aus den Flüssen und Seen in Gruben ableiten, 
so daß das Wasser aus der Weiche nicht in den See oder Fluß zurücktre« 
ten kann, tver hier rvider handelt, rvird, wenn es vom Hofe 
geschiehet, mit iZ Rthl. Strafe beleget, der Bauer aber mit sechs 
Paar Ruthen gestrichen. 

§. 10. Wer 
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§. IS. Wer von einem Bauern irgend Gmeide gegen Brandwein 
eintauschet, soll jedesmal 50 Goldgulden Strafe bezahlen, nach des Gene­
ralgouvernements Patent vom 4ten Marz 1779. 

§. li. Elendshäute dürfen gar nicht außerhalb Landes verkauft und 
sollen nicht über die Grenze gelassen werden, indem selbige sonst konfiszirt 
werden. Nach den Patenten des Generalgouvernements vom 23. Februar 
und 2isten December 17Z2. 

§. i2. Nach den allerhöchsten Jmanoiukasen vom 22. Juny 17z; 
und 2ten September 1751 darf der Rhabarber bey Konfiskation und Le-
benöstrafe von PartlkulierS nicht aus Sibirien verführt werden. 

§. iz. Nach Eines dirigirenden Senatsukafe vom 22. Marz 1764 
darf Niemand, der nicht würklich im Militärdienst stehet, Militairuniform 
tragen, und nach dessen Ukase vom 26sten Oktober 1759 dürfen auch nicht 
diejenigen, die im Militärdienste gewesen, aber aus solchem Dienst ent­
lassen sind, und andere Bedienungen erhalten haben, Militairuniform tra­
fen. 

§. 14. Derjenige, der einen Läuflingöhehler angiebt, und die Heh­
lung hernach würklich erwiesen ist; soll von der Patentmaßigen Strafe, wenn 
nemlich der Hehler eine solche Person ist, die mit Geldstrafe belegt werden 
kann, den dritten Theil haben. Generalgouvernements Patent vom i-4ten 

Marz ,776. 
H. 15. Wer wegen schlechter Reparatur der Wege und Brücken be­

straft wird, und über ein solches Strafurtheil in Wege und Brückensachen 
ohne Grund die Queral ergreift, soll hernach die Strafe doppelt be­
zahlen. Nach dem Patent des Generalgouvernements vom 2 2sten Januar 
und 2,sten December 1752. 

§. r6. Diejenigen Erbleute, welche vor Emanirung des allerhöchsten 
Gnadenmanifestes vom 2 8sten Juny 1787 über die Grenze außerhalb dem 
rußischen Reiche entlaufen gewesen sind, und nach diesem allerhöchsten Gna­
denmanifest zurückkehren, können darum ansuchen, unter Kronsbauern, oder 

H z «n-



unter Bürger einer Stadt angeschrieben zu werden, und gehören ihrer vo« 

rigten Erbherrschaft alsdann nicht mehr zu. 

§. 17. Nach dem Patent des Generalgouvernements vom 29. Juny 

17z 8 soll kein polnischer Tabak ins Land gebracht werden, und solcher auch 
nicht in den Krügen verkauft werden» 

§. 18. Alle solche Anzeigen, Gesuche und Schriften, welche beleidi­
gende Worte und Schmähungen enthalten, sollen von den Parten bey den 
Gerichte» nach Eines dirigirenden Senatöukase vom 1 zten September 1764 
gar nicht angenommen werden, und nach der Landeöordnuug pag. 626 H. 
26. soll sich Niemand unterstehen, seinen Widerpart mit höhnischen, oder 
schmählichen Worten, oder Beschuldigungen anzugreifen bey Vermeidung 10 
Thaler Silbermünze, oder nach Gutbefinden höherer Strafe; und stehet es 

hernach seinem Widersacher frey, dasselbe mit ihm auszuführen. 
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Fünf te  Abthe i lung.  
Von Exekutionen und Immissionen. 

Unter Exekutionen sind auch Immissionen begriffen; denn letztere sinS 
blos eine Species der ersteren, nemlich Exekution ins unbewegliche Ver­
mögen; so wie unter dem Worte Exekution schlechtweg gemeinhin die ins 
bewegliche, redbare Vermögen verstanden wird. Im allgemeinen Verstän­
de drückt das Wort Exekution überhaupt die Vollziehung gerichtlicher Urthei­
le und die Befehle der Oberbehörden aus, nicht blos in Schuld-, sondern 
auch in allen andern Civil- und Kriminalsachen; so wie unter Immissionen 
nicht nur solche Uebergaben von unbeweglichen Besitzungen wegen Schulden 
verstanden werde»; sondern auch alle übrigen, als die Einweisung solcher 
Güter, die von der hohen Krone Jemanden zur Arrende gegeben, die Ein» 
Weisung gekaufter Güter nach vcrfloßnem Proklama und dergleichen. Hiev 
aber soll bloß von Exekution ins redbare (bewegliche) und unbewegliche Ver­
mögen, wegen Schuldsachen, und die zur Befriedigung eines Gläubigers 
vollzogen werden, .die Rede seyn. 

Um gegen irgend Jemanden eine Exekution oder Immission rechtlicher 
Weise bewürken zu können, muß man an denselben eine unstreitige, klare 
und liquide Anforderung haben, und solche deutlich bedokumentiren können. 
Man muß dahero entweder rechtskräftige, gerichtliche Urtheile, oder reine 
und unstreitige Schuldbriefe, Obligations, Wechsel oder Verschreibungen 
haben. Im ersteren Falle suchet man bey demjenigen Gerichte, welches das 

rechts­
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rechtskräftige Urtheil gefallet, um die Exekution nach, km zweyten Falle, 
wenn man nemlich reine und liquide Schuldbriefe vor sich hat, klaget man 
solche bey der Statthalterschaftsregierung ein, weil bey derselben nach dem 
9?sten §. der allerhöchsten Verordnungen zur Verwaltung der Gouvernements 
alle dergleichen Sachen angebracht, gesucht und zur Exekution ge­
bracht werden» Wenn man demnach von Jemanden auf klare Verschrei« 
bungen und Dokumente etwas zu fordern hat; so wendet man sich zuerst 
an die Statthalterschasttregierung mit einem Gesuche um ein Monitorium, 
mittelst welchem denn der Schuldner erinnert und angewiesen wird, seine 
Schulden dem Glaubiger binnen sechs Wochen zu bezahlen, oder binnen drey 
Wochen, wenn er wider die Schuld etwa etwas rechtsliches einzuwenden ha« 
den sollte, solches der Statthalterschaftsregierung gebührend anzuzeigen und 
zu unterlegen» Tritt nun der letzte Fall ein, und hat der Schuldner würk­
lich gegründete Einwendungen gegen seinen Schuldbrief, welche die Sache 
streitig und dahero noch illiquid machen, und Eine Scatthalterschaftsregie« 
rung solche auch dafür erkennet; so wird der Supplikant oder Klager mit 
feiner Sache an die verordnete Justizbehörde verwiesen, um solche rechtlich 
auszuführen, und ein rechtskräftiges Urtheil vor sich zu gewinnen, auf wel­
ches er hernach die Exekution bey derselben Gerichtsbehörde nachsuchen kann. 
Falls aber der Schuldner weder binnen drey Wochen etwas eingewandt, noch 
in der sechswöchentlichen Frist den Gläubiger befriediget hat; so suchet letz, 
terer bey der Statthalterschaftsregierung an, dem Niederlandgerichte des 
Kreises, in welchem der Debitor sich aufhält (*) das Kommissum zur Exe. 
kution zu ertheilen. Wenn die Statthalterschaftsregierung diesem Gesuche 
deferiret und dem Niederlandgerichte den Befehl zur Exekution giebt; so 
setzet denn letzteres einen Tag ftp, an welchem die Exekution wider den 

Schuld' 

(*) Ist der Schuldner ein Bürger und überhaupt ein solcher, der unter die Obrkg, 
leiten der Städte gehört; so bitter man um einen Exskutionsbefehl an die 
Stadtpolizepverwaltung, in Fällen aber da der Schuldner nicht unter die 

Stadls-
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Schuldner und zwar in dessen Vermögen vollzogen w-rden soS. Dieser 
Termin wird vom Genäse beyden Theilen bekannt gemacht, und muß der 
Krcvitor, oder Kläger (Impeirant) wider Geklagten, od?r Debitoren (Im-
petraten) die Objekla Exekutioois (Gegenstände der Exekution) auf dem 
Termin an z. igen (*) auch ein Verzeichn iß dem Gerichte übergeben, in wel­
chem das Kapital und die Renten berechnet und die sämmtlichen Unkosten 
genau spezifijirer und nöthigen falls auch bedokumentirt sind. (**) Auch muß 
der Impetranl. den Exekulwnötermjn in Person oder durch einen Bevoll­
mächtigten abwarten, und auf solche Weise sein Recht wahrnehmen. Wür­
de er dieses nicht thun, und dadurch zu seinem Nachtheil etwa Irrungen 
vorfielen; so würde er auch hernach natürlich den blos durch seine Abwe. 
senheit entstandenen Schaden selbst tragen müssen, überdem ist solches in 
der gedruckten Publikation Einer rigischen StatthaKerschaftSreglerung vom 
2z. December 1784 verordnet. 

2r. Th! I Ws 

Stadtobriqkeiten geHort, und dahero dem Niederlandgerichte das Exeku« 
tionskommissum ertheilet worden, das Vermögen des Schuldners aber, oder 
auch ein Theil desselben sich doch in der Stadt befindet; so requiriret das 
Niederlandgericht die Polizeyverwalmng des Orts das in der Stadt 
sindliche Vermögen des Debitoren zu exequiren, weil nach dem -54sten §. 
der allerhöchsten Verordnungen zur Verwaltung der Gouvernements in den 
Städten der Gladtvogdt (Gorodindschep) das Recht hat, die Urtheile der 
Gerichte und Befehle der Behörden in Erfüllung zu setzen. 

(*) Weiter Hin wird es sich finden, daß der Kreditor hierin auch nicht ganz 
nach Mllkühr verfahren kann. Er zeiget die Objekra Erekutionis an, der 
Debitor aber wendet dagegen ein, zeiget andere ihm entbehrlichere Sachen 
an, und wenn der Kreditor dadurch hinlängliche Sicherheit wegen seiner 
Befriedigung hat: so darf er auch wohl nichts dagegen einwenden. 

(**) Wenn die Kosten nicht gehörig specifizirt sind; so werden solche auch 
nicht vom Gericht bestanden. 
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Wo also kein rechtskräftig Urtheil, oder ein oberrlchterlicher Befehl vor-
Handen ist, kann auch keine Exekution gefordert, oder errungen werden; so 
wie solches in der Landesordnung S»ite 256 vorgeschrieben worden ist. Ei« 
ne Exekution wird demnach erfolgen können. 

§. l. Wenn ein gerichtlich Urtheil publiziret und darwlder keine Ap­
pellation gesuchet, oder selbige zwar inrerponiret (angemelder) aber von dem 
Parten verlassen, oder versessen worden, wodurch also das Urtheil festgestel­
let und die Rechtskraft gewonnen, die Parten aber doch diesem Urtheil in 
der ihnen in demselben vom Richter festgesetzten Frist kein Gnüge geleistet 
haben; so soll der Schuldige durch gesetzlichen Zwang zur Erfüllung der ihm 
im Urtheil aufgelegten Pflicht angehalten werden, nach der Landesordnung 
Seite -54, §.2. 

§. 2. Wenn aber Jemand wider ein Urtheil die Appellation an­
meldet und solche auch in der vorgeschriebnen Frist gehörig fortsetzet; so 
kann der Gegentheil auch nicht wider ihn die exekutive Erfüllung eines sol­
chen noch nicht rechtskräftigen Urtheils nachsuchen und erringen. 

H. z. Aber alle Urtheile der Gerichtshöfe in Civilfachen werden, wenn 
auch eine Appellation dagegen angemeldet und prosequiret worden, dennoch 
in Erfüllung gesetzet und zur Ausführung gebracht, nach dem izzsten §« 
der allerhöchsten Verordnungen zur Verwaltung der Gouvernements. 

§. 4. Allein nach dem 86sten §. der allerhöchsten Verordnungen zur 
Verwaltung der Gouvernements kann der Herr Gcneralgouverneur die Voll­
streckung eines Urtheils, besonders in peinlichen Sachen, inhibiren. 

§. 5. Außer den rechtskräftigen Urtheilen und derjenigen der Gerichts­
höfe kann man auch auf alle reine Obligations, Verschreibungen, Transak­
te, Vergleiche, Wechsel und dergleichen reine und saubere Dokumente um 
die Exekution anregen, nach der Landesordnung Seite 2z6. In allen sol­
chen Sachen aber muß man um die Exekution bey der Statthalterschafts-

re-
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reglerung ansuchen, nach dem 9?sten §. der allerhöchsten Verordnungen zur 
Verwaltung der Gouvernements. 

§. 6. Wenn auf solche Exekutionsgesuche Hie Monitoria ergangen 
slnd, und der beklagte Debitor wider die Anforderung Einwendungen ge» 
macht, und die Statrhalterschaftsr-gierung solche als gegründet und zu recht 
bestandig erkennet; so wird der Klager mit kuner Forderung an die verord-
neten Gerichlsstaten verwiesen, um daselbst jein Recht auszuführen und zu 
gewinnen, weil nach dem ?8sten §. der mehrgedachten allerhöchsten Verord­
nungen zweifelhafte und streitige Sachen an die gehöriges, Gerichte verwie­
sen werden sollen; aber nach Landesordnung Seite 236 §. 5. doch nur in 
so weit, als solche streitig sind, damit das reine und unstreitige wegen des« 
sen, so noch streitig ist, nicht aufgehalten werden möge. 

Anmcrk. Wenn Jemand also wegen einer Summa von Tausend Rubel ver­

klagt würde, und er wollte behaupten, darauf schon fünf hundert Rubel 
bezahlt zu haben, und diese Behauptung auch vorläufig begründete; so 
könnte Kläger wohl wegen der streitigen fünf hundert Rubel an die Ge­

richte verwiesen, allein wegen des unstreitigen Ueberrestes doch die Exeku« 
tion wider ihn kommittiret werden. 

§. 7. Auf vom Oberrichter ergangn?, aber fruchtloß gewesene Moni­
toria soll die Exekution sogleich erfolgen, noch Landesordnung S. 45. Da» 
hero man um solche gehörigen Orts ansuchen muß, wie schon vorhin bemerkt 
worden. 

H. 8. Eben so können auch Vergleiche, welche in Sachen, nachdem 
solche bereits durch Urtheil und Recht abgemacht und entschieden worden, 
unter den Parten getroffen worden, zur Exekution gebracht werden, allein 
dergleichen getroffene Vergleiche müssen erst vom Richter übersehen und be­
stätiget werden, ehe um die Exekution angesuchet werden kann. Landesord-
vung Seite 257 §. 5. 

Anmerk. Es kann nehmlich eine Sache gerichtlich abgeurtheilt und entschie­
den seyn, einer oder beyde Parten haben aber die Appellation genommen. 

I 2 Un« 
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Unterdessen kommen sie aus der einen oder anbetn Ursache auf den Einfall 

sich zu vergleichen, und nicht die Entscheidung der zweyten oder gar drit­
ten Instanze abzuwarten. Wenn nun dieser Vergleich d m Richter ange­
zeigt, und von demselben bestätiget wird; so kann auch hernach der schul­

dige oder säumige Theil zur Erfüllung seiner Pflicht eben so gur durch 
Zwangsmittel angehalten werden, als auf ein rechtskräftig Urtheil gesches 
hen könnte. Wäre die Appellation angemeldet, aber noch nicht beym Ober-

richter fortgesetzet; so muß der Vergleich dem Richter, von welchem die 
Appellation genommen worden, angezeigt und zugleich auf die angemelde­
te Appellation rennuziret, Verzicht gethan werden. Wäre die Appellation 

aber bereits würklich fortgesetzer worden; so müßte, im Fall alsdann noch 
ein Vergleich getroffen würde, solcher zur Bestätigung, und damit die an-
gefangne Appellarionssache liegen bleibet, auch dem Oberrichter, an wel> 

chen appelliret worden, zur Bestätigung vorgelegt und angezeiget werden. 

§. 8. So bald dem Richtet die Vollziehung einer Exekution befohsm, 
oder übertragen worden; so ist er verbunden, solche nach dem wahren Sinn 
des Befehls, oder Urtheils ohne alle Verzögerung zu erfüllen. Im Fall 
er aber so gute und wichtige, insonderheit aber neuerdings erfundene Grün­
de dabey bemerkte, wodurch das Urlheil oder der Befehl, wenn der kom» 
mittirende Richter davon Nachricht bekommen sollte, verändert werden 
könnte; so kann er wohl mitv Vollziehung der Exekution so lange anhalten, 
bis er dem kommittirenden Richter darüber berichtet und unterleget und von 
selbigem Antwort erholten hat. Allein aledenn muß er sich auch ohne fer? 
neres Verzögern darnach richten. Auch muß eine solche Verzögerung und 
Unterlegung nicht ohne gute und klare Gründe unternommen werden. Lan-
deöordnung Seite 235 §. 4. 

Annicvk. So kann auch darauf keine Rücksicht genommen werden, wenn 
Jemand auf Befehl der Statthalterschaftsregierung durch Exekution zur 
Bezahlung gezwungen worden, und derselbe dem Unterrichtet anzeigte, wie 
er sich über den Befehl der Statthalterschaftsregierung bey Einem diriqi-
tenden Senat beschweren wolle. Denn er kann dieses, wenn er Lust hat, 
der Statthalterschaftsregierung selbsten anzeigen, und, wenn er vermag, 

ein Inhibitorium bewürken; wenn dieses aber nicht erfolgt» so würde der 
jw 



ttnttl'richter wM immer seinen Gang geßen und sich SaVarch ttkcht an dev^ 
Erfüllung der ihm übertragneu Sache und anbefohlnen Exekution verhin­
dern lassen^ Denn nach dem vorhin angeführten 4ten §. Land. Ord. G. 

hat Ler Richtet ohne erhebliche Ursachen keine Macht, im geringsten 
von dem wahren Inhatt des ihm ertheilten Vef pls abzugehen. 

§. 9. Wenn eln Schuldner nicht zahlen kann, und et hat einen Kü» 

Kenten unv Bürgen; so kann man wider denselben eben so verfahren, als 

wider den eigentlichen Schuldner und wider ihn die Exekution erringen; e< 

wäre denn, daß der Bürge wider die geleistete Exekution En'wendunqen 

wachte, oder solche anders auslegte, in welchem Falle solches gleichfalls erst 

von dem ordentlichen Richter untersucht und entschieden werden muß< LaN-

deeordnung Seite 24z. 

§. lv. Ein Bürge kann aber nicht eher zur Zahlung für den Schuld­

ner angehalten werden, als bis deutlich erwiesen worden, daß der letztere 

würklich nicht zu bezahlen im Stande ist, es wäre denn, daß der Bürge 

sich als Setbsijchuldnet (^promissorischen Kaventen) verschrieben hätte, Lan-

deSordnung Seite 24z H. 20, als in welchem Falle es dem Kreditor un­

benommen ist, stck sogleich geradezu an seines Debitoren ^promissorisches 

Kaventen zu halten. 

Anmcrk. Unter bie Halle, tvo ein Bürge, obet als Selbstschuldner sich 
mit untcrschrlebner Kavent mit Recht gegen seine geleistete Bürgschaft Ein« 
Wendungen machen könnte, ist Wohl vorzüglich dieser. wenN der Kreditor 
dem eigentlichen Debitor ohne des Kaventen Mitwissen die Zahlungsfrist 
Verlängert hat. Wenn der Zahlungstermin verflossen ist. und der De» 
bitor nicht zahlet, so müßie der Ktedicor solches dem Kaventen Niel« 
den, und wenigstens darf er weder stillschweigen noch ausdrücklich dem 

Schuldner ohne des Kaventen Wissn und Einwilligung den Zahlungster­
min verlängern, oder nachsehen. 

H. lt> Wenn Jemand mit Vollziehung einer Exekution nicht zufrie­

den ist, und durch die Art und W'tse in seinem Rechte gravirt zu seyn 

glaubet, der Muß in Zeit von vier Wochen feine Beschwerde über das Nie« 

derlandgmcht bey demjenigen Gerichte anbringen, welches demselben den Be< 

I z f'd> 
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fehl oder das Urtheil zur Erfüllung zugesendet, nach dem Lzzsten H. der 
allerhöchsten Verordnungen zur Verwaltung der Gouvernements. 

H. 12. Bey allen kommittirten Exekutionen und deren Vollziehung 
muß darauf Lesehen werden, daß solche nicht zum Nachtheil eines andern, 
der etwa durch Pfandrecht oder sonstigen gesetzlichen Arund ein besseres Reche 
an des Schuldners Eigenthum hat, vollzogen werden. .Landesordnung S. 

2Z8 §. ?. 
H. i z. Bey den Exekutionen wird immer zuerst das bewegliche, und 

wenn dieses nicht Mehr zureicht, das unbewegliche Vermögen genommen. 
Land. Ordn. S. 2Z7 §. 6. 

Anmerk. Wenn aber das oberrichterliche Kommissum 1)ie Exekution ins uns 
bewegliche Vermögen ausdrücklich vorschreibt, wie bey großen Anforderun­
gen und großen Summen, oder auch aus andern Ursachen geschehen kann, 
und auch würklich geschiehet; so versteht es sich von sUbst, daß auch der 
Unterrichter die Exekution sogleich ins unbewegliche Vermögen vollziehen 
muß, und wenn auch noch so viel redbares Vermögen vorhanden wäre. 

i) Von der Exekution ins unbewegliche, redbahre, 
oder Mobiliarvermögen. 

Was unter Mobiliar, oder .beweglichem Vermögen verstanden werden 
muß, wird sicherlich schon einem jeden hinlänglich bekannt seyn, dahero ich 
mich auch mit der weiteren Erklärung desselben hier nicht aushalten werde. 
Was übrigens das praktische Verfahren bey Exekutionen anbetrift; so grün-
det sich solches theils auf gewisse vorhandene Gesehe, theils aus Landesusan« 
ce, nehmlich auf das Gewohnheitsrecht, welches letztere, wie bekannt, wenn 
ihm kein anderes gegebnes Gesetz entgegen steht, eben ein so gültiges Recht 
ist, und eben so zur Norm und Richtschnur dienen muß, als andere würk­
lich gegebne Gesetze. Auf die würklich gegebnen Gesetze, auf Landes« 
gebrauch und Gewohnheit gründen sich demnach' folgende bey Exekutionen all­
gemein üblichen und zu beobachtenden Punkte. 

§. l. Wenn 



§. l. Wenn ver Termin zur Exekution beyden Theilen, dem Klager und 
Beklagten bekannt gemacht worden, und letzterer bis dahin den ersteren doch nicht 
befriediget hat, und tiefet sich Vohero beym Gerichte meldet; so begiebt sich 
selbiges zum Schuldner. Sobald nun auf dem Termin durch die a6 stta 
gebrachte Designation und die darauf eingezogne gegenseitige Erklärung das 
ganze Quantum Debiti (Maße der Schuldfsrderung mit Inbegrif sämmt­
licher Renten und Unkosten) bestimmt und festgesetzet worden ; so wird von 
des Schuldners beweglichem Vermögen so viel aufgeschrieben, al5 ersorders 
lich und hinreichenv seyn möchte, durch den Verkauf desselben den Kreditor 
zu befriedigen. 

§. 2« Wenn dieses geschehen, so wird ein Hermin zum öffentlichen 
Verkauf der bereits exequirten Sachen vom Gerichte angesetzet, Land. Ord« 
Seite 402, und so viel, als erforderlich, in der Stadt und auf dem Lan­
de publizirt und den Einwohnern bekannt gemacht. Bis zu diesem Termin 
aber werden die exequirten Sachen nach Maasgabe der Umstände entweder 
unter das gerichtliche Siegel, oder auch bloßen gerichtlichen Beschlag gelegt, 
oder auch, nachdem die exeguirten Sachen leichf fortzubringen sind, vom Ge­
richt sogleich mit und gegen einen Sckcin in Verwahrung genommen. 

Anmerk. 1. Es versteht sich von selbst, daß die exequirten Sachen nicht 
verkauft werden können, wenn der Schuldner noch vor dem Exekutions-
Termin seine ganze Schuld bezahlt, und auf diese Art die ihm fortgenom-
menen Sachen noch beyzeiten auslöset. 

Amncrf. 2. Bey Festsetzung der Renten auf solchen Exekutionsterminen ist 
darauf zu sehen, daß nicht Renten von Renten gerechnet werden, und wenn 
solches auch würklich in einer Obligation verschrieben worden. Denn nach 
der  Kön ig l i chen  Reso lu t ion  vom 2vs tcn  Juny  »68? ,  Land .  Ord .  S -  Z89  
sollen auf keinen Fall Intressm von Indessen, sondern nur simple (lan­
desübliche) Renten berechnet werden. Auch dürfen die Renten nicht die 
Hauptsumma oder das eigentliche Kapital übersteigen, weil das ^Uterun» 
wntum , oder das doppelte Kapita! nach der Praxin und den Gesetzen nicht 
hejlanden wird« 

§. 5. Wenn 
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§. z. Wenn es sich zuträgt, daß auf einem ln gehöriger Art bekannt 
gemachten Auktionstermin.sich keine Kaufer und Lictchaber einfinde»; 
so können die Sachen auch nicht verkauft werden, weil kein Both und 
Ueberboth da ist, ohne Both und Ueberboth aber kttne Subhastauon (Ver­
steigerung) denkbar tst. In einem solchen Falle nnrß alsdann ein aberma­
liger Termin angesetzet und bekannt gemacht werden. 

H. 4. Wenn nun Jemand exequiret worden, das vorgefundene Ver« 
mögen aber nicht zur Befriedigung des Gläubigers zureicht; so muß er d.n 
Rückstand mit seinem an einem andern Orte befindlichen Vermögen, so viel 
als ^forderlich ist, erfüllen und bezahlen. Land. Ordn. Seite 258 §. 8. 

H. 5. Wenn dieses anderweitige Vermögen nun aber nicht unter der 
Jurisdiktion desjenigen Gerichts befindlich ist, dem die Exekution kommit« 
stiret worden ; jo muß dasselbe diejenige Behörde, unter deren Jurisdiktion 
-das zu excquirende anderweitige Vermögen sich befindet, darum ersuchen. 
In allen solchen Fallen aber tst eine ^jede Behörde verbunden, der andern 
hülfreiche Hand zu bieren, nach Inhalt der Allerhöchsten Verordnung zur 
Verwaltung der Gouv«rmentS und Land. Ordn. Seite sz8 §. 8. 

H. 6. Schuld wird durch Gegenschuld, oder eine Anforderung durch 
^ine Gegenanforderung, wenn solche nemlich rein, sauber und unstreitig ist, 
vergütet und bezahlet. Land. Ordn. Seite 258 §. 10. 

H. 7. Handwerkszeug und solche Mittel, welche zur Nahrung oder zum 
Handwerk ^nentbchrlick und ohne des Debitoris gänzlichen Ruin und des allge­
meinen Bestens Nachtheil nicht gewisser werden können; sollen am allerletzten 
exequirt und verauktionirt werde«. Land. Ord. Seite 402. 

2) Von Immission oder Exekntion ins unbewegliche 
Vermögen. 

Wenn nun das redbahre Vermögen des Debitoren überall nicht zureicht, 

de« Kreditor zu befriedigen, oder auch gleich anfänglich der Befehl des Ober« 
rtch« 



rlchkers von der Art gewesen; so wird die Exekution in das unbewegliche 
Vermögen des D bitoren vollzogen. Ehe Hirse nun vollzogen werden kann, 
muß erst eben jo wie bey den Exekutionen das ganze Quantum Dcbiti mit 
Inbegriff der Renten und Kosten festgesetzet werderu Dieses Quantum 
heißt denn das Immissionsquantum, und die Renten davon sind die Im-
misstonsrenten, für welche eigentlich die Immission vollzogen wird. Wenn 
demnach die Schuldforderung drey tausend Rubel groß wäre, die Rente» 
von drey Jahren betrügen zu fünf Prozent vier hundert fünfzig Rubel und 
die bestandenen Kosten vier und dreyßig Rubel sechzig Kopeken; so würds 
das JmlNisflonsquantuni auf folgend« Weise festgesetzet werden. 

Kapital laut Obligation (Wechsel) - zooo Rbl. 
Renten von drey Jahren zu 5 Procent 450 — 
Sämmtliche Unkosten - - - . Z4 60^ 

JmmissionSsumma Rbl. Z484, 60. 

Hiervon die Immissionörenten zu fünf Prozent betragen 174 Rubel 

2z Kopeken. 

Anmerk. Hier wird man vielleicht bemerken/ daß Ilitressen von Antreffen 
berechnet werden, welches doch, wie vorhin bemerket worden, verboten ist. 
Mein hier werden Renten und Kosten zum Kapital geschlagen, der Kredi» 
tor wird durch die Immisfion befriediget und es entstehet dadurch ein ganz 
neues Kapital und eine neue Anforderung, von welcher der Kreditor doch 
eben so gut seine volle Renten haben muß, als wenn er Kapital, Renten 
und Kosten baar ausgezahlt erhalten und solches alles zusammen als ein 
neues Kapital wieder ausgeliehen hätte; dahero auch Renten von Renten 
nach Land. Ordn. Seite zZA nicht verboten sind; so bald nehmlich die 
Renten schon zum Kapital geschlagen worden. 

Wenn nun die Summa der ganzen Forderung, des Quantum Jmmis-

sionis, festgesetzet worden; so bestehet die Vollziehung der Immission darin, 

daß dem Glaubiger von des Schuldners unbeweglichem Eigenthum so viel 

2r. Thl. K. vom 
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vom Gerichte zum Besitze übergeben wird, daß der jahrliche Ertrag des 
erhaltenen Grundstückes eben so viel ausmacht, als die jährlichen Renten 
von der liquiden Schuld betragen. So würde also nach vorheriger Berech« 
nung derjenige, dessen Forderung mit Renten und Kosten dreytausend vier 
hundert vier unv achtzig Rubel beträgt, ein so großes Stück von des Schuld­
ners unbeweglichem Vermögen erhalten müssen, daß er aus dessen jährlicher 
Benutzung die JmmissionSrenten, nehmlich ein hundert vier und stebenzig 
Rubel drey und zwanzig Kopeken daraus machen könnte, wobey aber alles 
nach der in den Gesetzen bestimmten Taxa und Berechnung angeschlagen 
wird. Auf diese Art können demnach dem Gläubiger auch Gärten, Wohn-
hauser und andere Gebäude immittirt und übergeben werden. (*) 

Derjenige also, welcher wegen einer Schuldforderung in des Debitoren 
Unbewegliches Vermögen eine solche Immission erhalt, wird durch diesen ge­
richtlichen AktuS nicht würklicher Eigenthümer des immittirten Grundstückes; 
sondern bloß ein solcher Besitzer, der den gewöhnlichen Nutzen oder Ertrag davon 
zu genießen hat, das heißt er wird UsuftuktuariuS, Bey Zuschlagung der 

Land-

(*) Oftmals werden dem Gläubiger auf seine eigene Bitte, wenn sonst von 
des Schuldners Vermögen nichts mehr vorhanden ist, Hauser und Gebäu­
de eingewiesen, durch deren Nutzung er kaum die Hälfte von seinen Im-
Misstonsrenten und manchmal auch gar nichts machen kann. Allein dieses 
geschiehet alsdenn blos aus der Ursache, um einen Immistlonsbesitz in des 
Schuldners unbeweglichem Vermögen zu bekommen, und zwar, weil es 
Mit solchen Schuldnern gemeinhin zum Konkurs kommt, und nach Eros-
nunjj des Konkurses nur allein diejeniqen, welche einen Immissionsbesitz in 
des Schuldners Eigenthum erhalten haben, von ihren Kapitalien wahrend 
dem Konkurs die Zinsen erhalten, hingegen alle diejenige«, welche einen sol­
chen Immisstonsbesitz nicht haben, auch nur bis zur Eiöfnung des Konkur» 
fes die Renten von ihren Kapitalien erhalten, wenn sie nehmlich überall 
zur Perzeption gelangen. Überhaupt aber können nach eröfnetem Konkurs 
keine Exekmions und Immissions mehr errungen und vollzogen werde«. 



Landgüter und der zu solchen gehörigen Bauerschaft kann in Taxation den 
selben nickt nach Willkühr weder von Seiten des Richters noch der Partes 
verfahren werden; sondern es sind darüber Vorschriften und eine bestimmte 
Taxe des GetreydeS und anderer Perselen, wie auch der Bauerarbeiten, und 
nach diesen, wie auch nach Gebrauch, Herkommen und Praxin muß sich 
bey solchen Immissionen gerichtet werden. 

§. r. Nach Landesordnung Seite 20 ist folgender Maaßstab zur Be­
rechnung der Bauerarbeiten und Getreydeabgaben bestimmt und festgesetzet 
worden. 

Ein jeder Arbeitstag, der nehmlich jede ÄZoche geleistet wird, den Fuß­
ganger (Otternekken) mit gerechnet, wird für das ganze Jahr mit drey Reichs­
thaler angeschlagen; so daß also ein Dreylags-Kerl für das ganze Jahr in 
Ansehung seiner Arbeit mit neun Reichöthaler berechnet werden muß, 

ein Loof Roygen einen halben Reichsthaler 
ein Loof Gersten einen halben Reichsthaler 
ein Loof Haber einen Viertel Reichsthaler 
ein Liespfund Hopfen zu zehn Mark 
ein Liespfund Butter ein Reichsthaler 
ein Schaaf zehn Mark 
ein Lieöpfund Hampf ein Viertel Reichsthaler 
ein Liespfund Flachs ein Viertel Reichsthaler. 

Alle diese Perselen und die Arbeit werden in Rubel folgender Art berech­
net. 

Ein Arbeitstag drey Rubel 
ein Loof Roggen fünfzig Kopeken 
ein Loof Gerste fünfzig Kopeken 
ein Loof Haber fünf und zwanzig Kopeken 
ein Lieöpfund Butter ein Rubel 
ein Pfund Hopfen drey Kopeken 

K 2 ein 
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ein LieSpfuvb Flachs fünf und zwanzig Kopeken 
ein Sckaaf fünfzig Kopeken 
ein Liespfund Hampf ein Viertel Rubel. 

Anmerk. Zu dieser Taxation ist der Kronspreis zum Maasssabe genoM 
wen, denn nach diesem Preist werden auch alle Stanons- und andere Na« 
turallleferungen an die hohe Krone berechnet. Dahero denn auch, da die 
Krose den Preis der Naturallieferungen erhöhete, bey den Immissionen, we» 

; nigsiens an manchen Orten, dieser erhöhete Preis der Berechnung zum 
Grunde gelegt wird. Nach diesem erhöheten Preis wird ein Loof Roggen 
Mit sechs und sechzig zwey Drittel, ein Loof Gersten mit sechziq Und ein 
Loof Haber mit sechs und dreyßig zwey Drittel Kopeken bey der Zmmift 

. sionsberechnung in Anschlag gebracht« Allein, wenn diese Naturalperselen 
aus dem Grunde, weil die Preise überhaupt sehr gestiegen, bey Immis­
sionen noch höher in Anschlag gebracht werden sollten; so glaube ich und 
bin überzeugt, daß es nicht recht ist, weil ein solches Verfahren sich blos 
auf Willkühr und auf gar kein Gesetz weder direkte noch indirekte grün­
den würde- Auch der Satz, daß bey izzigen sehr hohen Preisen der Schuld­
ner sehr leiden würde, wenn die Kronstaxe zum Maasstab beym Anschla­
ge genommen wird, fällt hinweg, da die Immissiones zugleich eine Srrafe 
für schlimme Schuldner sind und überhaupt auch nur ein Jahr wehren, 
nach Verlauf dieser Frist aber, wenn sie durch Abtragung der Schuld 
Nicht gelöset worden, öffentlich ausgeboten und fubhastixe? werde» sollen, 
wie weiterhin angeführet werden wird. 

§. 2. Die übrige« kleineren Perselen werden nach folgenden Pkkisen 
ttt Anschlag gebracht. 

Flachftngatn zu 6 Kopeken das PfunK 
Hampfgarn zu z Kop. das Pf< 
Ein Huhn zu 2 Kop. 
Eyer fünf Stück für ein Kop, 
Ein Sack zu 15 Kop. das St. 

Heu z« 2^ Kop. das Griest »der 5 b»S 

Am-
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AttMerk. Bas Hell ist hier gleichfalls nach tzer ttettcrm Kevnstax? berech­
net, denn nach der alren wurde das Griest.m» Kop. oder das Fuhder 

mit 45 Kop. berechnet, denn dreyßig Griest, oder fuiifzehn Pud mache» 
ein Fuhder, 

§. z. Wenn die Bauerschaft mit ihrer Arbeit und Gerechtigkeit nicht 
zureichet, di« JmmWonsrenten zu tilgen; so werden auch die Hofes Fel­
der, Heufchläge, Krüge, Mühlen und andere Apperrin<nzien zugeschlagen, 

Muß die Immission demnach in die Hoseö Feldsr vorzogen werden, 
so hat man folgende Methoden: . 

») Man nimmt aus dem neuesten und richtigsten Wackenbuche die sämmt­
lichen Arbeitstage, rechnet fünf Arbeitstage auf einen wöchentlichen 
Pfluq, der wöchentlich zwölf Loof hart Korn, nehmlich Roggen, oder 
Gerste (*) kn der Crde bearbeitet; hiervon wird das dritte Korn ohne 
hie Saat, oder das vierte Korn mit der Saat nach KronStaxe zu Gel? 
de geschlagen, und die übrigen Revenuen, als Bauergerechtigkeit, Krü? 
ge, Mühlen und was sonst noch von Appertinenjien dahin gehört, hin» 
zugefügt. Hievon werden die gewöhnlichen Abgaben abgezogen, nehm­
lich die Overs publica nnd Priestergetechtigkeit, Nud der Uebetrest wird 
alsdenn für die erforderlichen Interessen gerechnet« Diese Methode grün­
det sich auf des ehemaligkn lieflandschen Hofgerichts dem dorpatschen 
ehemaligen Landgerichte unterm t z. Juny 172z gegebnen generellen In­
struktion für die Landgerichte. 

b) Die wahre Aussaat de6 KornS wirb durch eyöliche Abhörung derjeni­
gen Bauern, chelche für den Hof säen Müssen, herausgebracht, und 
hierauf berechnet man das dritte Korn ohne die Saat, oder daS vier­
te Kork mit der Saat. Waö nun herauskommt, wird rräch dem KrsnS 

K 3 Prei« 

Z?ach Her Hronsmetbode. wenn nehmlich für bie hohe Kröne, ode? auf 
Kronsqütern die Aussaat berechnet wird, werden nur zehn Loof statt zwölf 

^ berechnet. 
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Preise an Gelde berechnet. Wird das ganze Gut zusamt denen Bauer-
prästandis immlttirt; so müssen von dem ganzen Quanto die Over» 
public» gleichfalls abgerechnet werden, .die Lledann der JmmissariuS, 
oder Jmmissionsbesitzer auch enmcklen Muß. 

Diese Methode gründet -sich aufLandeSordnung Seite so, und ist auch 
hie gewöhnlichste, weil -man auf diese Art auch für die kleinsten Summen 
sehr leicht berechnen kann, wie viel Aussaat zu immituren nöthig ist. Wenn 
demnach ein Guth von .200 Loof Roggen Aussaat, Lvo 4oof Gersten und 
loa Loof Haber Aussaat, blos in Ansehung dieser AuSsaa/en immtttirt wer­
den sollte; so würde es folgendes betragen, wenn man annimmt, daß die 

Roggensaat fchon geschehen, Gersten -und Labersaat sber «och erst besorget 
werden müssen. 

Roggen Ivo joof, da die Aussaat fchon geschehen, baS4te 
Korn macht 800 Loof zu 66H Kop. ^ Slbl. 53z. zz Kop. 

Gttste 200 Hoof, Ha die Aussaat noch nickt geschehen, das 
zte Korn macht 600 Hoof zu 60 Kop. — 560. 

Haber 100 Loof, Ha die Saat noch nicht geschehen, das 
zte Korn^ macht Ivo Hoof zu z6^ Kop^ — ^ ro. 

Gumma Ml. tooz. zz. 

Alle diese große Aussaaten würden demnach «ur Foaz Rbl. gz Kop. 
JmmissionSrenten tilgen, folglich auch nur Hinreichen, um einen Glaubiger 
zu befriedigen, dessen Forderung überhaupt ungefähr 20000 Rbl. groß ist. 
Den Schaden, den Her Schuldner durch iine solche Immission hat, kann 
nun ein Jeder sehr leicht berechnen. 

Anmerk. I. Da sehr selten die ganze Aussaat immkttirt; fondern nur ein 
Theil genommen Wird; so ist in solchem Falle auch nicht nöthig, durch 
eydliche Abhörung die ganze Aussaat genau auszumitteln, welches aber als« 
denn doch auch erforderlich ist, wenn man vermuthet, daß mehrere Immis, 
siones werden vollstrecket werden. 

An-
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Anmerf. 2. Da tet/ den Im Misssonett' der" Hofs-Felder der Immissarius 

die Feldarbeiten , nehmlich die Saat, Erndte u. s. w. selbst besorgen muß; 
so wird ihm solches, wenn ihm nicht etwa das ganze Guth mit der Bauer, 
fchaft oder ein Theil der letzteren zugeschlagen worden, oder et etwa nicht 
Nachbar ist und an das immittirte Grundstück angrenzet, sehr schwer und 
kostbar, dahero solche Immissioncs auch' öfters gegen Kaution oder Vor, 
ausbezahlung der Ilenten vom Kreditor dem Schuldner oder dessen Guths-
arrendator zur Jmmissionsacrende gelassen werden^ 

§. 4. Wenn nun eine solche Immission vollzogen werden soll, und 
dem Kreditor nicht ein unbewegliches Vermögen oder ein Grundstück na» 
mentlich (specialiter) zur Sicherheit verschrieben worden; so stehet es Venz 
Debikort frey und er solk die Wahl haben, was er von feinem unbewegt!« 
chen Vermögen abstehen und zur Zahlung abgeben wolle. Nach tanöeSorV-
nung Seite 40k«. 

§. 5. Wenn auch berestS dse Hofs-Felder und sämmtliche Bauers 
prästanva lmmittirt worden und alödenn noch mehr Glaubiger zu befriedigen 
find; so werden die Krüge, Mühlen and Heuschlage, auch wohl Wald an­
geschlagen, 

») Bey den Krügen wkrd durch Befragung und Abhörung des KrügerS 
ausgkmittelk, wie viel jahrlich in dem Kruge an Bier und Brandlwein 
Vertrüget wird. Ein mittelmaßiger Verkaufspreis wird alsdann ange­
nommen, die Kosten davon abgezogen und der Gewinn wird zur Til­
gung der Immissionsrenten angeschlagen. Z. E. Es würde« in einem 
Kruge in einem Jahr Dreyßig Faß Brandtwein und Vierzig Faß Bier 
abgesetzet; so könnte man dieses folgendermaßen berechnen. 

Ein Faß Brandtwein zu 12s Stof, VaS Srof zu ig 
Kopeken, macht ein Faß il Rbl. 60 Kop., also 
machen zo F'.ßer ----- Rbl. 64Z, 

40 Faß Bier, das Srof zu ein Kopeken, und l 20 Stof 

ein Faß, macht 40 Faßer - - - - — 48. 

in Summa Rbl, 696. 
Hier-
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Rbl. 696. 
Hiervon gehen aö 

Faß Brandwein zum msrkgangigen Preise Hon iL Rbl. Rbl. 540. 
40 Faß Bier zu einem Rbl. - - F « »^49. 
Dem Krüger von 696 Rbl. den Zehnte« - - « »— 6^ 96« 
Im? Holz im Kruge zum brennen 5 - Z - — 10. 

596. 96. 

bleibt Gewinn Rbl. 99. 4. 

Diese 99 Rbl. 4 Kopeken werden zur Tilgung der Immission srenten 
angeschlagen. Man berechnet sonst auch, wie viel von jeder Sorte Getrey» 
d/ zum Brandtwein und Bier genommen wird, Arbeit, Holz u. s. w. und 
rechnet dieses hernach im Preise, für welchen im Kruge verkauft wird, ab; 
allein ich halte obige Rechnung, ivs man den Pr<iß, für welchen einge­
kauft werden kann, von dem für welchen verkauft wird, abziehet, für Hls 
bestimmteste unD ganz sicher für Hie kürzeste u, leichteste. 

b) Beym Zuschlage der Mühlen sucht man eben so zuverlaßig anözu» 
«nittelu, wie viel Hie Mühle an baarem Gelde nnd an Mezkorn ge­
wöhnlich im Jahr eintragt und zieht von diesem alle Unkosten, z. E. 
Hohn deö Müllers, Fett u. s. m. ab. Kann die Mühle auch vertrü­
gen; so wird dieser Gewinn gleichfall«, wie bey den Krügen berech­
net und zugeschlagen. Oesters find Mühlen für eine gewisse Summa 
verarrendirt; alsdenn fallt alle Berechnung fett und man schlagt die 
jahrllche Pachtsumma von der Mühle an. 

s-) Beym Zuschlage der Heuschlage wird zuverlaßig ausgemittelt, wieviel 
im Durchschnitt auf einem solchen Heuschlage an Heu gemacht wird, 
unH Henu berechnet man das Fuhder nach Kronötsxe und schlagt es 
dem Kreditor zu, der aber alsdenn auch auf seine eigne Kosten das 
Heu machen und in Kuyen setzen lassen muß. Betragen die Jmmis-
skonörenlen nichi so daß der ganze Heuschlag nöthig wäre; so 

wird 



wird ein so großes Stück lmmittlrt, aus welchem so viel Heu gemache 

werden kann, als zur Tilgung der Jmmissionsrenlen erforderlich ist. 

Hker folget nun zum Beyspiel eine vollständige Jmmissioneberechnung, 

wie ei« ganzes Guch immittirt wird, aus welcher hinlänglich zu ersehen ist, 

wie die Bauern mir ihren Prästandis und die übriege« Appertinenzien zu­

geschlagen werden, und so wie bey einem ganzen Guth verfahren wird; so 

verfährt man auch, wenn zur Tilgung der Jmmissionörenten nur ein Theil 

von dem Gute oder den Bauerprästandis erforderlich ist, wobey es nicht 

immer so ganz genau genommen werden kann, daß es nicht um einige Ko­

peken deferiren sollte, wie auch bey nachfolgender Berechnung zu ersehen sey« 

wird. Ich will nun annnehmen, daß die Forderung 12000 Rbl. und für 

anderthalb Jahre rückständige Renten waren. Die Kosten betrügen zo Rbl.; 

so würde die Immission folgendergestalt berechnet werden. 

Kapital , » - , - - » 12000 Rbl. 

Renten für eia und ein halb Jahr zu 5 Prozent - 900 — 

Sämmtliche Kosten - - - - - - zo — 

ist das Quantum Jmmissionis ,2950 Rbl. 

Hiervon die Jmmissionsrenten zu 5 Procent, betragen 646 Rbl. 50 Kop. 

zu deren Tilgung folgendes zu geschlagen wird. 

2r. Thl. Na-



Namen der Bau-
ZS S «d» T O 6Z G 

Namen der Bau- V Z. . 2 c» 
S- 3 A ren und Dörfer S ? 

-d» e> s 
c» 
z 

Dorf N. N. Taae s Loof Loof Loof Kop. Griest St. Pf. St. St. Pf-> St. 
7 
4 Johan Jakob 3 8 6 2 150 60 > 5 2 10 4 2 2 
5 Johan Michel 3 8 6 2 150 60 i 5 2 10 4 2 2 
A Märdy Jsan 4 3 i 75 -v » 

? i 5 2 » r 
z. 
4 Perdo Peter 8 6 2 -50 60 i 5 2 !0 4 2 2 
A Pervo HanS ^ ! ?  4 Z 75 zc> i 2 i 5 2 l 

Dorf N. N. 
Pouka Hanö z 8 6 2 150 60 i 5 2 10 4 2 2 

L 
? Pauka Märt z 8 6 2 150 60 i 5 2 10 4 2 2 
F. Jaane HanS z 8 6 2 ,50 60 i 5 2 !0 4 ' 2 2 
z  Hanso Peter >4 4 Z i 75 Zo 1 2 »i "2 i 5 2 I » 

Raudy Jaan 4 4 z i 75 30 i 5 2 I r 
Ä-' Jany Pebo z 8 6 2 150 60 I 5 2 10 4 2 2 

2 (*) Summa 2? 72 54 l8 ! Z 5 O  540 9 45 -8 90 3 6  -8 lL 

j*) Da auf allen Gütern die Bauern nicht auf einerley Art prastiren; so müssen die Bauern vorerst dar­
über ordentlich befragt werden, was ein Jeder von ihnen a» Arbeit und Naturalabgaben prästirt, 
indem fo gar oft auf einem und demselben Guth die Bauern ganz verschiedene Prästanda leisten. Das 
Geld, welches sie befahlen müssen, ist das sogenannte Wackengeld. 
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48 
Z 2  

6 
IZ 
IZ 

4 
I  

206. 

Diese Bauerprästanda nach KronStsxa berechnet, betragen folgendes: 
.Rbl. 

27 Arbkit-tage zu z Rbl. 
72 Loof Rogqen zu 66^ Kop. » . , » . 
54 — Gerste zu 60 Kop. - - » . . . 
18 — Haber zu z6H Kop. , . - . . -
Geld 
540 Griest Heu zu 2» Kop. das Briest - . s 
9 Schaafe zu 50 Kop. . . , . . s 
45 Pf- Hopfen zu z Kop. 
iL Hüner zu 2 Kop das Stück . - , . . 
90 Euer zu 1 Kop. pr. 5 St» . - . , -
z6 Pf. Flachsengarn zu 6 Kop. . . . , . 
18 Pf. Hampfgarn zu z Kop. , . . . . 
iL St. Säcke zu 15 Kop. das St. .... 

Summa 
Da diese Summa zur Tilgung der Jmmissionsrenten nicht zu­

reicht; so wird noch folgendes zugeschlagen» 
1) Die Hofes-Aussaat. 

60 Loof Roggen, da die Saat schon geschehen, das 4te Koru, 
macht 240 Loof zu 66^ Ksp. ..... 

40 Loof Gersten, da die Saat noch nicht geschehen, das zte 
Korn, macht 12« Loof zu 60 Kop. .... 

zo Loof Haber, das ;te Korn, 90 Loof zu z6ß Kop. -
2) Die Heuschlage. 

Es werden jahrlich im Durchschnitt gemacht 10 Kuyen Heu, jede 
zu zoo Griest, sind zooo Griesi zu 2^ Kop. -

z) Der N. N. Krug. 
Werden jahrlich vertrügt 20 Faß Drandtwein, zu 20 Kop. das 

Stof, macht 4?o Rbl., hiervon der Einkaufspreis zu 2c? 
Rbl. das Faß, der Zehnte für den Krüger und etwa 5 Rbl. 
für Holz ab, bleiben 
4) Die Mühle 

tragt jahrlich Arrende 

160 

72 
ZZ 

75 

70 

zo 

l 2 
Summa Rbl.. 646 97. 

Da 
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Da «nn auf diese Art sieben und vierzig Kopeken mehr sind, als die 
Jmmissionsrenten betragen; so muß solche Jmpetrant (Kreditor) an Jmpe-
traten (Debitor) baar auszahlen. 

H. 6. Wer nun auf diese Weise eine Immission in ein Grundstück 
erhalten, kann aus solcher auch nicht anders als rechtlich depossedirt werden. 
Denn nach Land. Ordn. Seite 481. §. 2. gegen das Ende ist verordnet: 

daß wenn Jemand durch Urtheil und rechtliche Immission m 
ein Landguth eingekommen, er daraus nicht depossedirt werden 
solle, er sey denn zuvor rechtlich daraus gewonnen. 

H. 7. Wem Bauern zugeschlagen worden, der muß auch, wenn es 
nöthig ist, die Bauern unterstützen und ihnen Saat und Brodtvorschuß ge­
ben, welches aber, so bald die Immission gelöset wird, auch alles ersetzet 
werden muß, indem nach Land. Ordn. Seite 401. der Kreditor wegen akler 
wahrend dem Besitz der Immission darauf verwandten nöthigen Unkosten 
schadlos gehalten und zu seiner völligen Bezahlung unabgekürzt gelangen 
muß. 

§. 8. Wenn innerhalb Jahr und Tag nach votkzogner Immission der 
Debitor solche durch Bezahlung der Schuld nicht läset; fo kann der Kreditor 
UM Subhastation und gerichtlichen Ausboth der Immission ansuchen, nach 
Landesordnung Seite 401 und 695. Es wird alsdenn bey der Statthal-

terschaftSregierung darum nachgesuchet, die dem Niederlandgerichte den Be­
fehl zur Subhastation ertheilet. 

H. 9. Wenn eine Immission vollzogen worden; fo stehet es dem De­
bitor! oder dessen Erben und denen, welchen ein Lösungsrecht kompetiret, 
frey, innerhalb Jahr und Tag das immtttirte Eigenthum für baar Geld, ss 
wie es wardiret worden, einzulösen. Land. Ordn. Seite 40?. 

§. 10. Die Ausschlagung der immittirten Bauern ist bey nahmhafter 
Geldstrafe verboten. Land. Ordn. Seite 20 ist dieserhalb verordnet, daß 
derjenige, der einen zugeschlagnen Bauern wieder aufschlagt, mit der Stra­
ft von hundert Goldgnlden beleget und, der aufgeschlagne Bauer wieder zuge-

schla-
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schlagen werden soll. Thut es Jemand zum andernmak; fo wlrd der auf, 
geschlagne Bauer gleichfalls wieder zugeschlagen und derjenige, der ihn zum 
andcrnmal aufgeschlagen gehabt, als ein Widerfpänstiger von dem Fiskal 
kriminaliter angeklaget. 

§. i r. Wenn der Kreditor aber während des Jmmissionsbesißes seine 
völlige Bezahlung des Kapitals, der Renten und f. w. erhält; so soll er 
es vor dem Richter, durch welchen die Zuschlagung geschehen, anmelden 
und darauf die zugeschlagne Bauerschaft in Gegenwart des Debitoren wieder 
gerichtlich relaxiret, aufgeschlagen werden. 

Unter Ausschlagung der Bauern wird verstanden, wenn ein Bauer dem 
Kreditor zugeschlagen (immittirt) worden und der Schuldner alsdenn diesen 
ihm wegen seiner Schuld fortgenommenen Bauern wieder selbst in Ansehung 
der Arbeit oder Gerechtigkeit genießen will, stakt daß der Kreditor oder Im» 
mijsariuS den Nießbrauch haben sollte. Denn bey einer jeden Immission 
wird auch denen Bauern gegen denjenigen, dem sie immittirt worden, or­
dentlich der Gehorsam oder Gehorch vom Gerichte angesagt. Einen aufge­
schlagnen Bauern also wieder gerichtlich zuschlagen, heißt so viel, als ihm zum 
zweytenmal den Gehorch gegen den Jmmissarium gerichtlich ansagen, und dem 
Debitor! oder eigentlichen Erbherrn den Nießbrauch des immittirten Bauern 
vntersagen. Denn letzterer hat alsdenn mit den Bauern, so bald sie einem 
andern immittirt worden, nichts mehr zu thun, und wenn er einen solchen 
Bauern dennoch irgend brauchen, oder nutzen will, so macht er sich der auf 
die Ausschlagung gesetzten Strafe schuldig. Doch ist dieses nicht als Auf­
schlagung zu rechnen, wenn der Bauer seinem eigentlichen Erbherrn gut­
willig oder gegen eine Vergütung außer seinen nach dem Wackenbuch schul­
digen Prästandis, mit welchen er eigentlich nur allein dem Debitor! zuge­
schlagen und immittirt worden, noch einige Dienste leisten und ohne Scha­
den des Jmmisstonöbesitzers leisten kann. Denn dieser kann von dem ihm 
immittirten Bauern keine weitern Prastanda verlangen, als mit welchen er 
ihm zugeschlagen worden. So wird auch öfters ein Bauer nur mit einem 

L z Thett 



Theil feiner Prästanden z. E. blos mit der Arbeit, oder einem Theil der 
Naturalabgaben dem Dbitori zugeschlagen und ihm qeqen den Debitor auch 
nur in so weit der Gehorch angesaget. In diesem Falle muß er nun alle 
übrigen Prastanda, die nicht zugeschlagen worden, seinem eigentlichen Erb­
herrn leisten, und ist dieses nicht als eine Ausschlagung des Bauern anzu­
sehen, wenn der Erbherr von ihm nur nichts von den Prästandis begehrt, 

die dem andern durch die Immission zugeschlagen worden. 

Vom Sequester oder gerichtlichen Beschlag. 
Der gerichtliche Sequester oder Beschlag wird entweder auf Personen 

Hder nur auf deren Vermögen gelegt, und ist in so weit eine Gattung von 
Exekution, weil er niemals statt findet, als nur im Falle Jemand an einen 
andern irgend etwas zu fordern hat, und gegründete Vermuthung da ist, 
daß dasjenige, was gefordert wird, es sey Geld oder irgend eine bestimm­
te Sache, abhändLn kommen oder an die Seite gebracht werden, oder zwey-
tenS wenn der Schuldner etwa weichhaft werden könnte. Durch den Se­
quester in Schuldsachen wird also derjenige, der an einen andern etwas zu 
fordern hat, und wegen seiner Forderung unsicher ist, vom Richter, so weit 
es angehet, nach den Gesetzen und Verordnungen geschützet, und zwar ent­
weder durch einen gerichtlichen Arrest auf die Person des Schuldners, oder 
aus dessen Sachen und Vermögen. 

§. i. Wenn Jemand auf keine Weife seine Schuld bezahlen kann; 
so soll derselbe die Schuld durch Gefängniß oder Arbeit büßen, wenn er 
nehmlich keine Bürgschaft leisten kann. Derjenige aber, der ihn setzen läßt, 
ist auch verbunden denselben, so lange er gefänglich ist, zu ernähren. Wenn 
er aber solches unterläßt, und .den auf sein Ansuchen inhaftirten zu unter­
halten verabsäumet; so mag derselbe sogleich wieder aus der Haft entlassen 
und aus freyen Fuß gestellt werden. Landesordnung Seite 24z. §. 22. 

Aw 
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Attmevk. Nach der hier angeführten Stekke aus der Landesordnung sott 
derjenige, der einen Schulden halber setzen laßt, täglich drey Oer Silber­
münze des Tages zum Unterhalt bezahlen. Allein man muffe nun wohl 
auf der Veränderung der Preise an Viktualien und vorzüglich auf 5ie Per­
son Rücksicht nehmen, welche inbaftirt werdrn soll, worüber auch der fünf­
zehnte Abschnitt der Vierten Abtheilung nachzusehen wäre. 

H. 2. Keiner kann mit gefänglicher Haft beleget werden, der Güter 
im Reiche oder in den dazu gehörigen Landschaften besitzt, aus welchen die 
Schulden entrichtet werden können. Landeöordn. Seite 240 H. 14. 

§. z. Ritter und Edelleute sind vom körperlichen Arrest, so weit eS 
ihre Personen betrtft, frey zu schätzen und zu verschonen, indem solche bil­
lig desihlich zu seyn prafumirt werden« Landesordnung Seite 241 H. 15. 
Sollte aber jemand gefunden werden, der kein Vermögen hatte, 
womit er seine Schulden bezahlen könnte; so soll das (Sericht er­
forschen, woher seine Schulden und Armuth herrühre. Würde 
es sich denn finden, daß solche ohne sein suthun, aus einem un-
Versehenen Zufall, oder wahrhafter tTloth herflicßen; so mag er 
für seine Person sicher Geieite genießen, und bezahle hernach die 
Schuld, nachdem fein Eigenthum gebessert werden kann. Hat 
er aber durch ein lüderlich und verschwenderisch L.cben sich selbst 
gestürzet, und ist so weit aus der Art geschlagen; so soll er auch 
keines Mltleidens werth seyn, sondern alsdenn des Richters ernst­
licher Ahndung durch körperlichen Arrest, oder gefänglichen Ver­
haft, nachdem die Sache schwer ist, unterworfen werden. 

§. 4. Aklein von ihren Gütern und Eigenthum müssen sie (Rittee und 
Edelleute) gleich andern Recht thun, und Schulden bezahlen, und 
wag in solchem Lalle keiner ein besseres Recht oder Freyheit, als 
andere genießen, sondern sie sind vielmehr alles, was über an­
dere VOiderspanstige in solchem Falle zu ergehen pflegt, billig zu 
leiden gehalten. Landesorbn. Seite 241 H. 15. 

§. 5. Wenn 
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§.5» Wenn Jemand zum Richter kommt und auf Jemanden ent­
weder persönliche» Arrest, oder einen Beschlag auf dessen Gut und Vermö-
gen suchet, mit dem Vorgeben, daß die Sache keinen Verzug zur gericht­
lichen Belangung leide, weil zu befürchten ist, daß der andere weichhaft wer­
den und entlaufen, oder fein Guth dem Glaubiger zum Schaden und Nach­
theil aus dem Wege räumen möchte, erbietet sich auch für alles was daraus er­
folgen möchte, Bürgschaft zu leisten; so soll der Richter die Sache untersuchen, 
und die gefängliche Haft, oder den Sequester, wenn dazu Gründe vorhan» 
den sind, nachzugeben verbunden seyn. LandeSsrdn. Seite 259 §. 15« 

§. 6. Wenn derjenige, der wider einen andern um persönlichen Ars 
rest, oder Beschlag auf dessen Guth nachgesuchet, Armuth halber keine Bürg­
schaft leisten kann, und ist die Sache nicht» desto weniger klar und 
unstreitig, so daß er auf dem entstehenden Fall in seinem Rechte 
ein merkliches leiden würde; st> soll derselbe nichts desto zveniger, 
wie vorbesaget, geholfen werden. Ebendaselbst. 

H. 7. Derjenige aber, dem in sothaner Ansuchung gewillfahret wird, 
soll bey dem nächsten Gerichtstage, wenn der Arrest oder Sequester fonsten 
Rechten nach bestand haben soll, der Sache Verfolg zu geben schuldig seyn. 
Ebendaselbst. 

§. 8. Wenn jemand in klaren und unstreitigen Sachen blos zum Ver-
fchepp und Protrahirung und zum Nachtheil desjenigen, der an ihn zu for­
dern hat, ja bisweilen wider eigne Beschreibungen Weitläufigkeiten macht 
und wohl gar die Sache durch alle Instanzen durchführen möchte; so ist oer­
ordnet : daß wenn eine Sache in einem Gerichte vorgetragen wird, 
die sich in klaren und so fort erweislichen Gründen fundiret, als 
da sind rechtsgültige Briefe und Verschreibungen, oder des Be? 
klagten eignen Geständniß, oder ein von beyden Parten getrof-
ner Vergleich, oder des einen Theils rechtlich geleisteter Eid, 
oder ein von guten Männern, den die Parten ohne Vorbehalt 
die Sache untergeben haben, gethaner Ausschlag, und wo der 
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Beklagte solches nicht alsofort rechtlich zu widerlegen und von 
pch abzulehnen vermag u. s. w. so soll der Richter Fug und Macht 
haben, von des Schuldners Gelder oder anderm Guth und Ei­
genthum vorher so viel unter Sequester oder Beschlag zu verur-
theilen, als der gerichtliche Streit erfordert und werth ist, wel­
ches der Rlager zu heben und zu stch zu nehmen berechtiget 
ftyn soll, wenn er dafür Bürgschaft leistet, daß er es mit den 
Renten völlig wieder erstatten wolle, im Fall das Urtheil ihm 
hernach zu widerliefe. Landeeordnung Seite 256 §. 4. 

§. 9. In solchem Falle stehet eö jedennoch dem Beklagten ftey, wenn 
zu erst dem gerichtlichen Beschlag vollkommen Gnüge geleistet worden, in­
nerhalb Jahr und Tag die Hauptsache zu treiben und zurück zu gewinnen. 
Landeeordnung ebend. 

H. ,0. Wenn auch Jemand außerhalb diesem Reiche und an frem­
den Orten Guth und Eigenthum hätte, und solches von hier aus unter Be­
schlag und Sequester genommen werden sollte; so soll solches gegen gelei­
stete Bürgschaft alsofort davon entlediget, oder auch durch Wech­
sel und andere Mittel von dem Orte ab, hieher ins Land ge­
zogen und befördert werden, damit es allhie demjenigen, der es 
gesuchet, zur Sicherheit stehen möge. Es wäre denn, daß der 
andere, dem das Guth zugehöret, von dessen gar zu geschwin­
dem nnd unzeitigem Verkauf Schaden nehmen möchte, und es 
dahero lieber draußen noch weiter stehen lassen wollte. Landes« 
ordnung Seite 259 §. 7. 

§. 11. Wenn ein Arrest oder Sequester geleget worden; so kann der­
selbe gegen Leistung genüglicher Bürgschaft gehoben werden, wenn sonst kein 
Urtheil dawider ist. Landesordnnng Seite 241. 

2r. Thl. M §. 1». Wenn 



§. l2. Wenn Jemand vor ergangnem Urtheil mit Arrest beleget wor» 
den; so kann derselbe durch hinlängliche Bürgschaft sich davon frey ma« 
chen. n?as aber durch em gerichtlich ergangenes Urtheil einem 
auferlegt wird, darin mag man keineu Wandel gestatten. Land. 
OrV. Seite 242. §. 16. 

§. iz. Wenn nun aber Jemand Bürgschaft leisten will, und solche 
Leute anbietet, die ins gemein für gut und gültig gehalten werden, 
der Gegner aber mit solcher Bürgschaft denn doch nicht zufrieden wäre; so 
soll der Richter solches untersuchen, und dessen Muthwillen, der sol­
ches ohneGrnnd weigert, zu hemmen, auch folglich, daß sotha-
ne Bürgschaft vor gültig angenommen werden möge, anzubefeh? 
len befuget seyn. Land. Ordn. Seite 24z. 

§. 14. Für gesangliche Verhaftung aber ist nicht anzusehen, wenn 
Jemanden die Reise beschlagen, und auf Jemandes Gesuch verboten wird, 
nicht aus der Stadt zu weichen, bis er sich zuvor auf die wider ihn seyen» 
de Sache gerichtlich verantwortet hat, welches also auch Niemanden zu ver­
sagen und zu verweigern ist, der davum ansuchet, auch Niemand davon soll 
ausgenommen werden (*). Es wäre denn, daß er in Geschäften und Ret­
hen der hohen Krone begriffen wäre. Sonsten aber muß derselbe in Person 
für Gerichte erscheinen, oder einen Bevollmächtigten für sich stellen, es sey 
denn, daß der Richter ihn davon befreytt. LandeSordnung Seite 242 §. 

»8. 

§. »5. Wenn irgend Jemand in einem Kruge, oder sonstige Her» 
berge eingekehret und für Kost und Miethe schuldig geworden ist, und et, 

wa 

*) Hiebey ist nun wohl wieder auf die Person Rücksicht zu nehmen, und zwar, 
ob dieselbe nicht gar in demselben Kreise besitzlich ist, welches aber zu er» 
örtern die Sache des Richters ist, und wobep es auf die Sache selbst, 
auch die Umstände und Gründe ankömmt. 
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wa davon gehen wollte, bevor er mit dem Wirth wegen der Bezahlung 

Richtigkeit getroffen und der Wirch darüber zum Richter klagen und um 

einen Bcschlaq auf die R« ise des Schuldners bitten würde; so hat der Rich-

ter, dem es nehmlich kompetlrt, die Macht, demselben anzubefehlen, daß 

er aus der Hcrberge nicht eher weiche, bis er die Zahlung erle­

get. Land. Ordn. Seite 242 §. 19. 

§. 16. Wenn aber irgend Jemand vom Richter mit einem solchen 

Arrest belegt worden, Und derselbe dennoch wider des Richters ergangnes 

Verboth entweicht, oder der geschehenen Jnhaftirung entlauft; so soll ein 

solcher Zurück gebracht und nach Beschaffenheit der Sache zum Gefängniß, 

Geldbuße, oder anderer Strafe verurtheilt werden. Landeöordnung Seite 

244 §. 24. 

§. 17. Wenn nun aber vom Richter auf Jemandes Guth und Ver-

mögen bey einem dritten, der solches in Händen hat, ein Beschlag gelegt 

wird, so darf derselbe sorhaneS Guth und Vermögen auch an Niemanden 

dem Verbot zu wider heraus geben, bis der gelegte Beschlag wieder relaxt-

ree (gehoben) worden. Wer solches aber demungeachtet thut, und dessen 

überzeugt wird; so soll er selbsten für die Schuld stehen, und nicht nur das­

jenige, so er aus den Händen gegeben, von seinem eignen Vermögen er­

setzen; sondern auch noch zur Strafe drey fürs hundert von der ganzen Sum­

ma büßen. Land. Ordn. Seite 242 §. 27. 

Es versteht sich von selbsten, daß, wenn bey jemanden auf eines an­

dern Vermögen, welches er in Händen haben soll, ein gerichtlicher Beschlag 

gelegt wird, derselbe allerdings die Freyheit hat, wenn er etwa aus gegrün-

M 2 Veten 
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deten Ursachen den Beschlag nkcht annehmen könnte, wke z. A. wenn es 
ihm selbsten wegen einer Schuld zum Pfande gegeben worden, oder er so-

thanes Guth nicht langer tn Händen "behalten wollte oder könnte, sich ge­

gen den bey ihm gelegten Sequester zu erklaren, und dessen Grunde dem 

Richter zu unterlegen, muß aber denn doch erst des Richters Verfügung 

darauf abwarten, bevor er dem gelegten Sequester zu wider mit dem frem­

den Vermögen etwas vornehmen wollte. 

Ber-
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V e r z e i c h n i s  

sämmtlicher in dieseck Handbuche vorkommenden Sachets 
die römische Zahl zeigt den Theil und die anders 

Zahl die Seite an«, 

ÄbZaben an die hohe Krone - - ^ s k. 
Abendmahl - -  L  -  -  -  1 - 7 4 »  

Abarbeitung des gestohlnen L - - - II. z. 
Absitzung der Schuld - « K , II. z?. 88» 
Abgabe der Zigeuner - - - - » II. ii» 

Abspanstigmachung der Bedientet? , - - - II. »6. 
Abschaffung der Bedienten « - - - II. ,6. 
Abfassung der Suppliken für Bauern - s II. 59. 

Advokaten der Bauern - - ^ - - Ebend. 
Aerzte, welche prakrisiren können - - - - II. 35. Z7. 

Arzeneyen, wer solche halten kann - - - II- Z5« 
Aeser sollen nicht auf de? Straße liegen - - II. z2. 

Aecker, dürfen die Bauern nicht vermiethett - , I. 106» 
Ailhautsche Pulver verboten. - s - II. z8. 
Arbeit de^ Bauern - - - I 104. 
Arbeitshäuser - , - - II. z. 

Arkana, medezintsche , - s « s ' II. Z7. 

Anende V«r Kronsgütev - s - . I, 22. sz. 

MZ Ar-
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Arrendezahlung auf Kronsgüter - - - -- l. 26. 
Armenhäuser - «  ̂ « II. 1 
Arme - - - ^ S II. l o. i l. 
Arrestanten Transport - - , . I. 75» 
Arrestanten Entweichung ^ ^ « . I. 76. 
Arrestanten Unterhalt  ̂ - s « II. ^8. gz. 
Arrest wegen Schulden - - - II. 86. 87. 
Arrest Entweichung wegen Schulden , - II. 89. 9O. 
Arrest, im, Unterhalt wegen Schulden .« 4 , II. gs. 
Arsenik, wer ihn verkaufen.kann  ̂ , II. ẑ . 

Anspann der Bauern » 1.104.107. 
Anzahl der Zimmer für das elnquartirte Militair I- 4Z. 

Anfuhr der Aourage ^ I. 56. 
Amtmanns Strafe-W-gen Lauflingöhelung - . I. 8l. 
Amtmann, wird unter HauSbedievte gerechnet - - II. 16. 

Anzeigen der Erndte, siehe Erndte Berichte « ^ 
Anzeigen oder DenunziationS ^ ^ « 71. 24. 
Angeber eines LäuflingShelerS - > » K II. 6r. 
Angeber -muß seinen Namen sagen « » « II. 24. 
Aufboth der Immission - « - II. 84. 
Aufschlagung der immittirten Bauern - » » II. 84. 85. 
Aufzügling ^ - - - I. 84. 
Auflagen, neue, der Bauern - - - 1.26.104. 
Auslieferung entlaufner Bauern » - I. 8c>. 
Auslieferung der Lauflinge - < I. 80. 8r. 
Ausländer, lüderliche, oder Herumtreiber » - I. 92. 
Ausländische Münzen D s s II. 25. 26. 
Aufkauferey, siehe Vorkauserey - - , 
Auslagen der Kanzelleyen - - - II. 40. 

Auffenthalt bey Herumsendung der Patente » s II. 41.42. 

Auf. 
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Aufsagung des Dlenfles - * »- II. ^6. 
Ausleihen des Korns an fremde Bauern ^ - I. io8. 

Ausboth der Immissionen, siehe Aufboth » 
Aufwiegler der Bauern» - - II' 59-

V. 

Banko Assignationen ^ ^ It. 27. 
Bärenleiter sind nicht zu dulden ^ o' II. 60. 
Balken Gelder » ^ I. 16. 

Bäume deren Fällung - - »- I» »2z. 
Baucrschulen - - « » I. 7z. 
Bauern Advokaten, siehe Advokaten der Bauern 
Bauern Entweichung - » » I. 80. 
Bauern AuöantwortunA ^ » L 80. 
Bauerehen » - » I. 99» 
Bauer Hochtzelten » » ? I. ior. 
Bauern Arbeit » -- - - I. 104» 
Bauern Eigenthum 5 - » l. »04. 
Bauern Handel - » «- x. ,04. 107» 
Bauern Beschwerden deren Untersuchung . I. 25. »05. 
Bauer Schulden « ^ , I. 27. lo6» 
Bauer Vorschuß ^ ^ < I. 69. 
Bath nehmen, siehe Ausleihen des KornS an fremde Bauern» 
Bauern Gerechtsame - , , l. ,oz. 
Bauern Verkauf » 5 s . Ebend» 
Bauern haben ihr eigen Vermögen » s I. 104» 
Bauerwache 5 , - » I. 76.77. 
Bauernhelung, siehe LausiingShelung 
Bauren an der Düna » - i l. 97. 
Däre, wilde Thiere ? » » I. 129. 

Bal» 
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Balken zum Brückenbau - - I. 17̂  
Bau der Pastorate und Kirche» s s l. 7o. 
Bau der Schule« < » - I. 73. 
Balken » » < O I. 139. 
Bediente - s , , I. lzv. Ii« 15. 
Bediente, deren Liverey, siehe Livereybodiente 
Begrabnisse , » « e II. 8. 9. 
Beleidigungen, thatliche und wortliche 4 F II« 4?« 4̂ . 
Berge«, des gestrandeten , - < B I. IZ8. 
Beleidigung in Schriften bey Gericht s s II. 62̂  

Berglohn - » 4 » I» lz8. 
Bettler s s ^ -B II. 10. 
Bettlerbuden s ^ 5 II. 10̂  
Beschwerde der Bauern, siehe Bauernbesthwerde -
Bettlerkinder - » - 84. 
Belohnung für LauflingSgreifung - - « I» 82^ 
Beschwerde in Wege und Brückensache» - I . 59. II. 6l̂  
Bernsteins!, dessen LBerkauf « s II- 37-
Beraubung dn gestrandettn F - I. 1Z8. 
Beraubung, siehe Raub. 
Bewilligungsgelder - ^ ^ I. 46. 47. 
Bediente ohne Schein - - > I. 93» 
Besserung der Wege » F I. 54. ^0. 
Berichte wegen der Erndte, siehe Erndteberlchte 
Belohnungsgesuch - » - I. 3r. 
Bewahrungsgesuch avegen entlaufner Bauern » l. 82.9!. 
Beutelschseiderey - - » II. 3. 
Beraubung durch Betrügerey - -- II. z. 
Betrug beym Brandtwein - , » 5. I2O. 
Beuchte wegen Viehseuche - - » II. Z Z. 

Bitt-
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Bittschriften um Erhöhung des Charakters - - !. zr. 

. > «in eine Belohnung - - » Ebend. 

— um Gage« Zahlen nicht Poschelin. » - Ebend. 

Böhnhasen « - , . 1. 129. 
Boten der Kirckspiel-post, siehe Kirchspielspostboten 

Boulelllen sollen drey Quarmr halten - s 5. liz. 

Braut bey den B>iu<rn « s ^ j. icZO. 

Branl5wemsbrand, dessen Erlaubiuß - - I. 117. 

auf Kronögütern - « ^ z. 24. 

Brandmein?verkauf « - - 1. 2z. ri2. 

Brandwem?tat>sch qeqen Gvtreyde -  » I I .  6l. 

Brandwcinßktsstl sollen die Bauern nicht hüben » 1. 117. 118. 

B-ennholz für dle E«»quarurte - - I. Z6. 

Brückenbau - - - 1. 54. 55« II. 6r. 

Buchdruckerenen « - - » II. 58. 

Bürgen, siehe Kavent. 

Bürge, expromisorischer. Siehe Selbstschuldner. 

C. 
Cathrindahlsche Bauern » - 5 l. Fr. 
Cavent, siehe Kavent. 

Cavenr, expromissorischer, siehe Selbstschuldner. 

Cathechesuen der Bauerjugend, siehe Lehre der Bauern. 

Citation bey Gericht - - - l. ,2. 
Chirurg! - » - - II. Z7.  

Charta sigillata, siehe Stempelpapier. 

Cunzelltyauslagen, siehe Auslagen der Kanzelley. 

CirkuUrung der Patente, siehe Aufenthalt der Patente. 

Charokttr soll nicht verwechselt werden . . I. 145. 

t^rpus , » s II. 5» 

2r« THU N De-



D. 

Deserteurs . « 

Deutsche Herumtreiber, siehe Ausländer. 
Deutsche wegen Kopfsteuer - -

Deutsche müssen Pässe haben -

Denunziationen, siehe Anzeiger» 

Designation der Kosten » ^ » 

Diebe, deren Bestrafung - -

Dienstboten, siehe Bediente 

Doktores müssen examinirt seyn, siehe Aerzte 

Dorfschulen - - -

Durchreisende, deren Betragen auf den Postirungen 

Duell verboten - . » 

Dünastrohm - - -

E. 

Eindrang in fremde Grenzen - -
Eingränzung in Kronsgüter - -
Eingenthum der Bauern - » 

Einquam'rung des MilitalrS - -

Einlösung deö Exequirten » -

Einlösung der Immission - -

Ehe der Bauern . - » 

Eichenbäume sind zu schonen - -

Elendsthiere auf Kronsgüter nicht zu schießen 

Elendshäute, deren Verkauf - s 

Entlausung der Bauern » -

Equipagenordnung « » 

Erlaubniß zum kuriren, wer sie hat -

Erpressungen von der Brau» eines Bauern » 



Ernährung der Bettler - - - II 11. 
Ervgerechtigkeit der Bauern - « »I. 84» 
Erbmägde an freye Leute zur Ehe zu geben » » 1. IVO. 

Erndtcberichte - « ^ - , 1. 60. 
Erlassung der Bauern von der Arbeit - « l. 104. 
Ergreifung der Lauflinge » s » !. 8r. 
Ergreifungsbelohnung - » - 1. 82. 
Erziehung der Bauerkinder < - 1. ?z. 74. 8^. 
Exekution ins bewegliche Vermögen - - Ii. ?O. 
Exekutionseinlösung - - - II. 71. 
Exekution ins Unbewegliche, siehe Immission 
Exekutoren Sicherheit - - 1. 2-. 

F. 

Falsche Münzen - - - - II. 25. 

Feuer im Walde verboten « - - !. 12z. 
Fischwehren, wie sie zu halten - - - l» rzz. 
Fischerey mit Stecheisen - - - Ebend. 
Fischerey auf Kronsgüter - - - I. 2i. 
Flüsse sollen nicht gesperret werden - - !. !iz. 
Fleischhandler - - - - 1. 142. 

Flächsen fahren ist verboten - - - - I. 144. 

Flöße müssen die Ströme passiren können - - I. 155. 
Forst- und Waldordnungen - - - l. ,zz. 
Förster - - - . I. 25. ,23. 
Freye Leute müssen Passe haben - - 1. 92. II. 16. 

Fourage Anfuhr, siehe Anfuhr der Fourage. 
Fuhrleute, Jswoschikken Chaisen u. Schlitten - ll. 5z. 
Fuhren der Bauern - - . l. 24. 27. ,05. 

Fürsprecher der Bauern, siehe Advokaten der Bauern 
N 2 Füch« 



Füchse, werden erlegt auch auf fremde Grenzen - j. <28. 
Flachs soll nicht in fischöare Wajser geweicht werde» - II. 60. 

Gang der Kirchspielspost - - - !. 55, 
Gagengesuch - s - - I. zt. 
Gefangne, wie sie zu halten - - - II. 39» 
Gesetze, fremde » - » s I. ic>. 

—— ließandische » - - - I. ro. 
Getreyde - » » » I. »4?. 

Gewicht - - - - »43» 
GerccbtigkeitSperfelen < < - I. 18. 
GerechtigkeitSanschlag bey Immissionen - - II. ?Z. 76» 
Gesuche Poschelin, siehe Poschelm 
Gesuch um ein Amt, zahkt keine Poschelin - !. 31 
—- um Belohnung zahlt keine Pofthelin ^ s Cbend. 

Geschenke von der Braut sollen nicht erpresset werden - I. roo» 
— b e y  B a u e r n h o c h t z e i t e n  s  »  .  -  1 .  1 0 2 .  

Gerechtsame der Bauern ^ - - I. roA. 
Gewaltausübung gegen andere - » ^ Z. ,Zr. 
Gemeiner Soldaten Einquartierung, siehe Einquartlrung 
Gift, wer es halten darf - - , 35. 
Gnadenbriefe in Liestand bestätigt - , k. 16. 
Goldschmiede - » s - ? II. 56» 
Goldne Münzen - - ^ II. 25. 
Gottesäcker, nicht bey den Kirchen anzulegen - Ii. 8. 
Geldschulden - - 1 i 25. 
Grenzmale - ? » ^ !. 25. 
Grenzemdranz 4 , » ^ l. 28. 
Grenzmats ^ f - - l. 

Grand 



Grand zum Brückenba» » - » » l. 57. 
Greifungspramie ^ * * - I. 82» 
Güterübergabe s » , - 1. r r. 
Güterabgaben * « I ^ 16. 
Guth, gestrandetes, siehe Schiffbruch. 
Gutsbesitzers Strafe wegen LHuflmgöhelung » ? !. Ko» 

s. 

Haken eines Guths, was sie betragen - I. iS. 
Haber - - » » - l. üc>. nr. 
Handwerker - - ^ - I. rzo. 
Handel » ^ ^ ^ 1. 144* 
Handel, verbotner, mit Brandtwein, siehe Brandwemsverkauf. 
Handel mit den Bauern, siehe Bauerhandek. 
Hampf ^ i ^ I» ^45. 
Hauszucht der Leute - 5 ? 1.105.11.15. 
Hausrechk , , ? ^ Ebend» 
Hauser der Prediger, siehe Pastorate/ 
H.'user der Landschulen, siehe Bauerschukett. 
Helung der Böhnhasen verboten -
Herausforderung verboten ^ -
Herumschlagen, siehe DueT. 
Heu - , s F 
Heler der Lausiinge ^ ^ 
Herumtreiber ^ ^ 
Helung der Zigeuner » » 
Helung der Bettler 4 , , 
Heuschlage sollen Bauern nickt vermieten -

—sind nicht zur Wvide zn geben < 
^ nicht durch Anstecken zu reinigen 

N z 

l. !Z0. 

II- 45 

l. 28» 

l. 80. 
II. 10. 
II. iz. 
II. I Z. 

Z. ro6» 
I. z6. 

l' -24. 

H»f. 
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Hoflagen Krügerey s » , . 
Höfe sind schazfrey - « , 
Hofesland - ^ - » 
Hose frey von Einquartirung - -

Hofs Felder Immission, siehe Immission. 
Hocktzeit der Bauern - 6 jS 
Hocktzeirsgeschenke der Bauern s- ^ 5 
Hofes Anspann ^ ^ s 
Holzfloße s- ? ^ S 
Holzfällen im Kronswalde ? s-
Hol^ für' die Einquarlirten ^ 
Holzlieferung für Einquartirte ^ ^ 

—>— zum Brückenbau ^ ^ s-
Hurenkinder gehören erb wo sie gebohren - ? 

Hurenschemel - 5 s ? 
Hütten zur Jagd, siehe Pulwanen * ^ 
Hypothek? des Gutsherrn am Vermögen seiner Amtleute und 

anderer Hsusbediente - ^ s 

!. I I 7. 

1. ,8. 

1. -8. 
1. Z8. 

l. ioi. 

I .  IVZ.  

I. 104. IOZ. 
I. IZ9. 

I» 2 
l- Zc,-

1. 59. 40. 
!- 57» 
Z. 85. 

II. 4Z. 

II. 15. 

Jagd, in wie fern sie erlaubt ist 
Jagen durch fremdes Gebiet 
Jagen zur Sezzeit verboten 
Jagdhunde s 6 
Jagd auf wilde Thiere ? 
Jmpetrant bey Exekutionen 
Jmpettat bey Exekutionen 
Immission überhaupt 5 

der Kronsgüter 

— der Hofsfelder 5 

-

!. 127. 

! .  12Z. 

Ebend. 
I. »28. 
Ebend. 
ZI. 66. 
Ebend. 

N. 7-. 
Z. 11, 

II. 77« 
Im-



!0Z 

Jmmlssionsrenlen ^ sj II. 7 z. 
Jntressen, landübliche s ^ ^ !. 29. 

von Jntressen sollen nicht gerechnet werden ? II. 71. 
Illiquide Forderungen ? B ^11. 65. 67. 
Inhibitorium bey Exekutionen e ^ II. 68. 
Inseln in der Düna s 5 ? l. 1Z5. 
Infixes Vieh, dessen Behandlung ^ ^ II. zz. 
Jswoschikken, siehe Fuhrleute 
Juden 6 - ^ !. lis. 144. »59. II. 14» 

R. 

Kaufleute - , , - l. 145. »09. 

Kalhrindahlsche Bauern »hne Pässe » - 1. 8r. 
Kaff von Kronsgüter nicht zu verführen < s !. »8» 
Kavent, wenn er zahlen muß - , - II. 69. 

expromissorischer, siehe Selbstschuldner» 
Kaufbriefe, Kreposten davon - p l. 29. zq. 
Kartet verboten , , ^ II. 44.47. 
Kirchenrechnung abzulegen , - , I. 
Kirchenvorsteheramt ^ B ^ !. i r. 61. 
Kirchengesetze - - - - I. 1^. 
Kirchenwege - - - - l. li. 60. 

Kirchensachen - - , , I. 11. 
Kirchenvisitation - , , , l. 70. 
Kirchhöfe, wie solche anzulegen - - II. 8. 
Kirchspielspoft Einrichtung , , , l. 52. 

Kirchspielöpoftboten , , , l. 5 z. 
Kirchspielöschulen - » - , !. 7z. 
Kirchenbau und Reparatur - , - 70. 

Kirchenrechnung s - - 1. 71« 
Kir-



Kirchenzehenden » - - Ebend. 

Kinder der Soldaten - - - 1. 4,. 44. 

unehliche - » - s I. 85 
—— der Zigeuner 4 ^ - II. ,z. 

—— der Bauer Wlttwen - « - I. 84. 

Kindennord - - - , II. 4z. 

Kindbelterinnen, verdächtige ^ O II. 42. 

Klagen der Bauern « - - 1. 105. 

Kleer^nbeßchrtgung im Frühjahr - . ^ L. 69. 

Klageposckelin « » » 1. zi. 159. 

Korn ausleihen an Bauern - - 1. iv8. 

Kohlen brennen - - - I. 120» 

Korpus delikti - F - 4 II. 5« 

Kontingente der Wege - - F 1. 54. 

Einrheilung FF- I. 62. 

Kontingentpföste I> - - -- ^-55» 
Deren Beschädigung » s ^ I. 58. 

KommunikarionSwege » - » I. 

Kopfsteuer - ^ F 1. 19. 2z. 159. 

Kontrakte mit der Krone - « ^ !« zo. 

Kopfsteuer der freyen Leutt - - I. 92. 159. 

Kouriers ^ ^ - II. 21. 

Kriminalverbrechen . F - II. 4/35. 

Kreißkommissariat F - - I. n. 

Kronsbauern Unterstützung -FF Z. 24. 

Deren Versetzung < - - Ebend. 

Deren Passe 5 » « - Ebend. 

Krong Waloförster - - - !. ^5. 
Kreishauptleute - - « - I. II. 

Krepvsten - - » - 1. -9. 

KronS 
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Krons Qffiztanien « >» 
Krügerey " " " 

— in den Mühlen ^ « 
Krugsgerechtigkeit i -
Krüge frey von Einquartlrung . 
Krugsbau - - -
Krügerey auf den Hoflagen < 
Krügen s- - -
Krüger, hiezu sollen nicht Juden angestellt werden 
Kranke Arrestanten , -
Kranke Soldaten - -
Kronsarbeit, sollen Diebe prästiren -
Kronsbauern nicht zum dienen abzulassen ^ 
Krankheiten, epidemische - -
Krähenaugen - , i 
Kiltlis brennen - , 
Kurländische Lauflinge ^ F 
Kultur der Bauer Lande» 5 s 
Kuriren der Kranken - , 
Kübitt?n auf den Postirungen - -
Kunzens Balsam - -

I. lI2. 141 

l. 5?» 

l. 110. 
I. III. Ii6. 

I. lio. 

I. z8. uz. 
!. Il2. 
!. irr. 

II. r z. 
I. lI2. 

II. 40. 
z. z6. 
II. Z9. 
II. 5?. 

II. -8. 

n. 37. 

I. 2Z. 26. 

l- 9Z-
I. 27. 

II. 27. 
II. 20. 

II. Z5. 

L. 

LauflingshelungS Angeber 
Lauflinge, kurlandische 
Läuflinge -
Lauflingsheler ^ 
Lauflingsdurchhelfung 
Läuflings ErgrkifungSpramie 
^adengelder ^ 

2P. Thl. 

- , 
- -

-- -

 ̂ -

B -

- ^ 
O 

II. 65. 

!. ?z. 
I. 80. 
?. 8l. 

Ebend. 
!. 82. 
!. 46. 

Land-
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Landstraßenreparatur » - - ». 54. 60. 
L a n d i ? r - ^ e r  n i c h t  Z U  leiden 4  4  4  1. 9». 
Landschulen , » s 5 l- 7Z. 
Lehre der Bauern beym Pastor s e 1. 74. 

L e h r e v e r s a u m n i ß  - 5 4 5  l. ?2. 7Z. 
Leute ohne Paß - e 4 l. 9'. 95> 
Leute, freye - s  - 4  ! .  92. 

Leichen, der gewaltsam umgekommnen « - II. 5. 

Liquidation s 4 4 - t. 2!« 26. 

Lieferungen an die Krone s s - !. 2 1. 

— a n  d i e  P o s t t e r u n g e n  -  4  e  ! .  50. 

Lithauer < s , 4 ! .  92» 

Llvereybedients 44^ 5  II. 42. 

Liquide Schuldforderung 4 - s II. 67. 

LooStreiber - - 4 « ! .  92. 

Lohn der Geistlichen 4 s  s  s  l. 7l. 72. 

— für Bedient« - K 4 s II. 15. 

Löschung eines Waldbrandes - - « ! .  I2Z.  

äustballe - - 44 II. 5Z. 

Luxus der Bauer« bey Hochzeiten - - 99^ 
Lotterien verboten - e » - II. ;?. 
Luchse, deren Ausrottung - 4 , !. »28. 

M. 

Maas, richtiges » - K ^ l. >4). 

Markte - - s 4 Ebend. 
Maasstab zur Wege Einteilung . . k. 62. 

Mardergeld soll nicht genommen werden ? ^ t. »00. 

MS es ist - s » S Ebend. 

Mosten ^ ^ ^ K l. !Z9. 
Merk-



ZV? 

Merkzeichen n!cbt zu verrücken - l. z; 

Menfchenregister ? - II. 5?. 
Meister K S » l. lZV. 1)2» 
Meisterstück 5 s - » !. IZZ. 
Meister, vertragene ? « 5 « Ebend. 
Medizinische Arkana ^ - II. Z7. 
Mtswachs der Kronöbauern B « « I. 25. 
Mtilkaircharakter « » « II- 57. 
Mllitairuniform ^ - - II. 6r. 
Montlrungsstücke nicht zu kaufen > l. 40» 
Münzen - - » « II. 
Mobilien, bewegliches Vermögen - - II. 67. 
Monitoria ^ - - - II. 67. 
Mönche, stehe Trummen. 

II. 67. 

Mord » » S II. 4. 4Z. 
Müßigganger F S S !. 92. 
Mühlen zu bauen s < « « I. il6. 
Mühlenkrügerey K - l. 115. 
Mühlengerechtigkeit » s « Ebend. 
Mühlenstauung » s « s K ll6. 
Mühlen odlv Mahlgiste « » » !. »15. 

r?. 

Nachtlager, Feuer s - b. »-4. 
Rocht, zu fischen bey Feuer » » l. IZ4. 
RahrungSpäffe - - ? « k. 96. »59. 
Neue Hoflagen s O s !. »ir. 
Neue Wege - - » p l. 62. 
Nolhwehre - - B - «. 47. 
Namen der Angeber müssen unterschrieben werden. S II. 24. 

O 2 Ob, 



O. 

Obduktion der Leichen, gerichtliche ? 5 n. ^ 
Oberkirchenvorsteheramt - - » I. 6l. 
Obligation, reine » » « - II. 66. 

Obersteninstruktion wegen Quartiere » 5 I. 40. 
Objekt der Exekution - - * II. 65. 

OekonomiegerichtSbarkeit - ' - s !. 25. 
Ordnung für Reisende mit der Post - p II. 22» 

der Kirchspielspost « - - I. 52. 
—— wegen Equipagen - - 5 II. 44. 
—— wegen Livereybediente - » II. 44. 45. 
—— wegen der Kirchhöfe - » - H« 8. 
> wegen der Bauerschulen - - I. 74« 
—»— wegen der Naturalabiieferungen - - I. 20. 21. 

— w e g e n  d e s  G a n g s  d e r  P a k e n t e  e  l .  52. II. 40. 

p 

P a s s e  »  ^  -  » k l .  z o .  
Pässe für Bauern - - - - i. 95. 
Paßlose Leute » » , » I» 91. 

Passe, NahrungS- ^ s ^ 96. 1^9. 
für Kronsbauern 55 , Ebend. 

— —  a b g e l a u f n e  <  , ,  -  E b e n d .  
——> falsche - » - - Ebend. 
—— für retournirte Lauflinge - - I. 85. 
—— über die Grenze » , » I. 97. 
— a n  B a u e r n  n a c h  K u r l a n d  -  ,  »  9 6 .  
» falsche - « - » !. 8r. 
Patente, deren Cirkulirung - - !. 53. II. 44» 
Patentenpoft - - ? - 1. z,. 11.44. 

Pa. 
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Patente, deren öftere Publizirung - 5 rr. 45-44. 
^— Strafe für deren Aufenthalt 4 - !. 5Z. 11.44. 
—— deren Abholung von der Post » - Ebend. 

Parten gegen den Richter - « - . I. IS. 

Pastorachsbau s - - - i. 70. 
Pastorathövakanzen - - 5 - 1. 72. 
Pest, wie sich dabey zu verhalten - , - II. 29. 

Pfänden, Pferde oder Vieh ? » s I. 146. 

Pfandrecht bey Exekutionen - - - II. 70. 

Pfand oder Hypothek« durch ein Grundstück - II. 7?. 

Pfänder der Bauern - - » l, 108. 105. 

Pferdeseuche » 1 - » II. ZI. 

Pferde Schieße - - » - !. 27. 

Pfuscher, Böhnhasen - - . !. I2Y. 
Plünderung, Raub - - » u. 29. 

.—— beym Schiffbruch «» » - l. iz8. 

Post . » , » - I. Z4. 
Postfrey gerichtliche Briese - » - !. 35. 
Postgeld « » ^ . » Ebend. 

PostirungökommissaireS - - ' I. 50. 
Postirungsordnung » B » » !I. 22. 

Postirung'en x > - » II. 19. 

Postirungsbau » - » - I. 50. 
Postirungeholz - « - - 1 47- 48. 
Postirungsfouragelieferung - - - I. 50. 
Postirunqökübitten ^ . , U. 20. 21. 

Postirungösolbaten - » ^ Z. 47. II. 2 0. 

Postirungsknechte « » » - l. 5<>. 

Postirungökavallier - « - » l. 48» 
Postirungspserdewachter - - ? Ebenh. 

O z Po. 



PostlrungSpferde - - - . I. 47. II. 20. 
Poststationen - « » « II. 19. 
Poiizeysachen - » » « 1. lo« il. 
Pohlen - - » - 1. 92» 
Poschelinen für Suppliken « - - !. zr. 

bey Kaufbriefen - - « - 1. 29. 

für Nahrungöpässe - ^ - 1. >59-
PoudreS d'Es - « » » II. Z8. 

—— d'allhaut verboten » - - Ebend» 
Pflügen der Bauern, Einteilung » > z. 28» 
Provinzialgesetze - » - - I. io« 
Prediger Wittwen - - » » Z. 72. 
Priester Külmitte » - » » !. 
Priester Gerechtigkeit - « » Ebend» 
Privilegia, alte « » « !. 10. 
Progongelder < « » » 1.51. II.si. 
Prozentgelder beym Kauf und Verkauf - - l. zo. 
Prozente, SicherheitS», für Geld mit der Post - I. 54» 
Präsentat auf Patente s . - l 5z. u. 4,. 
Publikationen - § - ' 53» II« 4^» 
Pulver nicht an Bauern in Menge zu geben » !. isg. 

Pulvancn auf fremde Grenze nicht zu halten - l. 127. 

Q. 

Quittungen für Krsnölieferungen « - l. 2». 
Quartierhauser - « « - l. 37« 
Querel in Wege und Brückensachen - - II. 9?» 
^— in Krügereysachen - - » I. »14. 

bey Immissionen - s » Ii. 69. 

Äue-



Quere! bev Ex«?utlsn s « « II. 69. 
Quantum JmmijswniS , , - U» ?z. 

R. 

Raub s ^ ^ ^ , II. 2» 
— beym Schiffbruch, sithe Schiffbruch 
Rehe zu schießen - - 4 l. 128. 25. 
Reisende auf den Postirungen, ihr Betrogen « II» 

Bauern wegen Feuerwachen zur Nacht s ^ 12^. 
Rcisebeschlag wegen Schvld in der Herberge - II. 89» 9^» 

—— wegen Schulde« e s II. 8?« 88. 
Reisende sollen de« Posten ausbiegen , » II. 20» 

Renten, landübliche, sind fünf von hundert » , l. 29. 
Jmmisswne- « » - II 7Z» 

— yon Renten werden nicht zugestanden « II- 7r. 
Redbahres Vermögen « , , II. 70. 
Restanzien bey Kronslieferungen » s - l. sr. 

an Postirungslteferungen - - I« 49. 50. 
. an die RilterschaftSkaffa - » l .  47. 

an Heulieferungen , , - l .  -s.  

Real Injurien - - - , 
Relervatkorn 6 s - s >.69. 

Rechnung, jährliche, der Kirchenvorstehee , » l. 71. 
. wegen der Bauerschulen « » !. 74. 

Reparatur der großen Landstraßen » - !. 54. 
— der Kirchenwege - - - I. 60. 
— >.>. der Brücken und Trummen - « !. 61. 

der Wfrst- und Kontingentpsöstt - Ebend. 
—- der Schulen - - » 7». 

—— der Kttchm und Pastvrathe ? ? I. 70- 7». 
Rich, 
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Richter gegen dle Patten - ^ - l. is^ 
Rhabarber, dessen Einfuhr - - » II. 6r. 
Reinigung der Heuschläge durch Feuer - . 1. 12z. 
Reinlichkeit auf den Postirungen l - ll. 19. i8» 
Röhdung, in welcher Art sie zu machen s - I. 12z. 
Rubel, deren Ein- und Ausbringen verboten ? I. 25» 

S. 
Saatverschlage, Berichte - , - 65. 
Salaria der Priester s - !« 70« 7z. 
Saatvorschuß der Bauern - » » I. 69. ioz. 
Sachen, sequestrirte - , - II. 39^ 

verpfändete, bey Exekutionen » - II. 70. 
—^— streitige, der Bauern « » - !. 105» 

—— streitige, wegen Lauflinge - » l. 82. 8z. 
- der Gestrandeten nicht zu rauben - - !. 127. 

gestohlne, sind abzuarbeiten - - II. >2» 
Schüßgetder - - « < !. 17. 

' Schüßpferde bey Wege Visitation - - !. 5s. 
—— bey Visitation des Reservatkorns - !. 70, 
—— nicht auszuschreiben - - Z. 26. 

für Regimenter - - ^ !. 26.27. 
Schießpulver - - - - i. 128. 
Schießen - - - - Z. 127» 
Schenkerey aus den Hoflagen - - s Z. in. 

^— auf den Mühlen ? « » !. 115. 
. in den Krügen - » - !. mo. 

Brandtweins-, verbotne - - l. no. 118. 
Schiffbruch - - - - !. 127. 
Schweine, wilde - , - » i. 125. 

Schieich-
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Schleichhandel m!t Brandtwem - > I. uz. 
jm Lande verboten - . z. 14z.  14^. 

, verbotner, mit den Bauern - 4 Ebend» 
Schreibart, unschickliche, in Schriften ans Gericht - II. 62» 

Schießen bey Hochzeiten der Bauern verboten - I. ,02. 
Schein für Bediente » » - II. 116. 

zum Paß für Bauern , - » 1. 9z. 
——- über bezahlte Kopfsteuer - - I. 97. 
—»— zur Trauung der Bauern - » I. 99. 

Schützen im Lande « < - I. 127. 
Schmähungen in Schriften, Beleidigungen - II. 45» 

bey Gericht « « U. 62. 

Schulbücher nicht nachzudrucken, siehe Buchdrucker. 
Schulen auf dem Lande - - - » Z. 7z. 
Schulrechnung - - - - Ebend. 
Schulmeister auf dem Lande - - - I. 73.74. 
Scheidewasser - - - - U. z7. 
Schimpfworte - - s II. 45. 48. 
Scklagerey - - - !« 59« ü. 49. 
Schlagen » - - - Ebend. 
Schuldbriefe, reine (liquide) 67. 

streitige (illiquide) , - Ebend. 
Schuldners Eigenthum - - - U. 71. 
Schuld durch Gegenschuld gehoben « - II. 72. 
Schulden der Bauern, siehe Bauerschulden. 
Schuld für Kost und Miethe - - !I. L9. 

Schuldner, unbeschlicher - - - U. 87« 8T. 
muthwilliger - - » II. 87» 

Seelengelder, siehe Kopfsteuer. 

Seelenregister ,-«<!!. 59. 

2r. Thl. P Seu« 
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Seuchen, epidemische - - i «. 29. zo. 
unker Pferden und Vieh - , U. zi. 

Selbstschuldner - - - s Ii. 69. 
Sezzeit des Wildes, nicht zu schießen wahrend solcher. - I. ,23. 
Sequester auf die Reise s » > II. 88. 

auf streitige Sachen - - U. 87. 
Sequester wird nicht versaget - - ll. 88. 89. 

—— durch Bürgschaft gehoben - « Ebend. 
—— muß befolgt werden « » II. 89. 
—— darf nicht immer angenommen werden - L. 89. 

auf auswärtiges Vermögen « - Ebend. 
Silber muß gehörigen Werths seyn - , II. 56. 
Silber und Gold nicht über die Grenze, siehe Münzen. 
Soldaten, kranke » « - , z6. 
Soldatenkinder , , , e Ebend. 
Soldatenquartiere, siehe Quartiere der Soldaten« 
Soldatenkleider nicht zu kaufen, siehe Monlirungsstückt. Z 
Spiele in Lotterien verboten, siehe Lotterien. 
Spolium - - - - I. 148. »49. 
Srations- und Roßdienst, siehe Abgaben an die hohe Krone. 
— an die hohe Krone, Ebend. 

—— siehe Postirungen. 

Stakionslieferungen, siehe Postirunqslieferungen. 
Srrandung der Schiffe, siehe Schiffbruch. 
Stempelpapier » » » « ?. 32« 159» 
Steuren an die hohe Krone, siehe Kopfsteuer, 
Straßengewalt, siehe Raub. 
Stadollen, wo sie verboten, siehe Hoflagen, 

auf den großen Straßen, siehe Krüge. 

Sta« 
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Slt'bol!^ für Kavallerie, siehe Elnquartlrung. 
Stauen der Flüße s . s !. !i6. 
Sl't'fe falscher Bauerklagen « « s I. 105. 
—— für die Bauern - » 5 Ebend. 
—— der Domestiquen » s - II. 15. 

— wegen nicht erlegter Poschelin - - 1, zo. 
—— wegen Entweichung aus dem Arrest » II. 89. 90. 
— für die Lauflingshelung - - 1. 8o. 8r. 

— der Böhnhafen. - , « j» izo. rzi« 
des Diebstalls unter 20 Rubel » - II. z. 

— des Duells - - « « II» 47. 
—— für nickt befolgte Citations - l. 12. 

— wegen verbotenen Brandweinöhandel - - !. 120. 
' Bettler « » » ^ II. 10» 

der verbotnen Krügerey - 5 !. in. 112» 
— für Auftauferey - - - !. 140. 
—— für schlechte Wege - , - !. 54. 

—— wegen fehlenden Refervatkorns s , 65» 
Stecheisen beym Fischen - » - i. 155. 
Stücke, deren Eincheilung beym Pflügen - - l. 28. 
StrSh von Kronsgütern nicht zu verkaufen s » l. 23. 
Ströme müssen frey zu pafsiren seyn - - 1. rZZ. 
Suplikenpofchelin « » st. zi. 159, 
Supliken mit der Post eingesandt , - !. 54« 
Subhastirung der exequlrten Sachen - - II. 71. 

der Immission s , » II. 84. 
Supliken für Bauern - s s II. 50. 

—— anzügliche - » « II. 6-. 

P 2 Tal-
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T. 

Talkusse auf Kronsgükern - - 5 I« 2H» 
Taxa der Hofeöfelder - - » II. 77. 
— der Bauerprastanda - - » II. 7 5. 76. 
— des Brandkweins in den Krügen - § 1. 112. 

— der Naturallieferungen - - » I. 19. 

— bey Immissionen « - » II. 80. 8r. 

Taufe der Zigeuner - - » II. IZ.  

Tabak, polnischer - » - » II. 6-. 
Trummen auf den großen Straßen - s 1. 56. 
Transport der Arrestanten - - - !. 75. 

der Läuflinge - » s 1. 76. 

Trauscheine für Bauern - ? 5 !. 10 l. 

U. 

Ueberfal! - - » L  II. 47.48. 
Unbenannte Briefe - - S  II. 24» 

—— Angeber - » B  Ebend. 
Uniform des Militairs - - II. 6r. 
—— der gemeinen Soldaten nicht zu kaufen I. 40. 

Unzahlbahre Debitores - - » II. 86. 
Unterhalt der Bettler - - « II. l i. 

—— der Arrestanten - - - II. Z8. 
— der Laustinge » » - II. 40. 

arrestirker Schuldner - « K  II. 86. 
Universal Medizin - » - S  II. Z7. 
Untreue der Domepike» ? * » II. 15. 16. 

Un-
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1. 120. 

1. 54. 
I. 6°. 

1. 70. 

!. 7Z. 
II. 20. 

Vakante Pfarren sind gleich zu besetzen » » I. 72-

Vermögen, redbahreS - . , II. 70. 
der Bauern - - »1. 105. 

—— unbewegliches - - - II. ?o. 
> exequirtes » s - Ebenda 

auswärtiges - » - II. 88. 8?. 

— sequestrirces nicht zu verabfolgen > II. 89. 90. 
Vermietung der Bauer Heuschläge 5 - !. io6. 
Verkauf der Bauern, wenn solcher verboten -

der fremden Bauern - - - I. 94. 
—— der Bauern unter Hammerschlag - - !. ioz» 

Verschwendung auf Bauerhochzeiten verboten , !. 10z. 
Verbrechen, kriminelle - . - II. 4. 

—— der Bediente - , » II. 15. 
Verführung zum Entlaufen - » , I. 81. 

der Bamrn zum klagen » - II. 59. 
Verführen des Brandtweins - » - I. 118. 118. 
Verlaufne Bauern » » » I. 8c>. 
Vermögenssteuer 5 - » » l. 159. 

Venerische Krankheiten - ? - II. zo. 
P z Ver-

Unterschleif beym Brandtweknsschenken < » 
Unterhaltung der großen Landstraßen - -

——. der Kirchen- und KommunikatlonSwege -
der Kirchen und Pastorate - -

—- der Land- und Bauerschulen - -
—— der Kourierpferde » 5 ? 



Verkauf, öffentlicher, der «xequirten Sachen » II. 71» 
der Iinmissionen - 1 « II. 7z. 

Viktualien nicht aufzukaufen - - - I. 14z. 
Viehseuche, epidemische - - « II. zi. 
Vieh, krepirteS - s < » Ebend. 
— angestecktes, wie zu behandeln - » II. zi. 52. 
— Aufkauf - - « s 1. 142. 

Visitation der Wege - - » 1-57» 
der Vorrathsmagazine » - I. 69. 

— der Landschulen » » » !. 7z. 7z. 
Viktriol, wo es zu verkaufen » - II. 37» 
Vorkauferey auf Kronsgüter - ? ^ !. 70. 

überhaupt - - s I. 140. 
Volksschulbücher s < . II. 58» 
Vorschuß für die Bauern überhaupt - l. 69. 85. >oz. 

—— an fremde Bauern ß ^ l. 109. 

Vorrathskorn, siehe Reservatkorn. -

w. 

Waaren, die km Kruge gehalten werden sollen - !. ri. 
Walder, publique, sind zu schonen - - I. 25. 123» 
—-— wenn solche brennen s - 1. 123 .  II. 4z .  

Waldförster auf Kronsgüter - ? l. 25. 12z. 
Wakkenbücher, bey Bauerklagen » - 105. 
Wächter auf den Postirungen, siehe PostirungSwachter. 
Wege, große Landstraßen, deren Reparatur - l. 44. 
Wechsel » « - » II. 66. 
Wege Kontingente - » » - I. 54» 

We-



!I9 

Wege, Kommunikations- und Kirchen- - i I. 60. 
— Kirchen- stehen unter Aufsicht der Kirchenvorsteher - 1. ll. 
— Kontingente, Maasstab zu selbigen - - I. 62. 

Wtrstpfosten - - » - I. 56. 58. 
Wehren auf Ströme und Bäche « « 1. 114. 
Weide für Reqimentspferde , - , I. 59. 41. 
Weiber der Soldaten - - - l. 4r. 44. 

in fremdes Gebiet verheyrathet, ihre Kinder » I. 84. 
Weibspersonen, schwangere, verdächtige - - II. 4z. 

Werkzeug, ist zuletzt zu exequiren - - II. 72. 
Windhunde » » s » Z. 128. 

Wildschießen zur Sezzeit - - - Z. 128. 
in publique» Wäldern - s I. 25» 

WinkUkrügerey - - - 4 I. in. 116. 
Widerjetzung der Bedienten - » - II. i6> 
Wiedereinlösung des exequlrten Vermögen » II. 69. 84. 
Windmühlen » s Bs !. 117. 
Widerschlag bey Beleidigungen s s II. 46. 
Wölfe - - - - . !. 12«. 
Wörtliche Beleidigung « « , II. 45. 

» Gegenbeleidigung - - s II. 46. 

Worte, ehrenrührige, in Schriften bey Gericht - II. 6s. 
Wunden bey Schlagereyen . s » II. 45. 

5. 

Zank und Streit » » 5 N. 27.47» 
Zeichen, Grenz-, Verrückung desselben - , ^.151. 
Zaune um Kirchhöfe , » » II. 8« 

an den Straßen s » « l» 59» 
Zeug. 
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Zeugniß für Bediente - - - II. i6. 
Zigeuner, deren Helung - - - II. 12. i z. 

deren Taufung -s - » Ebend. 
sollen zum Oclad angeschrieben werden . Ebend. 

Zinsen von Zinsen verboten - - - II. 7r. 
— landübliche sind 5 von 100 - - I. 29. 

Zinsenberechnung bey JmmissionS - » l. ?z» 
Zimmer für einquartirte Offiziere « - l. 4z. 

für gemeine Soldaten - - Ebend. 
auf den Postirungen sollen reinlich seyn - II. 19. 

Züchtigung der Hausbediente - s « II. 15. 
Zulagegelder bey Kopfsteuer « - - 19. 150. 


